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Vkilirdnnngsblalt.

Herausgcgeben vom

Magistrate der Reichshaicht- und Residenzstadt Wien.
Iahrg . 1880 . (Ausgkgebrn und versendet MN 20. Mär) 1880.) Dr . 1.

I.

Reichs - und Landesgesehe und Verordnungen.

Gesetz vom 17 . December 1879,

betreffend die Verlängerung der Wirksamkeit des Gesetzes vom 3 . Mär ) 1868 über die
Gebühren - und Stempetfrciheit bei Arrondirung von Grundstücken.

(Reichsgesetzblatt vom 23 . December 1879 , Nr . 143 .)

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde ich zu verordnen , wie folgt:

Z. 1.
Die Wirksamkeit des Gesetzes vom 3 . März 1868 ( R . G . Bl . Nr . 17 ) , betreffend

die Gebühren - und Stempelfreiheit bei Arrondirung von Grundstücken , wird auf den Zeitraum
bis Ende 1885 ausgedehnt.

8- 2.
Der Finanzminister ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes beauftragt.

Wien , am 17 . December 1879.

Franz Joseph m. p.
Taaffe na. x . Chcrtek m . p.

Im IAH . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 sind weiters enthalten:
Unter Nr . 141 die Erklärung der österreichisch-ungarischen und der französischen Regie-

rung vom 20 . November 1879 , über die Verlängerung der provisorischen Han¬
delsconvention vom 20 . Jänner  1879 (R . G . Bl . Nr . 25 ) ;

1
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unter Nr . 142 das Gesetz vom 20 . December 1879 , womit die Regierung er-
mächtigt wird , den Handelsvertrag mit dem Deutschen Reiche vom 16 . De¬
cember 1878  bis längstens 30 . Juni 1880  zu verlängern , eventuell im Verord¬
nungswege die bezüglichen Verkehrsverhältnisse provisorisch zu ordnen;

unter Nr . 145 das Gesetz vom 20 . December 1879,  womit die Wirksamkeit der
in den § § . 11 und 13 des Wehrgesetzes vom 5 . December 1868 (R . G . Bl . Nr.
151 ) , in Betreff des Kriegs st an des des stehenden Heeres und der Kriegs¬
marine , dann in Betreff der Recruten conti ngente für beide Staatsgebiete
der Monarchie enthaltenen Bestimmungen bis zum Schlüsse des Jahres 1889
verlängert wird ; und

unter Nr . 146 die Verordnung des Ministeriums des Innern vom 3 . December 1879,
betreffend Abänderungen der österreichischen Arzneitaxpreise.

Verordnung des Justizministeriums vom 21 . Jänner 1880,
brtrrssend den Beginn drr Amtswirksamkeit der Bezirksgerichte Zloty - Potok und Tinste

in Bftgntyien.

(Reichsgesetzblatt vom 11 . Februar 1880 , Nr . 12 .)

Mit Beziehung auf die Verordnung -en des Justizministeriums vom 27 . März 1879
(R . G . Bl . Nr . 45 , 46 und 47 ) wird bestimmt , daß die Bezirksgerichte Zloty Potok und
Ttuste ihre Amtswirksamkeit mit 1 . November 1880 zu beginnen , dagegen die bisherigen
Bezirksgerichte Uscieczko und Jaztowiec ihre Amtswirksamkeit mit 31 . October 1880 einzu¬
stellen haben.

Stremayr m . x.

Gesetz vom 12 . Februar 1880,
womit das M Erhaltung des stehenden Heeres (Kriegsmarine ) und der Ersahreserve

erforderliche Iahreseontingent festgestettt und die Aushebung desselben im Jahre 1880

bewilligt wird.

(Reichsgesetzblatt vom 17 . Februar 1880 , Nr . 17 .)

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel  I.

Zur Erhaltung des stehenden Heeres und der Kriegsmarine in der im § . 11  des Wehr¬
gesetzes vom 5 . December 1868 angenommenen Stärke , dann für die Ersatzreserve , wird im
Sinne des § . 13 dieses Gesetzes das von den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und
Ländern zu leistende Jahrescontingent , und zwar für das stehende Heer und die Kriegsmarine
mit 54 .541 Mann und für die Ersatzreserve mit 5454 Mann festgestellt.

Artikel II.

Die Aushebung der im Artikel I festgesetzten Contingente aus den vorhandenen Wehr¬
fähigen der gesetzlich berufenen Altersclassen wird für das Jahr 1880 bewilligt , und es hat
dieselbe in den Monaten März und April stattzufinden.
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Artikel III.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird Mein Minister für Landesvertheidigung betraut,
welcher diesfalls mit Meinem Neichskriegsminister das Einvernehmen zu pflegen hat.

Wien , am 12 . Februar 1880.

Frmn Josephm p
Tanfse m . p . Harlt irr. zr.

Kundmachung des n. ö. Landesallsschusses vom 13. December 1879,
Z. 24.370,

m Betreff der Festllellung der zu ersehenden Verpstegskolien für die auf Grund des Lan-
drsgefehes vom 25 . Moder 1868 in Zwangsorbeitsanstalken nngehnttenen gemeinschnd

liehen Personen.

(Landesgesetzblatt vom 30 . December 1879 , Nr . 38 .)

Die mit der hierämtlichen Kundmachung vom 23 . October 1875 , Landesgesetz - und
Verordnungsblatt Nr . 63 , verlautbarten Bestimmungen über die Höhe der zu ersetzenden
Verpflegskosten für die auf Grund des Landesgesetzes vom 25 . October 1868 in Zwangs¬

arbeitsanstalten angehaltenen gemeinschädlichen Personen , wonach für jeden Kopf und Tag

des Zwänglingstandes in Weinhaus 38 kr., in der k. k. Besserungsanstalt zu Neudorf 35 kr.

zu vergüten ist, und über die Berechnung der Verpflegsgebühr -Differenzen haben auch für das
Jahr 1880 volle Giltigkeit.

Kuudmachung der k. k. n. ö. Finanz - Landesdirection vom 25 . December
1879 , Z . 2652 -? i-,

betreffend die Termine zur Einzahlung der direkten Steuern für das Jahr 1880.

(Landesgesetzblatt vom 3 . Jänner 1880 , Nr . 1.)

Auf Grund des Gesetzes vom 9 . Mär ; 1870 , R . G . Bl . Nr . 23 , wird hiermit knud-

gemacht , daß die direkten Steuern für das Jahr 1880 in Niederösterreich in nachstehenden
Terminen fällig und einzuzahlen sind:

n ) Die Erwerbsteuer  halbjährig am 1 . Jänner und 1 . Juli;

1i) die Grund - und Gebäudesteuer  vierteljährig am 1 . Februar , 1 . Mai , 1 . August
und 1 . November;

e) die Einkommensteuer,  soweit solche nicht durch den Abzug von den Zinsen oder

anderen Bezügen unmittelbar eingebracht wird , am letzten Tage  der Monate März,
Juni , September und December.

Werden die oberwähuten Steuern sammt Staatszuschlägen nickt spätestens vierzehn Tage

nach Ablauf der voranssestgestellten Zahlungstermine eingezahlt , so tritt die Verpflichtung der
Entrichtung von Verzugszinsen  ein , welche , insofern die ordentliche Steuergebühr sammt
Staatszuscklägen für das ganze Jahr 50 fl . übersteigt , für je hundert Gulden und für jeden

Tag mit 1 */g Kreuzer , von dem auf die oben festgesetzten Einzahlungstermine nächstfolgenden
Tage an , einzuheben sind.

Die Einkommensteuer,  welche von den in der zweiten Classe begriffenen stehenden

Bezügen  durch die Cassen oder die zur Auszahlung dieser Bezüge Verpflichteten im Laufe
1»
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eines Monats in Abzug gebracht wird , ist binnen acht Tagen  nach dem Schlüsse desselben

Monats an die zur Empfangnahme der Steuern angewiesene Casse abzuführen.

Wird die Steuerschuldigkeit binnen vier Wochen  nach dem Einzahlungstermine nicht

abgestattet , so ist dieselbe sammt den bis zum Zahlungstage entfallenden Verzugszinsen nach

Ablauf dieser Frist sofort mittelst des vorgeschriebenen Zwangsverfahrens einzubringen.
Wenn mit Beginn des neuen Steuerjahres 1880 die Steuerschuldigkeit für dieses Jahr

den Steuerpflichtigen noch nicht definitiv vorgeschrieben werden konnte , so sind die Steuern
für das Jahr 1880 nach der Gebühr des unmittelbar vorausgegangenen Jahres 1879 in-

solange zu entrichten , bis die neuen Schuldigkeiten vorgeschrieben sind , in welche dann die

geleisteten Einzahlungen eingerechnet werden.

Kundmachung des niederösterreichischen Landesausschusses vom 25 . December
1879 , Z . 25 .378,

betreffend die Ausschreibung der Landes - und Grundentlaflungssonds - Zuschläge für das
Jahr 1880.

(Landesgesetzblatt vom 15 . Jänner 1880 , Nr . 2 .)

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom
19 . December d. I . zu genehmigen geruht , daß vorbehaltlich der verfassungsmäßigen Fest¬
stellung der Landesvoranschläge für 1880 in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und

Ländern die zur Deckung der Landesbedürfnifse erforderlichen Umlagen in dem für das Jahr
1879 festgesetzten Ausmaße provisorisch auch für das Jahr 1880 ausgeschrieben und ein¬
gehoben werden.

Der niederösterreichische Landesausschuß als Verwalter des Landes - und Gruudent-

lastungsfondes sieht sich demnach genöthigt , vorbehaltlich der seiner Zeit vom niederöster¬
reichischen Landtage festzusetzenden Landesumlage , die Steuerzuschläge in der für das Ver¬

waltungsjahr 1879 bestandenen Höhe vorschußweise zur Deckung der Landesbedürfnifse einheben
zu lassen , und zwar daß:

für den Landesfond . zweiundzwanzig Neukreuzer
für den Grundentlastungssond . drei „

zusammen fünfundzwanzig Neukreuzer
von jedem Gulden sämmtlicher directer Steuern , jedoch ohne Einbeziehung des außerordent¬
lichen Zuschlages in der bisherigen Weise eingehoben werden.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume Oesterreich unter
der Enns vom 6 . Jänner 1880 , Z . 42 .490,

betreffend die vom Mititärärare im Jahre 1880 zu leistende Vergütung für die der
Mannschaft auf dem Durchzuge von den Auartierträgern gebührende Mittagskost.

(Landesgesetzblatt vom 17 . Jänner 1880 , Nr . 3 .)

Das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat im Einvernehmen mit dem k. k.

Reichs -Kriegsministerium nach Maßgabe des § . 51 des Gesetzes vom 11 . Juni 1879 (R . G . Bl.
Nr . 93 ) die Vergütung , welche das Militär -Aerar in dem Zeiträume vom 1 . Jänner bis
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Ende December 1880 für die der Mannschaft vom Officiers -Stellvertreter abwärts auf dem

Durchzuge von dem Quartierträger reglementmäßig gebührende Mittagskost zu leisten hat,

in Niederösterrcich und zwar für die Stadl Wien mit sechsundzwanzig Kreuzern (26 kr.), für

die übrigen Marschstationen mit fünfundzwanzig Kreuzern (25 ^ «) für jede Portion

festgesetzt , was hiemit in Folge Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom
9 . December 1879 , Z . 15962/3517 II zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume Oesterreich unter
der Enns vom 21 . Jänner 1880 , Z . 1131,

betreffend die Bestellung eines zweiten k. k. Dampfteffel - Commiffärs für das Gebiet der
Stadt Wien und den Wiener Polizeirayon.

(Landesgesetzblatt vom 6 . Februar 1880 , Nr . 4 .)

Ich habe den ordentlichen öffentlichen Professor des Maschinenbaues an der k. k. tech¬

nischen Hochschule in Wien , Johann Rad inger,  zum zweiten k. k. Prüfungscommissär zur
Vornahme der Dampfkesselproben und der jährlichen Revisionen für das Gebiet der Stadt

Wien und den Wiener Polizeirayon unter gleichzeitiger Enthebung von der Stelle eines Sub¬

stituten des k. k. Dampfkessel -Commissärs , Professors Anton Hlubek,  vom 1 . Februar 1880
angefaugen bestellt.

Betreffs der Vertheilung der bezüglichen Geschäfte zwischen den für das Gebiet der

Stadt Wien und den Wiener Polizeirayon nunmehr bestellten beiden Dampfkessel -Commissären,
Anton Hlubek  und Johann Nadinger,  finde ich Nachstehendes zu verfügen.

Die Parteien können sich betreffs der Dampfkesselproben nach freier Wahl an einen
der beiden Commissäre wenden , welche die Certificate je mit fortlaufenden Nummern zu ver¬
sehen haben.

Die Dampfkessel - Nevisionen haben in jener Theilung nach Polizeibezirken fortzubestehen,
m welcher sie seit dem Jahre 1878 bestehen , und zwar hat der Dampfkessel -Commissär Pro¬

fessor Anton Hlubek  die Revisionen in den Polizeibezirken : Leopoldstadt , Prater , Wieden,

Favoriten , Neubau , Roßau , Döbling , Währing , Ottakring und Floridsdorf , und der Dampf¬

kessel-Commissär Professor Johann Nadinger  die Revisionen in den Polizeibezirken : Innere

Stadt , Landstraße (mit Simmering ) , Margarethen , Mariahilf , Josesstadt , Gaudenzdorf und
Sechshaus ( mit Penzing ) vorzunehmen.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 17 . Oetober 1879 , Z . 33 .312,
M . Z . 262 .279,

die direkte Corrcspondenz in derpstegskosten - Angetegenheiten mit den Direktionen der
össenttichen Krankenhäuser in Böhmen betreffend.

Die k. k. Statthalterei in Prag hat mit Note vom 2 . October 1879 , Z . 56 .848 , Fol¬
gendes anher mitgetheilt:

„Mit dem h. ä . Erlasse vom 5 . Juni 1879 , Z . 9662 , wurde im Einverständnisse mit

dem böhm . Landesausschusse behufs Geschäftsvereinfachung die Verfügung getroffen , daß künftig¬
hin die Directionen der öffentlichen Krankenhäuser mit allen Correspondenzen in Verpstegs-
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kostenangelegenheilen sich direct an die Gemeindeämter des Heimats - oder Aufenthaltsortes der
Verpflegten oder ihrer Zahlungspflichtigen Anverwandten zu wenden haben und daß auch die
bezüglichen Gemeindeämter auf diesem directen Wege , somit mit Umgehung der bis jetzt ge¬
pflogenen Vermittlung durch die Bezirksausschüsse die geforderten Aufschlüsse zu erstatten haben.

Ueber etwaige SaumsalSfälle von Seite der Gemeindevorsteher steht den einzelnen Kranken-
hausverwaltungen frei , Beschwerden kui den betreffenden k. k. Bezirkshauptmannschaften einzu¬
bringen , welche unter Einem angewiesen wurden , gegen indolente Gemeindevorsteher niit aller
Strenge vorzugehen ."

Hiervon wird der Magistrat zur künftigen Darnachachtung in Kenntniß gefetzt.

Erlaß der k. k. n. v. Statthaltern vom 6. December 1879 , Z 39 534,
M . Z . 3204 ex 1880,

betreffend die Lonespouden ; mit der k. u . k. Botschaft in St . Petersburg ( insbesondere
in Wehrangetegenheitcn ) .

Laut eines au das k. und k. Ministerium des Aeußern erstatteten Berichtes der k. und

k. Botschaft St . Petersburg vom 8 . October 1879 , Z . I .XVI , mehren sich in den zwischen
dieser Botschaft und den k. k. Behörden des Inlandes bestehenden sehr zahlreichen Cvrrespondenzen
neuerer Zeit die Fälle , in welchen letztere unter Außerachtlassung bestehender Vorschriften mit
Ansinnen herantreten , denen überhaupt nicht oder doch nicht geradezu entsprochen werden kann,
so daß im letzteren Falle diese Ansinnen in Absicht auf Aufklärungen Rückantworten erheischen,
wodurch der Geschäftsgang erheblich erschwert, viel Zeitverlust herbeigeführt und unnütze Porto -
auslagen verursacht werden.

Von der vorerwähnten k. und k. Botschaft wurden hierbei nackstehende den Wirkungs¬
kreis dieses Ministeriums berührende Fälle unter Anreihung ihrer bezüglichen Anträge auf Ab¬
hilfe angeführt , und zwar:

1. Es kömmt noch immer häufig vor , daß die zwangsweise Heimsendung stellungs-
pflichtiger k. k. Staatsangehöriger verlangt wird , während die k. und k. Botschaft , da kein
Cartel zur Auslieferung Stellnngspflichtiger zwischen Oesterreich -Ungarn und Rußland besteht,
nicht in der Lage ist, an die kaiserlich russische Regierung ein derartiges Ansinnen zu stellen

2 . Wiederholt wurde in Fällen , in welchen Stelluugspflichtige wegen nicht rechtzeitigen
Erscheinens vor der Stellungscommission zu Geldstrafen verurtheilt worden sind , au die k.
und k. Botschaft das Ansinnen gestellt, diesen Betrag entweder einzuheben oder aber im Falle
der Uneinbringlichkeit die Betreffenden im Botschaftsarrcste mit einer entsprechenden Freiheits¬
strafe zu belegen, obschon den Inlandsbehörden nicht unbekannt sein kann, daß der k. k. Bot¬
schaft eine derlei Epecutivgewalt nicht zukömmt, daher derselben die Ausführung des vorstehen¬
den Begehrens unmöglich ist.

3 . Nach Maßgabe des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung
vom 27 . Jänner 1872 , Z . 992/235 II , sollen im Auslande befindliche Stellungspflichtige
immer nur einmal zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtung aufgefordert werden ; auch
sollen die bezüglichen Aufforderungen stets in Begleitung von Empfangsbestätigungs -Formularien
an die k. k. Mission geleitet und von dieser nur einfach zugestellt werden.

Diese Bestimmungen bleiben nach Erklärung der mehrgedachtcn k. und k. Botschaft sehr
oft unbeachtet.

Inden , ich dem Magistrate diesfalls die h. ä. Erlässe vom 8 . Februar und 6 . Juli
1872 , Z . 3628 und Z . 22 .445 in Erinnerung bringe , finde ich denselben in Folge Auftrages



7

des hohen k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 26 . November 1879 , Z . 14 .086 II,
noch Nachstehendes beizufügen:

a ) Zur Vermeidung der Vielschreiberei ist es wünschenswerth , daß Weisungen , welche

seitens der k. k. Behörden des Inlandes an im Auslande lebende Staatsangehörige ergehen,
nicht im Texte der an die Botschaft ergehenden Note , sondern in einer an die Betreffenden

gerichteten Separatzuschrift enthalten seien , so daß durch die k. und k. Mission lediglich die
einfache Zustellung dieser Zuschrift besorgt werden könne.

b ) Bei Zuschriften an in Rußland sich aufhaltende österreichische Staatsangehörige ist,
um die Auffindung derselben möglich zu machen , außer der sehr demlich und correct zu schreiben¬
den Domicilsangabe stets auch noch der District und das Gouvernement beizusetzen.

e) Zustellungen , welche innerhalb einer festgesetzten Frist in die Hände der Adressaten
gelangen sollen , die Einberufungskarten u . dgl . m . haben , wenn möglich mindestens drei

Monate vor dem anberaumten Tage an die k. k. Botschaft eingesendet zu werden ; es er¬
scheint dies mit Rücksicht auf die bekannte Lässigkeit der russischen Behörden in derlei An¬
gelegenheiten empfehlenswerth.

6) Zum Zwecke einer correcten Führung der Namensregister in der Botschaftskanzlei
und zur Vermeidung von Unklarheiten in den Dossiers der betreffenden Individuen ist es

höchst wünschenswerth , daß Stellungsausforderungen , Einberufungskarten u . s. w . nicht mittelst
Collectivlisten , sondern in einzelnen Parien an die k. und k. Botschaft gelangen , resp . die be¬
züglichen einbegleitenden Noten stets nur auf Eine Person lauten.

e) Haben sich die Inlandsbehörden die,Vorschriften bezüglich der Frankirung ihrer
Dienstescorrespondenzen mit der k. k. Botschaft gegenwärtig zu halten , eventuell ihr Schreiben
im Wege des k. und k. Ministeriums des Aeußern durch die periodischen Cabinets . Couriere
an dieselben gelangen zu lassen.

Hiernach ist sich in verkommenden Fällen zu benehmen.

Verordnung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 14 . Deeember 1879,
Z . 40 .034,

betreffend den zur Bedeckung der Kosten für die niederösterreichische Handels - und Ge-
iverbebaminer im Fahre 1880 einznhebenden Zuschlag zur Erwerb - und Einkommensteuer.

Mit dem Erlasse des hohen k. k. Handelsministeriums vom 1 . December 1879 , Z . 33 .668,
ist der Voranschlag des Erfordernisses der niederösterreichischen Handels - und Gewerbekammer

für das Jahr 1880 in dem Betrage von 68 .775 sl. genehmigt worden.

Dieses Erforderniß ist durch eine Umlage von vier und einem halben (4V ^) Kreuzer auf
jeden Gulden der von den wahlberechtigten Handel - und Gewerbetreibenden und derlei Unter¬

nehmungen entrichteten einfachen landesfürstlichen Erwerbsteuer , von einem und einem halben
( 1 ^/2) Kreuzer auf jeden Gulden der von den wahlberechtigten Handel - und Gewerbetreiben¬

den und derlei Unternehmungen für ihren Geschäftsbetrieb entrichteten einfachen landessürst-

lichen Einkommensteuer , endlich von sechs (6 ) Kreuzern auf jeden Gulden , der von den wahl¬

berechtigten Bergbautreibenden und derlei Unternehmungen entrichteten einfachen landesfürst¬

lichen Einkommensteuer aus dem Bergwerksbetriebe zu bedecken , wovon die Wahlberechtigten

der niederösterreichischen Handels - und Gewerbekammer behufs der vorschriftmäßigen Entrich¬
tung dieser Umlagen in Kenntniß gesetzt werden.
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 15 . December 1879 , Z . 34 .471,
M . Z . 304 . 168,

die Beisetzung der zur Beerdigung auf dem Wiener Ceniralfriedhose bestimmten Leichen
der an Infektionskrankheiten Verstorbenen in der Leichenkammer am Wiener Centrat¬

friedhofe betreffend.

Aus überwiegenden öffentlichen Gesundheitsrücksichten und nach dem vom Gemeinderathe

genehmigten Anträge des Wiener Magistrates sehe ich mich veranlaßt , anzuordnen , daß die

zur Beerdigung auf dem Wiener Centralfriedhofe bestimmten Leichen der an nachbenannten
Infektionskrankheiten , nämlich an Fleck - nnd Abdominal -Typhus , an Scharlach , an Diphthe-
ritis und Ruhr Verstorbenen , wenn deren Entfernung aus dem Sterbehause nach dem Aus¬

spruche des kompetenten Sanitätsorganes durch sanitätspolizeiliche Rücksichten geboten ist , oder,

wenn deren Entfernung von den Angehörigen gewünscht wird , nach vorgenommener Beschau
und unter den diesfalls angezeigten Vorsichten in die Leichenkammer auf dem Wiener Central¬

friedhofe gebracht werden und daselbst bis zur Beerdigung beigesetzt bleiben , wie dies in

früheren hierortigen Erlässen bezüglich der Cholera - und Blatternleichen bereits angeordnet ist.
Ein Gleiches hat auch mit solchen Leichen aus jenen Vororten Wiens zu geschehen , für

welche in Folge specieller Vereinbarung der betreffenden Gemeinden mit der Commune Wien

der Wiener Centralfriedhof als Local -Beerdigungsstätte gilt , in welcher Hinsicht unter Einem

die entsprechende Weisung an den k. k. Bezirkshauptmann von Hernals ergeht.

Nücksichtlich der übrigen Vororte , für welche sich die Durchführung dieser Maßregel
nicht minder empfiehlt , ergeht unter Einem an die angrenzenden k. k. Bezirkshauptmannschaften
der Auftrag , vorerst anher zu berichten , ob und in wie weit die Verhältnisse auf den be¬

treffenden Friedhöfen vorhanden sind , die ein gleiches Vorgehen durchführbar erscheinen lassen.
Denselben k. k. Behörden wird gleichzeitig aufgetragen , zu veranlassen , daß in dem oben

angedeuteten Sinne mit jenen Leichen vorgegangen werde , deren Beerdigung auf dem Wiener
Centralfriedhofe beabsichtigt ist.

Vorstehende Anordnung ist vom 1 . Mai 1880 angefangen in Ausführung zu bringen.

Die Beilagen des hiermit erledigten Berichtes vom 10 . Oktober 1879 , Z . 68 .557,
folgen zur weiteren Veranlassung , namentlich zu dem entsprechenden sofortigen Einvernehmen

mit dem f. e. Ordinariate wegen beschleunigten Abschlusses der Verhandlung bezüglich der

Bestellung eines eigenen katholischen Priesters zur Einsegnung der Leichen auf dem Central¬
friedhofe , im Anbuge zurück.

Note des k. k. Central -Tar - und Gebühren - Bemeffungsamtes vom 27 . De¬
cember 1879 , Z . 33 .7201 , M . Z . 775,

betreffend die Vergütung einer öpercentigen Verzinsung zurürkzustettender Gebichrcnbeträge.

Ueber die schätzbare Zuschrift vom 16 . December 1879 , Z . 274 .803/IV , beehrt man
sich dem löblichen Magistrate die mit der Verordnung des hohen k. k. Finanzministeriums vom
31 . März 1876 (V . Bl . Nr . 10 ex 1876 ) zu Z. 28 des Gesetzes vom 8 . März 1876,

R . G - Bl . Nr . 26 , erlassene Bestimmung , respektive einen Auszug aus derselben mit Fol¬
gendem bekannt zu geben.

Zu § . 28 .
Nachdem in diesem Paragraph der Grundsatz aufgestellt ist, daß nur von den , in Folge

von Rekursen wieder zurückzustellenden Gebührenbeträgen eine sechspercentige Verzinsung an die
Parteien zu vergüten ist , so kann dieser Fall nur dann eintreten , wenn jene Gebührenvor-
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schreibung , auf deren Grundlage die Einzahlung der fraglichen Gebühr erfolgt ist, im Instanzen¬

zuge als unrichtig aufgehoben oder abgeändert wird , nicht aber wenn die Abänderung der

ursprünglich richtigen Gebührenvorschreibung , eine Folge erst später eingetretener oder von der
Partei erst nachträglich geltend gemachter Umstände ist.

Beispielsweise wird daher die Bedingung zu einer Zinsenvergütung nicht vorhanden sein,

wenn die Bemessung auf Grund einer Undeutlichkeit der Rechtsurkunde selbst erfolgt ist , wenn

die Parteien die zur richtigen Gebührenbemessung erforderlichen Behelfe , ungeachtet der an sie

ergangenen Aufforderung und der bestimmten Frist nicht beigebracht haben , wenn ein Rechts¬

geschäft rückgängig gemacht worden ist , wenn ein Gebührennachlaß erst in Folge -der nach¬
träglich hergestelllen Grundbuchsordnung bewilligt wird , wenn bei Schenkungen und Verlassen-
schaften das Verwandtschaftsverhältniß nicht genau angegeben und erwiesen wurde , wenn eine

Partei die Gebühr vor der ämtlichen Bemessung selbst erlegt hat , oder wenn eine Gebühr darum,

weil der Werth der Sache zur Zeit der Gebührenbemessung nicht genau bestimmt werden

konnte , oder aus einem anderen Grunde mit dem Vorbehalte der Rückvergütung des zu viel

over der Nachzahlung des zu wenig Bezahlten entrichtet wurde , wenn eine gesetzlich vor¬
geschriebene Gebührenerhöhung ganz oder theilweise nachgewiesen wird , und überhaupt , wenn
eine Gebührenrückvergütung , aus welche die Partei nach § . 77 des Gesetzes vom 9 . Februar

1850 oder aus einem anderen Grunde vom Rechtsstandpunkte keinen Anspruch hat , dennoch
aus Billigkeitsrücksichten bewilligt wird.

Die sechspercentigen Zinsen sind für die Zeit vom Einzahlungstage bis zum Tage der
Rückzahlung zu vergüten.

Der Einzahlungstag , nicht aber auch der Rückzahlungstag , ist der Partei zu Guten
zu rechnen.

Als Einzahlungstag hat in der Regel jener Tag zu gelten , an welchem die Gebühr bei

dem Amte , an welches dieselbe nach dem Zahlungsaufträge zu leisten war , in Empfang ver¬
rechnet worden ist.

Wurde aber die Gebühr von der Partei schon früher bei einem anderen Amte oder

einem Executivorgan erlegt , so ist der Tag dieser Abstattung insoferne als Einzahlungstag
anzunehmen , als derselbe durch die Partei selbst documentarisch nachgewiesen wird , und das
Amt oder Organ zur Empfangnahme berufen war.

Hat die Einzahlung der Gebühr schon vor der Wirksamkeit des Gesetzes vom 8 . März
1876 stattgefunden , so sind die sechspercentigen Zinsen für die Zeit vom Tage der Wirk-

samkeit dieses Gesetzes bis zum Tage der Rückzahlung des zu viel eingehobenen Betrages
zu vergüten.

Wurde die Gebühr in Raten oder Theilzahlungen berichtigt , so sind die sechspercentigen

Zinsen vom Tage der Einzahlung der letzten Rate und wenn diese geringer ist , als der zurück¬

zuvergütende Gebührenbetrag , bezüglich der noch fehlenden Quote vom Einzahlungstage der
letztvorhergegangenen Rate u . s. f . zu berechnen . Sind von der zu viel bemessenen Gebühr

auch Verzugszinsen eingehoben worden , so sind von dem erlegten und rückzustellenden Verzugs¬
zinsenbetrage , Zinsen an die Partei nicht zu vergüten.

Wird ein zur Rückvergütung angewiesener Betrag von der Partei binnen 14 Tagen
nach Zustellung der Verständigung nicht behoben , so ist der rückzuvergütende Gebührenbetrag
sammt den bis einschließlich des Erlagstages zu berechnenden Zinsen auf Grund der W . 1419

und 1425 des a . b. G . B . zu Gericht zu erlegen , wenn der zurückzustellende Betrag ohne

Nebengebühren dreihundert Gulden übersteigt , oder aus anderen Gründen der Erlag als zweck¬
mäßig erscheint.

Sowohl in der Gebühren -Rückzahlungsanweisung als auch in der Verständigung an die
Partei ist ausdrücklich zu bemerken , daß , wenn die Behebung des angewiesenen Gebühren¬

betrages binnen 14 Tagen vom Zustellungstage der Verständigung nicht erfolgt , derselbe sammt
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den sechspercentigen Zinsen bei Gericht deponirt wird , und sohin die Verzinsung mit dem
Tage des gerichtlichen Erlages aufhört.

Die Steuer - und Gebührenbemessungsämter haben daher den Zustellungstag der Ver¬
ständigung der Partei , sowie auch den Tag des allfälligen gerichtlichen Erlages im Liquida¬
tionsbuche stets ersichtlich zu machen und dafür Sorge zu tragen , daß die Rückerstattung des
zu viel eingezahlten Gebührenbetrages auch in dem Falle eines gerichtlichen Erlages desselben,
gemäß der Verordnung vom 30 . September 1874 , Z . 11 .851 (V . Bl . Nr . 29 ) , auf der
von der Partei beizubringenden Zahlungsbestätigung über den ursprünglich entrichteten Betrag
angemerkt werde.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 30 . December 1879 , Z . 42 .107,

M . A. 9233/V1II.
betreffend die Errichtung einer königt . Amtshauptmannschaft in Gtachau ; Lompetenz der

Amtshauptmnnnschasten und der amtshauptmannschasttichen Detegationen zu Potschappet

und Sayda zur Ausstellung von Leichenpäffen.

Laut einer an das k. k. Ministerium des Aeußern gelangten und mit dem Erlasse des
k. k. Ministeriums des Innern vom 17 . December l. I ., Z . 18 .728 , hieher intimirten Mit¬
theilung der königl. sächsischen Gesandtschaft vom 8 . November l. I ., ist in Glachau an Stelle
der für den Bereich der fürstlich und gräflich Schönburg ' schen Receßherrschaften bestandenen
königl. Berwaltungscommission eine königl. Amtshauptmannschaft errichtet worden und sind
die letztere, gleichwie die übrigen Amtshauptmannschaften , sowie die amtshauptmannschaftlichen
Delegationen zu Potschappel und Sayda zur Ausstellung von Leichenpässen competent er¬
klärt worden.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit Beziehung auf den h . ä . Erlaß vom 11 . Jänner
1875 , Z . 323 , zur Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 1. Jänner 1880 , Z . 42 .872 ex
1879 , M . Z . 4194 ex 1880,

Abänderungen der österreichischen Arzneitnxpreise betreffend.

Unter Hinweis auf die im Reichsgesetzblatte vom 23 . December 1879 , Nr . 146 , erschienene
Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern vom 3 . December 1879 , betreffend Abände¬
rungen der österreichischen Arzneitaxpreise wird aufmerksam gemacht , daß mit dem 1. Jänner
1880 die in der erwähnten Verordnung normirten Veränderungen der Arzneitaxe vom
10 . December 1878 , R . G . Bl . Nr . 140 — für deren entsprechende Verlautbarung schleunigst
Sorge zu tragen ist — in Kraft treten.
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Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 7 . Jänner 1880 , Z . 41 .676,
M . Z . 13 .460,

betreffend die Auflaffung der 14tiigigen Berichterstattung über den Stand der epidemischen
Krankheiten und die Erstattung von Anzeigen im Falte des epidemischen Auftretens von

Infektionskrankheiten.

Der Stand der epidemischen Krankheiten ist ein solcher, daß das Ministerium des Innern
sich laut Erlasses vom 13 . v. M ., Z . 16 .624 , bestimmt gefunden hat , es von den bisherigen
vierzehntägigen Berichterstattungen über dieselben vom Jänner 1880 angefangen bis auf
Weiteres abkommen zu lassen , gleichzeitig wurde jedoch die k. k. Statthalterei beauftragt , bei
dem Vorkommen von Jnfectionskrankheiten , sobald sie epidemisch auftreten , sogleich die Anzeige
hohen Orts zu erstatten , und über den Verlauf , die Zunahme und Abnahme derselben in kurzen
Perioden zu berichten.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit Bezug auf den h. o. Erlaß vom 8 . August
1876 , Z . 24 .031 , mit dem Bemerken in die Kenntniß gesetzt, daß über den Ausbruch , die
Entstehung und Verbreitung von epidemischen Krankheiten , sowie über die getroffenen Maß¬
regeln nicht mehr summarisch mittelst dem vierzehntägigen Rapporte , sondern von Fall zu Fall,
unverzüglich nach Constatirung der Epidemie , die Anzeige zu erstatten , und über den Verlaus
derselben in vierzehntägigen Zwischenräumen , sofern von Fall zu Fall nicht ein anderer Rap¬
portstermin angeordnet worden sein sollte, unter Vorlage der vorgeschriebenen Rapportstabellen
und der bezirksärztlichen Relationen zu berichten sein wird.

Nach dem Erlöschen einer Epidemie wird ein vollständiger Schlußbericht anher vor¬
zulegen sein, wie dies in der Reg .-Verordnung vom 10 . Juli 1836 , Z . 39 .083 , angeordnet
worden ist.

Bei diesem Anlasse wird in Erinnerung gebracht , daß die h. ä . Erlässe vom 15 . Jänner
1872 , Z . 19 .944 ex 1871 , betreffend die Anzeige über das Vorkommen ansteckender Krank¬
heiten , sowie jener vom 3 . December 1878 , Z . 12 .592 , betreffend die Verpflichtung der
Aerzte des Polizeirayons zur Anzeigeerstattung über gewisse Jnfectionskrankheiten , endlich jener
vom 27 . April 1876 , Z . 12 .260 , betreffend die Verpflichtung der Aerzte zur Anzeige von
Fällen der Trichinenkrankheit hierdurch nicht berührt werden.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthaltern vom 9 . Jänner 1880 , Z . 116,
M . Z . 7475,

betreffend die genaue Einhaltung der Bestimmungen der Reichsraths -Wahtordnung (ins¬
besondere des § . 9) von Seite der politischen Behörden.

Das Abgeordnetenhaus des Reichsrathes hat in der Sitzung vom 15 . December 1879,
aus Anlaß der Beschlußfassung über die Giltigkeit der Wahl eines Reichsraths -Abgeordneten
einer Städtegruppe mittelst einer Resolution die Regierung aufgefordert , dafür zu sorgen , daß
von den politischen Behörden die Bestimmungen der Reichsrathswahlordnung , insbesondere der
ß . 9 derselben , gleichförmig zur Anwendung gebracht werden.

Zufolge Auftrages des Herrn Leiters des Ministeriums des Innern ckäo. 2 . d. M.
all Z . 6062/M . I . , beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren zur Wissenschaft und Darnach-
achtnng aufmerksam zu machen , baß nach Z. 9 der Reichsrathswahlordnung , abgesehen von
der Wählerclasse des großen Grundbesitzes (§ . 13 R . W . O .) nur physischen Personen
das Wahlrecht für den Reichsrath zukommt.
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Erlaß des k. k. n. ö. Statthalterei -Präsidmms vom 17. Jänner 1880,
Z. 316 , M . Z . 16.090,

betreffend die Abgrenzung der an der Votivkirche zu errichtenden Probstpfarre.

Der Herr Minister für Cultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 8 . Jänner

1880 , Z . 200 , die Abgrenzung für die an der Votivkirche in Wien zu errichtende Probst¬
pfarre im Sinne des H. 20 des Gesetzes vom 7 . Mai 1874 , R . G . Bl . Nr . 50 in nach¬
stehender Weise zu genehmigen befunden:

„Die Grenze des neuen Pfarrbezirkes beginnt an dem Kreuzungspunkte der Bergstraße
mit der Währingerstraße , verfolgt die Bergstraße bis zur Liechtensteinstraße , durch die letztere

in die Türkenstraße und auf dieser bis zum Donaucanale , längs desselben abwärts bis zur
Ringstraße und auf dieser bis zur Bellariastraße , durch die letztere auf die Lastenstraße und

auf dieser bis zum rothen Haus , geht zwischen dem rothen Haus und der Alserkaserne in
die rothe Hausgasse , weiters in die Schwarzspanierstraße , Van Swietengasse , von welcher sie
schließlich wieder zum Ausgangspunkte in der Währingerstraße gelangt . "

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Beifügen in die Kenntniß gesetzt , daß

die Verständigung über den Beginn der Wirksamkeit der in Rede stehenden Pfarre Nach¬
folgen wird.

Erlaß der k. k, u ö. Statthallerei vom 22 . Jänner 1880 , Z . 1092,
Mag -Polizei-Sect . Z . 3284/3137.

betreffend die Inltruirung der Schubpäffe der nach Baiern heimatsberechtigten oder durch
Baiern durchzutransportirenden Individuen.

Es ist in letzterer Zeit wiederholt vorgekommen , daß das königl . bairische Landgericht
in Simbach die Uebernahme von nach Baiern heimatszuständigen Schüblingen wegen nicht

vollständiger Jnstruirung der Schubpässe verweigert hat und zwar auch von solchen Individuen,
die schon früher auf Grundlage derselben Heimatsausweise nach Baiern abgeschoben und
von dem benannten königl . Landgerichte selbst anstandslos übernommen worden waren.

Nachdem diese Anstände das Schubgeschäft wesentlich beeinträchtigen , vermehrte Corre¬

spondenzen erfordern und dadurch die Verpflegskosten vielleicht unnöthigerweise erhöhen , habe
ich mich mit Note vom 7 . August 1879 , Z . 24 .808 , an die königl . Regierung von Nieder-

baiern in Landshut mit dem Ersuchen gewendet , anher bekannt zu geben , in welcher Weise

nach den dortigen Gesetzesbestimmungen die Schubpäffe der nach Baiern heimatsberechtigten

oder durch Baiern durchzutransportirenden Individuen instruirt werden müssen , ferner ob in
jedem concreten Falle , auch bei sich wiederholenden Abschiebungen eines und desselben Indivi¬

duums , die jedesmalige Einholung der Zuständigkeitsanerkennung seitens der Heimatsgemeinde
erforderlich erscheint.

Hierüber hat nun die erwähnte königl . Regierung von Niederbaiern mit Note vom
11 . October 1879 , Z . 19 .894 , Nachstehendes anher mitgetheilt:
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1 . Bezüglich der Uebernahme von Schubtransporten aus Oesterreich haben sich die baierischen
Schubbehörden neben Beachtung dazwischen Deutschland und Oesterreich -Ungarn wegen gegenseitiger
Uebernahme Ausgewiesener geschlossenen, mit höchster Entschließung des köuigl. Staatsministeriums
des Innern vom 19 . September 1875 , Ministerial -Amtsblatt Seite 480 , bekannt gegebenen
Übereinkunft im Allgemeinen nach der köuigl. Verordnung vom 28 . November 1816 , die
Bettler und Landstreicher betreffend , zu richten , welche im Artikel 26 vorschreibt:

„Dagegen ist bei Lieferungen , die aus dem Auslande hereinkommen , darauf zu sehen,
daß nicht Leute herübergeschoben werden , die in Baiern keinen Anspruch auf Heimat
machen können, sondern solche vielmehr in dem Lande selbst haben , welches sie ausschieben
will ; oder deren Vaterland unbekannt und nicht nachgewiesen ist , oder die in ihr Vater¬
land , ohne Baiern zu betreten , auf weit kürzeren Wegen gebracht werden können ; oder
die endlich in einem Zustande von Gebrechen und Krankheiten ankommen , der es unmöglich
macht , sie ohne Gefahr und Verletzung der Menschlichkeit nach ihrer entfernten Heimat
in einen anderen auswärtigen Staat zu verschieben.

Dergleichen Leute sollen der überliefernden auswärtigen Obrigkeit heimgewiesen , die
Herüberschaffung durch geeignete Mittel aufgehalten und gehindert und nötigenfalls Bericht
erstattet werden . "

Im einzelnen Falle zu prüfen , ob die vorliegenden Ausweise (Reise - oder sonstige Legiti¬
mationen , besondere Uebernahmserklärungen ) den obigen Anforderungen entsprechen , ist den mit
dem Schubwesen betrauten Behörden überlassen . Hievon kann auch der Fall wiederholter Ueber-
stellung ein und derselben Persönlichkeit keine Ausnahme machen , weil die Grenzbehörden in
der Regel nicht im Besitze der bei der früheren Verschiebung vorgelegenen Originalausweise
sein werden , immerhin ist aber bei zweifelloser Identität des Schüblings mit einer schon
einmal übernommenen Persönlichkeit eine Umgangnahme von der Anforderung wiederholten
Nachweises der Heimatsangehörigkeit des Schüblings nicht ausgeschloffen.

2 . Bei den Schubtransporten von Nichtdeutschen , die von Oesterreich aus auf dem
Wege nach ihrem nichtdeutschen Heimatsstaate durch baierisches Gebiet geführt werden sollen,
haben die baierischen Schubbehörden noch insbesondere die mit höchster Entschließung des königl.
Staatsministeriums des Innern vom 21 . October 1875 , Kosten des Transports von Aus¬
gewiesenen betreffend , Amtsblatt des königl. Staatsministeriums des Innern , S . 553 , ertheilte
Weisung zu beachten , daß solche Schüblinge zum Weitertransporte nicht angenommen werden
dürfen , wenn nicht von derjenigen Behörde , welche den Schub eingeleitet hat , ans dem den
letzteren begleitenden Schubpasse — Transportzettel — die ausdrückliche Zusicherung in gehöriger
Form ausgesprochen worden ist , daß ihrerseits der Kostenaufwand für den Transport durch
königl. baierisches Staatsgebiet übernommen werden solle , und daß daher die Grenzbehörden
die Uebernahme derjenigen Schubtransporte der beregten Art , bei welchen dieser Bedingung
nicht genügt ist, abzulehnen haben.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung ans den hierämtlichen Erlaß vom 31 . Juli
1878 , Z . 23 .289 , zur genauen Darnachachtung und weiteren Veranlassung in die Kenntniß
gesetzt.
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II.

Gemeinderalhs -BeschlUe.

Vom 9 . December 1879 , Z . 2252.

Der Gemeinderath beschließt bezüglich des Verhältnisses der Gemeinde zum Staate in

Rücksicht auf die Localpolizei - Auslag en  Nachfolgendes:
1. Die vom k. k. Stuatömiuisterium in dem Erlasse vom 26 . December 1863,

Z . 23 .196 , festgestellten und vom Gemeinderathe agnoscirten Normen in Betreff der Bei¬
tragsleistung der Commune Wien zu den Localpolizei - Auslagen sind während der Giltigkeit
der provisorischen Gemeindeordnung für die Stadt Wien festzuhalten.

2 . Die Bedingung , nach welcher der jeweilige Beitrag zu Len Localpolizei -Auslagen in
monatlichen Raten zu leisten ist, sowie

3 . der Beschluß , die der Gemeinde imputirte theilweise Vergütung der Zinswerthe für
die Benützung ärarischer Localitäten durch die Sicherheitswache nicht anzuerkennen , wird auf¬
recht erhalten.

Vom 12 . December 1879 , Z 6868.
Die II . Sektion des Gemeinderathes hat in Hinkunft sämmtliche , Canalbauten  be¬

treffende Referate der Bausection zur Begutachtung zuzumitteln.

Vom 12 . December 1879 , Z . 6295.

Hinsichtlich der Schlachtung der Contumazthiere  wird nach dem Mittwochmarkte
(sogenannter Contumazmarkt ) noch für Freitag ein zweiter Markttag für das Coutumazvieh
bestimmt und muß drei Tage nach dem Freitagmarkte , das ist bis Montag , die Schlachtung
sämmtlicher Contumazthiere vollzogen sein.

Vom 16 . December 1879 , Z . 6586.
Die beim Giro - und Cassenvereine in Uebung stehende Methode der Coupons  ein-

lösung  ist vom 1. Jänner 1880 angefangen auch bei der städtischen Hauptcassa einzuführen.
Unter Einem wird die städtische Hauptcassa ermächtigt , für den Fall , als die Coupons

von verlosten Obligationen eingelöst werden sollten , diese Zahlung nicht auf dem Conto der
Coupons , sondern auf die verlosten Anlehens -Obligationen zu contiren , um seinerzeit , wenn
die Obligationen eingelöst und die Couponsbögen nicht dabei sein werden , die Obligationen
mit diesem Betrage zu belasten , resp . die Auszahlung der Coupons in Abzug bringen zu können.
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Vom 16 . December 1879 , Z . 6598 , 6777.

Vom 1 . Jänner 1880 an sind Arzn e iko sten , welche für fremd  e Parteien auflaufen,

wenn sie für einen Krankenfall den Betrag von 1 fl. ö. W . nicht erreichen , künftighin abzu¬
schreiben und nur die höheren Beträge von Fall zu Fall einzufordern.

Vom 19 . December 1879 , Z . 6873.

Der Gemeinderath saßt in Hinsicht auf die Erzielung möglichst richtiger Wählerlisten
folgende Beschlüsse:

1 . Die Wählerlisten werden , nachdem sie vom Wahlkataster so viel als möglich corrigirt
wurden , mittelst Nachfragezettel von Seite der Organe der Bezirksvertretungen mit Rücksicht

auf weitere Veränderungen in Folge Ablebens , Wohnungswechsels , Geschäftsauflösung , Con-

curs rc . der bisherigen Wähler einer neuerlichen Revision unterzogen und die hiebei gewonnenen
Resultate dem Steuerkataster mitgetheilt-

2 . Die sohin corrigirten und revidirten Wählerlisten werden in Druck gelegt und
säinmtlichen darin enthaltenen Wählern noch vor Beginn der Reklamationsfrist zugesendet.

3 . Zugleich wird .durch eine Kundmachung verlautbart , daß diejenigen , welche keine

Wählerliste erhalten haben , ihr vermeintliches Wahlrecht reclamiren mögen.

4 . Die durch die Reclamation veranlaßten oder hervorgerufenen Veränderungen werden
bezirksweise und nach Wahlkörpern geordnet , und als Nachträge zu den Wählerlisten sämmt-

lichen Wählern zugleich mit den Legitimationsurkunden zugestellt.

5 . Analog den Reichsrathswahlen ist eine Aufforderung zu erlassen , daß jene Wähler,
welche keine Legitimationsurkunde erhalten haben , sich um dieselbe bewerben wollen.

6 . Jene Personen , welche bisher ihr Wahlrecht auf Grund der Einkommensteuer -Fasfiou

besaßen , von denen aber eine solche Fassion nicht bekannt ist , sind separat aufzufordern , sich
um ihr Wahlrecht zu bekümmern.

7 . In den vor der Reclamation an die einzelnen Wähler auszusendenden gedruckten

Wählerlisten hat die Eintheilung des I . Wahlkörpers im I . Bezirke nach Wahlkammern zu
entfallen.

8 . In Betreff ves vom Magistrate gestellten Antrages wegen Reorganisirung des

Steuerkatasters in Hinsicht auf die Wahlagenden wird zur Tagesordnung übergegangen.

Anläßlich des Referates über den Hauptvoranschlag  der Stadt Wien pro 1880
beschloß der Gemeinderath:

Am 20 . December 1879 (Z . 5257 .)

1 . Die Berichterstattung über den Hauptvoranschlag,  sowie über den

Hauptrechnungsabschluß  hat künftighin in der Weise zu erfolgen , daß über die Ein¬

nahmen und Ausgaben eines jeden einzelnen Verwaltungszweiges Specialreferenten,

über die gemeinsamen Auslagen , ferner über die aus dem Titel der Besteuerung zu erzielen¬
den , sowie über die außerordentlichen Einnahmen , endlich über das Gesammtresultat ein Ge¬
neralreferent  Bericht zu erstatten haben.

2 . Es ist ein Delegirter  jeder der acht Sectionen als ständiges  Mitglied der
Budget -Commission zuzuziehen , um über die Präliminarien der verschiedenen Ressorts als Ein-

zelnrefereut im Schoße der Budget -Commission Bericht zu erstatten.

3 . Die städtische Buchhaltung wird beauftragt , bei ihren Aeußerungen über die Be¬

deckung  einer Ausgabe zugleich , so weit es möglich ist , bekanntzugeben , wie hoch die be¬
treffende Rubrik belastet ist.
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4 . Zur Einnahme -Rubrik XIX . „Einnahmen des städtischen Lagerhauses . "
Im Sinne des Gemeinderathsbeschlusses vom 27 . December 1878 wird ein Betrag von

15 .000 fl . des Betriebskapitals des Lagerhauses als nicht zu verzinsender Cassarest behandelt,
somit von der Verzinsung freigelassen.

Die ursprünglich unter der Bezeichnung „Zur Verzinsung des Anlage - und Betriebs¬
kapitals " eingesetzte Summe von 30 .650 fl. , wird in zwei Posten aufgelöst , und zwar in
7000 fl. zur Verzinsung des Betriebskapitals und 23 .650 fl. als Einnahme , bestimmt zur
Deckung der Abnutzungsquote für die Herstellung der Lagerräume.

Die Genehmigung dieses Antrages hat zur Folge , daß der ursprüngliche Beschluß , —
es habe die jährliche Gebührsstellung auf der Basis einer fünfpercentigen Verzinsung des
Anlage - und Betriebskapitals zu erfolgen , welcher Beschluß schon unterm 27 . December 1878,
rücksichtlich des Betriebskapitals modificirt wurde , dahin abgeändert wird , daß in Hinkunft
die Gebührsstellung in Einklang mit dem faktischen Ergebnisse des Lagerhauses zu bringen
ist und die über die 3 ^ percentige Verzinsung des Betriebskapitals resultirende Einnahme zur
Deckung der Abnützungsquote für die Herstellung der Lagerräume verbucht werde ; weiters
wird die Abschreibung des bisher auf der Basis einer fünfpercentigen Verzinsung deö Anlage-
und Betriebscapitales ausgelaufenen Activrückstandes der eigenen Gelder genehmigt , und die Buch¬
haltung beauftragt , das Anlagekapital per 670 .000 fl. als Evivenzposten unter den Aktiven
der Gemeinde zu führen und hievon jährlich jenen Betrag abzuschreiben , welchen das Lager¬
haus nach Deckung seiner Betriebsauslagen und nach 3 ^ percentiger Verzinsung des Betriebs¬
capitales an die städtische Casse zu leisten im Stande ist.

Am 23 . December 1879 (Z . 5257 .)
5 . Die Ausg .-Rubr . IV . 1 . „Pensionen der Beamten und Diener " ist in Hinkunft in

„Normalmäßige Gebühren und Pensionen " und „ Allsällige Personalzulagen " zu zerlegen.
6 . Die Gartenüberwachungs - Commission hat im Einvernehmen mit dem Stadtgärtner

ein Programm zu verfassen , welche Pflanzungen gezogen werden sollen und soll auf die Ein¬
haltung dieses Programms gedrungen werden.

7 . Der Herr Bürgermeister wird ermächtigt , in seinem Bureau allenfalls Blumen auf¬
stellen zu dürfen.

8 . Die Ausg .-Rubr . XXXII . 9 . „ Remunerationen und Aushilfen " ist in Hinkunft nach
den Bezeichnungen „ Remunerationen " und „Aushilfen " zu trennen.

9 . Bei der Ausg .-Rubr . XXXII . 11 . „ Verschiedene sonstige Schulauslagen " werden die
Ansätze : „Subventionen für die Herausgabe von Jahresberichten " und „Remunerationen des
Lehrpersonales bei Begleitung der Schulkinder auf Turnfahrten " gestrichen.

Vom 30 . December 1879 , Z . 3231.

Bezüglich der Regulirung der Bezüge der Bürg erspitalsbeamten und Diener
wird Folgendes beschlossen:

1. Es haben zu beziehen:

Bei der Fondsverwaltung:

der Direktor einen Jahresgehalt von 2700 fl. und Naturalwohnung;
der Sekretär einen Jahresgehalt von 1800 fl . und 30 Percent Quartiergeld;
der Ingenieur einen Jahresgehalt von 1500 fl . und Naturalwohnung;
zwei Cafsa -Officiale einen Jahresgehalt von 1400 fl. und 30 Percent Quartiergcld;
der Kanzlei -Ofsicial einen Jahresgehalt von 1200 fl. und 30 Percent Quartiergeld;
der Amtsdiener einen Jahresgehalt von 600 fl. und 30 Percent Quartiergeld.
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L ) Im Bürgerversorgungshause:

der Verwalter einen Iahresgehalt von 1800 fl. und Naturalwohnung;
der Controlor einen Iahresgehalt von 1300 fl. und Naturalwohnung;
der erste Hausarzt einen Iahresgehalt von 1300 fl. und Naturalwohnung;
der zweite Hausarzt einen Iahresgehalt von 1200 fl. und Naturalwohnung;
der Seelsorger einen Iahresgehalt von 700 fl. und Naturalwohnung.

6 ) Bei der Forftverwaltung in Spitz.

Der Forstverwalter einen Iahresgehalt von 900 fl. , Naturalwohnung , 24 fl. Kanzlei - und
100 fl. Reisepauschale;

der Forstadjunct in Spitz einen Iahresgehalt von 500 fl. , Naturalwohnung und 40 fl.
Reisepauschale;

der Forstadjunct in Schwallenbach einen Iahresgehalt von 500 fl. , Naturalwohnung und
40 fl. Reisepauschale;

der Forstadjunct in Zaißing einen Iahresgehalt von 400 fl. , Naturalwohnung und 40 fl.
Reisepauschale.

Diese erhöhten Bezüge treten vom 1. Jänner 1880 an in Wirksamkeil und sind den
jetzt fungirenden Beamten und Dienern auch von diesem Tage an flüssig zu machen.

2 . Damit der jetzt fungirende Secretär Or . Iaitner und der Controlor Nyäry an ihren
dermaligen factischen Bezügen keine Einbuße erleiden , so erhalten Secretär vr . Iaitner 40 fl.
und Controlor Nhärh 20 fl. jährlich als zeitweilige Gehaltszulage , welche im Falle einer
Gehaltserhöhung einzuziehen und bei der eventuellen Pensionirung nicht anrechenbar ist.

3 . Cassa -Official Holzer erhält den Titel Cassier,  Cassa - Official Koller den Titel
Liquidator,  Kanzlei -Osficial Fuchsthaller den Titel Negistrant  und Forstadjunct Schally
den Titel Forstwart.

Vom 30 . December 1879 , Z . 6299.
Der von der Rechtssection überprüfte Entwurf einer Instruction für die städti¬

schen Aerzte  wird genehmigt und ist von jedem der städtischen Aerzte diese Instruction zu
unterfertigen.

Die Bezüge dieser Aerzte  werden vom 1. Jänner 1880 an mit 1400 , 1200 und
1000 fl. sammt 30percentigem Dluartiergelde normirt und erfolgt die Einreihung der städti¬
schen Aerzte in der Weise , daß in die erste Gehaltsstufe (1400 fl.) 5 Aerzte , in die zweite
Gehaltsstufe ( 1200 fl.) 4 , und in die dritte Gehaltsstufe ebenfalls 4 Aerzte eingereiht werden.

Vom 3 . Jänner 1880 , Z . 7070 (I . Section ) .

Die vom Herrn Bürgermeister vorgelegte Instruction für die städtischen Tax-
commissäre *) wird genehmigend zur Kenntniß genommen.

Die Beeidigung  der städtischen Taxcommifsäre wird in Zukunft nicht in der bisher
üblich gewesenen Weise , sondern nach der mit Gemeinderathsbeschluß vom 8. Mai 1870,
Z . 270 und 838 genehmigten Eidesformel stattfinden.

*) Separat im Berlage des Gemeinderaths -Prästdiums erschienen.
2
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Vom 7 . Jänner 1880 , Z . 6877.
Carl Tichy wird vom 1. Jänner 1880 an von seinen contractlichen Verbindlichkeiten

bezüglich der Hauskehrichtabfuhr  enthoben und die Hauskehrichtabfuhr im IV . und V.
Bezirke, vom 1. Jänner 1880 an , auf zwei Jahre , d . i. bis Ende 1881 dem Leopold Weber
gegen die jährliche Entlohnung von 7500 fl. übertragen.

Vom 7 . Jänner 1880 , Z . 6783.

Die von dem Magistrate in Betreff der Beseitigung von Uebel ständen in der
Erdb erg ermai  s gestellten Anträge werden genehmigt.

Hiernach werden dem Herrn Vorsteher des III . Bezirkes für die Anschüttung des soge¬
nannten Mitter - und Rundweges , dann zur Beschotterung dieser Wege , sowie der verlängerten
Viehmarktgasse etwa 400 Fuhren Rundschotter , sowie für die Instandsetzung des sogenannten
Aubrückels für die Aufstellung von Orientirungstafeln ein Credit von 1000 fl. ein für allemal,
und ohne daß eine Anerkennung irgend welcher Verpflichtung zur fortdauernden Erhaltung der
vorerwähnten Wege seitens der Commune Wien gefolgert werden darf , bewilligt , jedoch ist sich
bei diesen Herstellungen auf das notwendigste Maß zu beschränken und zu trachten , daß
obiger Credit nicht völlig erschöpft wird.

Da der Platz zur Aufrichtung des Schotters in Figuren mangelt , hat die commissionelle
Uebernahme zu entfallen und die Zahlungsanweisung , resp. Ausbezahlung auf die einfache
Lieferungsbestätigung des Herrn Vorstehers hin , welche jedoch mit Rücksicht auf den Contract-
preis für das Kubikmaß des gelieferten Materiales (nicht blos nach Fuhrenzahl ) zu geben ist,
zu erfolgen.

Ferner hat der Herr Vorsteher auf allen diesfälligen Rechnungen (Lohnlisten rc.) die
Verwendung für obigen Zweck ausdrücklich anzugeben , um die Evidenzhaltung des Credites
durch die städtische Buchhaltung zu ermöglichen.

2 . Rücksichtlich der Beleuchtung des Mitter - und Rundweges ( etwa mit Petroleum)
wird es dem Herrn Vorsteher überlassen , ein Abkommen mit den dortigen Hüttenbesitzern an¬
zubahnen und seinerzeit einen separaten Antrag einzubringen.

3 . Auf die Reinigung und Instandhaltung dieser Wege wird nicht eingegangen , sondern
ist es Sache der Hüttenbesitzer , neben ihrem Besitzthum einen gangbaren Weg zu erhalten.

4 . Es ist eine Zuschrift an die k. k. Polizei -Direction wegen der Bestellung von Sicher¬
heitswachorganen in genügender Anzahl im Hinblicke auf die Schutzlosigkeit der Bewohner des
Erdbergermaises und die Ansiedlung fremder Arbeiter zu richten.

Vom 7 . Jänner 1880 , Z . 6606.
Der Gemeinderath genehmigt principiell die Erbauung einer neuen Doppelschule im

X . Bezirke Favoriten , welche mit Beginn des Schuljahres 1881/82 der Benützung zu über¬
geben ist.

Vom 7 . Jänner 1880 , Z . 7133.
Die Gebührenbeftimmung für die Translatoren  der böhmischen, polnischen, italieni¬

schen, ungarischen und kroatischen Sprache wird pro 1880 in der bisherigen Weise aufrecht
erhalten.
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Vom 7 . Jänner 1830 , Z . 498.

Im Falle der Verhängung einer Conventionalstrafe nach § . 32 , lit . k des Gasvertrages,
ist die Gemeinde berechtigt , auch den anläßlich des zur Strafe veranlassenden Falles ent¬

gehenden Gasconsum nicht zu bezahlen , vielmehr den hiefür entfallenden Betrag der Gas¬
gesellschaft von ihrer nächsten Rechnung in Abzug zu bringen.

Vom 7 . Jänner 1880 , Z . 5709.

Ueber den von Gemeinderath Baumgartner  in der Plenarsitzung am 16 . August
1878 gestellten Antrag , bei der Zuweisung von Bauamtsbeamten in das städtische Beleuch¬

tungsbureau  einen regelmäßigen Turnus eintreten zu lassen , spricht der Gemeinderath
aus , daß es in der Competenz des Bürgermeisters liegt , einen Wechsel des stadtbauämtlichen

Personales in dem städtischen Beleuchtungsbureau zu veranlassen , es aber auch wünschenswerth
sei , daß dieser Wechsel bei dem untergeordneten Personal stattfinde , daß es aber nicht an-
gezeigt sei , einen Zeitraum von zwei Jahren ausdrücklich zu fixiren.

Vom 9 . Iänuer 1880 , Z . 3718.

Die Gemeinde spricht principiell ihre Geneigtheit aus , sogenannte Gräbererhalt ungS-
stiftungen für den Centralfriedhof  zu übernehmen , behält sich jedoch die specielle Ent¬
scheidung in jedem einzelnen Falle vor.

Vom 9 . Jänner 1880 , Z . 4860 (Friedhofscommission ) .

Der Magistrat wird angewiesen , für den Aufseher und den als Kanzleiboten verwendeten

Arbeiter , ferner für den Laternanzünder und die beiden Leichenwächter am Centralfriedhofe

behufs besserer Kennzeichnung des Verwaltungspersonales eine Montur anzuschasfen , welche
für den Aufseher und Kanzleiboten  in einer Dienstkappe , 1 Paar Juchtenstiefeln , einem

Pelzpaletot mit zweijähriger Benützungspflicht , einem Rock und einer Hose , einem Zwilchkittel

und einer Zwilchhose , beide letzteren für den Sommer berechnet , für den Laternanzünder

in einer Dienstkappe , einem Pelzpaletot mit zweijähriger Benützungsfrist , einem Zwilchkittel

und einer Zwilchhose , für jeden Leichenwächter  in einer Dienstkappe , einem grauen Rock
sammt Hose , einem Zwilchkittel und einer Zwilchhose zu bestehen hat und ist jedem der vor-

bezeichneten Individuen zu bedeuten , daß im Falle der Entlassung dasselbe verhalten ist , die
Montur zurückzustellen.

Weiters wird der Taglohn für den Laternanzünder von 1 fl . 30 kr. auf 1 fl . 40 kr.
erhöht.

Vom 13 . Jänner 1880 , Z . 7101.

Die Wahl im dritten Wahlkörper des III . Bezirkes ist in zwei Sectionen vorzunehmen.

Die drei Wahlkammern im ersten Wahlkörper des I . Bezirkes werden in Eine Wahl¬
kammer zusammengezogen.

2*
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Vom 30 . Jänner 1880 , Z . 448.
Aus Anlaß einer von M . Z . verspätet eingelangten Reclamation wird beschlossen, es

seien auch in Hinkunft solche verspätet eingelangte Reclamationen,  insoferne hiedurch
nicht der im § . 35 des Gemeindestatutes festgesetzte Termin , von welchem an in den Wähler¬
listen keine Veränderungen mehr vorgenommen werden dürfen , tangirt wird , zu berücksichtigen.

Vom 3 . Februar 1880 , Z . 231.
Den zur Gefangenaufsicht zugewiesenen Amtsdienern  wird vom 1. Jänner 1880

an aus unbestimmte Zeit ein Kostgeld  von 50 kr. per Kops für jeden Journaltag , also für
die täglich das Journal versehenden Amtsdiener zusammen ein Kostgeld von 1 fl. ö. W .,
bewilligt und ist dasselbe wie bisher monatlich verfallen gegen von dem Leiter der magistr.
PoUzeiabtheilung vidirte Quittung der Perzipienten durch die städt . Hauptcassa zu erfolgen.

Vom 3 . Februar 1880 , Z . 3950.
Die städt . Organe werden aufgefordert , in allen Fällen , in welchen wegen eines Gebrechens

an einem Hauptrohr st ränge der Hoch quellenleitu ng  eine Unterbrechung des
Wasserzuflusses zu gewärtigen ist, und demnach die Hausbesitzer mittelst bereitgehalteuer Kund¬
machung aufmerksam gemacht werden sollen , damit noch rechtzeitig ein genügender Wasser-
vorrath herbeigeschafft werde , diese Verständigungen so schnell als möglich den Parteien zu¬
zustellen.

Vom 3 . Februar 1880 , Z . 2694.
Es wird im Principe beschlossen, die städtische Probirstation zur Erprobung der

hydraulischen Bindemittel  habe blos zur Information für die Gemeindeorgane zu
dienen , es stehe Jedem frei , seine Waare prüfen zu lassen , doch seien schriftliche Zeugnisse
nicht auszufertigen.

In diesem Sinne ist die Instruction für die Probirstation umzuarbeiten.

Vom 6 . Februar 1880 , Z . 535.
Die Amts stunden des Lagerhauses  werden für die Beamten in den Monaten

April bis Ende September von 7 Uhr Früh bis 5 Uhr Abends und in den Monaten October
bis incl . März von 8 Uhr Früh bis 5 Uhr Abends festgesetzt, jedoch haben abwechselnd drei
mit dem Geschäfte vollkommen vertraute Beamte bis 7 Uhr Abends im Amtslocale anwesend
zu sein.

Vom 6 . Februar 1880 , Z . 3774.
Das Marktcommissariat wird beauftragt , den Z. 32 der Instruction für die Markt¬

aufsicht , welcher die Bestimmungen über die Fleischbeschau enthält , strengstens zu handhaben,
und daher den Verkauf stinkender Fleischabfälle als Hunde futt er  nicht zu gestatten.
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Vom 6 . Februar 1880 , Z . 2.

Der Erlaß der k. k. Statthalterei vom 20 . December v. I ., Z . 39 .951 , nach welchem
den Herren Valentin Majthenyi und Franz Grünzweig die Bewilligung zu einem regelmäßigen
Localverkehr mit Dampsbooten kleinerer Gattung im Wiener Donaucanale
unter gewissen Modalitäten ertheilt wird , — wird zur Kenntniß genommen.

Vom 6 . Februar 1880 , Z . 257.

Wechsel in der Person von Canalaufsehern  sind nur in dringenden Fällen , wenn
Dienstesrücksichten eine solche Vorkehrung erheischen , vorzunehmen ; dem Bauamte wird die
strenge Ueberwachung dieser Organe neuerdings eingeschärft.

Vom 6 . Februar 1880 , Z . 2529 ex 1878.

Die auf der Wasserleitungsstrecke epponirten technischen Organe werden angewiesen , die
künftig fälligen Pachtzinse von Wasserleitungsgründen  einzuheben und an die städ¬
tische Hauptcassa abzuführen.

Der Magistrat hat über die näheren Bestimmungen , wie diese Eincassirung zu erfolgen
habe , Bericht zu erstatten.

Vom 6 . Februar 1880 , Z . 6373.

Nach dem Anträge des Magistrates und der Wasserversorgungscommission wird be¬
schlossen:

1. Die Empfänge aus den städtischen Wasserleitungen sind auch ferner in der Haupt-
rnbrik X und die Auslagen für die Erhaltung und den Betrieb der städtischen Wasserleitungen
sind auch ferner in der Hauptrubrik XIX in der bisherigen Weise zu verrechnen , somit ist in
diesen Rubriken und ihren Uuterabtheilungen vorläufig nichts zu ändern.

2 . Ein principieller Beschluß über die Einlösung der Wasserbezugsrechte aus der Kaiser
Ferdinands -Wasserleitung wird nicht gefaßt , sondern sich Vorbehalten , von Fall zu Fall über
die einlangenden Ansuchen und Anträge der betreffenden Wafserbezugsberechtigten zu entscheiden.

Zur Bedeckung der hieraus erwachsenden Auslagen ist eine eigene Ausgabsrubrik der¬
malen nicht zu eröffnen , sondern die Verrechnung für den Neservefond auf einer unter der
Ausgabörubrik X4 .VIII „Verschiedene außergewöhnliche Ausgaben " zu eröffnenden neuen Sub¬
rubrik zu Pflegen.

Vom 13 . Februar 1880 , Z . 701.

Die Zeit zur Abgabe der Stimmzettel für die Genre inderathswahlen  wird von
*/g9 Uhr Früh bis 4 Uhr Nachmittags anberaumt.
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Vom 17 . Februar 1880 , Z . 7053.

Der Gemeinderath beschließt , die derzeit bestehende Bürgerspital - Wirthschafts-
commissi on  aufzulösen und durch den Gen .einderath in einer der nächsten Sitzungen eine
neue, aus zwölf Mitgliedern bestehende Commission zu wählen *) .

Vom 19 . Februar 1880 , Z . 750.

Nach dem Anträge der Lagerhaus -Commission wird beschlossen, die bei dem städtischen
Lagerhause  ständig und zeitlich beschäftigten Taglöhner und Accordarbeiter vorläufig auf
Ein Jahr gegen Unglücksfälle  bei der schweizerischen Unfallversicherungs -Actiengesellschaft
in Winterthur aus Grund des wirklich bezahlten doppelten Jahreslohnes unter den von der
Gesellschaft vorgelegten allgemeinen Versicherungsbedingungen dieser Gesellschaft gegen eine
Jahresprämie von 4 pro will « des zweifachen Jahreslohnes und einen 5procentigen Rabatt
zu versichern  und die Versicherungsprämie aus den Einnahmen der Feuerversicherungs¬
prämie zu decken.

Vom 19 . Februar 1880 , Z . 244.

Ueber das Ansuchen des n. ö. Forstschulvereines  um Beitritt der Commune Wien
als Mitglied , resp. um Förderung der Waldbauschule in Aggsbach bei Mölk , beschließt der
Gemeinderath , einen einmaligen Beitrag von 250 fl. gegen Inanspruchnahme des
statutenmäßigen Stimmrechtes bei den Generalversammlungen  zu leisten.

Vom 19 . Februar 1880 , Z . 3104.
1. Der Bericht des Stadtphysikates  über seine Amtsthätigkeit im Jahre 1878

wird zur Kenntniß genommen.
2 . Bei der Berichterstattung ist in Hinkunft insbesondere rücksichtlich der Diphtheritis so

umständlich als möglich vorzugehen , namentlich ist es sehr angezeigt , den Umstand im Auge
zu behalten , ob und welche Krankheiten der diphtheritischen Affection unmittelbar vorangingen
oder dieselbe begleiteten , ferner ob die Erkrankungen in Gruppen von Häusern (wie z. B.
im Volkert ) vorkamen . Eine gleiche Beachtung ist den Schulen in Bezug auf diphtheritische
Erkrankungen zuzuwenden.

3 . Weiters ist die Bevölkerung aufzufordern , allseitig die größte Reinlichkeit walten zu
lassen , die bewohnten Räume täglich zu lüften rc. Insbesondere ist den Müttern ans Herz
zu legen , ihren Kindern täglich alle Theile des Mundes sorgfältig zu reinigen.

*) Die Neuwahl der Bürgerspital - Wirthschaftscommisfion erfolgte in der Plenarsitzung am
27 . Februar 1880 , die Constituirung am 2. März 1880.



Vom 25 . Februar 1880 , Z . 630.
1. Der Gemeinderath beschließt die Einführung der continuirlichen Wasser¬

bespül ung  bei den in Wien bestehenden , aus festem Materiale (Stein , Eisen ) hergestellten
öffentlichen Pissoirs,  nach dem vom Stadtbauamte neu verfaßten Plane principiell in
der Art , daß dieselbe im Falle eintretenden Wassermangels ohne besondere Reconstructions¬
arbeiten sofort nach dem Systeme der intermittirenden Wasserbespülung umgeändert werden kann.

2 . Die Wasserbespülung ist in der Regel ans die Sommermonate zu beschränken, es
sind jedoch die in geschlossenen Räumen nntergebrachten Anstandsorte auch während der Winter¬
monate mit der continuirlichen Wasserbespülung zu versehen.

3 . Für die durch Einführung der Wasserbespülung nothwendig werdenden Reconstruc¬
tionsarbeiten ist pro 1880 der im Präliminare hiefür eingestellte Mehrbetrag von 4000 fl.
zu verwenden , für die nächstfolgenden Jahre wird aber nur ein unüberschreitbares Iahres-
pauschale von 5000 fl. genehmigt.

4 . 9m Jahre 1880 sind unter Bedachtnahme auf obiges Kostenerforderniß zunächst die
Pavillon -Pissoirs auf der Ringstraße in die Wasserbespülung einzubeziehen, hierauf die sämmt-
lichen Pissoirs in der innern Stadt , welche bereits mit Wasserbespülung versehen sind und
endlich jene der Vorstadtbezirke , nach Maßgabe des dringenden Bedarfes.

5 . Zur Eonstatirung dieses Bedarfes hinsichtlich der Zeitfolge für die Vornahme der
Neconstructionsarbeiten zur Errichtung der Wasserbespülung in den betreffenden Pissoirs sind
vorerst die Wünsche der Bezirksvertretungen einzuholen , und ist das Stadtbauamt anzuweisen,
alljährlich im Monate October ein Verzeichniß der im nächstkommenden Jahre zu adaptirenden
Pissoirs unter Anschluß der Kostenvoranschläge zu verfassen und dem Gemeinderathe zur Be¬
schlußfassung vorzulegen.

Vom 25 . Februar 1880 , Z . 7082 ex 1879.
Der Gemeinderath beschließt nach dem Anträge des Bezirksschulrathes , es seien die

aus communalem Arbeitsmateriale angefertigten Industriearbeiten am
Ende jeden Schuljahres (jedoch nicht gerade am Tage der Schlußfeier ) zu vertheilen.

Vom 25 . Februar 1880 , Z . 232.

Den der Polizei -Section zugewiesenen Dienern  wird vom 1. Jänner 1880 an auf
unbestimmte Dauer (im Sinne des § . 98 Dienstpragmatik ) das Kanzleipauschale  von
26 kr. per Monat und Kopf bewilligt und ist dasselbe dem Leiter der magistratischen Polizei-
Section in monatlichen Anticipando -Raten von der städtischen Hauptcassa zu erfolgen.
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HI.
Magistrnls -Verordmmgtn und Verfügungen»

Decret des Magistrates vom 7 . Jänner 1880 , Z . 293 .209/V111 , an sämmt-
liche städtische Aerzte,

betreffend die Verständigung der Schul - und Anstaltsleiter bei Erkrankungen , rückstchllich
welcher die AnzrigepsUcht der Aerzte besteht.

Zur Hintanhaltung der Verbreitung contagiöser Krankheiten durch Ansteckungen in

Schulen , Kinderbewahranstalten oder Kindergärten , werden die Herren städtischen Aerzte hiemit

angewiesen , bei allen Erkrankungen , rücksichtlich welcher die Anzeigrpflicht der Aerzte besteht,
in jenen Fällen , wo die Kranken entweder selbst oder deren Wohnungsgeuofsen eine öffentliche
oder Privatschule , eine Kinderbewahranstalt , oder den Kindergarten besuchen , sofort nach dem

Einlangen der Krankheitsanzeigen den betreffenden Schul - oder Anstaltsleiter von dem bezüg¬
lichen Krankheitsfälle zu verständigen , damit diese rechtzeitig in die Lage kommen , die etwa

nöthigen Vorkehrungen treffen zu können.
Die Zusendungen dieser Mittheilungen sind durch die städtischen Sanitätsaufseher und

zwar mit möglichster Beschleunigung besorgen zu lassen.
Zur leichteren Durchführung dieser Miltheilungen wird nun das Stadtphysikat auf-

gesordert , ein entsprechendes Formulare für diese Verständigungen zu entwerfen , dasselbe in
Druck legen zu lassen und den städtischen Aerzten nach Bedarf durch die städtischen Sanitäts¬
aufseher zum gleichförmigen Gebrauche zuzumitteln.

Kundmachung des Magistrates vom 31 . Jänner 1880 , Z . 18 . 141,
betreffend dir Umlage zur Erhaltung der gewerblichen Fortbildungsschulen.

Zufolge Erlasses der k. k. Finanz -Landesdirection vom 18 . Jänner 1880 , Z . 1073,
hat der k. k. n . ö. LandeSschulrath unter dem 6 . Jänner 1880 , Z . 31 , aus Grund der

Allerhöchsten Entschließung vom 19 . December 1879 , ungeordnet , daß die zur Erhaltung

der gewerblichen Fortbildungsschulen  im Sinne der 12 und 15 des Landes¬

gesetzes vom 28 . November 1868 , von den Gewerbetreibenden in Wien nach Maßgabe ihrer
Erwerbsteuer erhobene Umlage in demselben PercentauSmaße wie für das Jahr 1879 , d. i.

mit 6 Kreuzern (6 kr.) von jedem Gulden der Erwerbsteuer auch im 1. Quartal des Jahres

1880 eingehoben werde.
Unter dem Ausdrucke „ Gewerbetreibende " sind nicht blos die Gewerbetreibenden im

engeren Sinne des Wortes , sondern die Handels - und Gewerbeleute im Allgemeinen und über-
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Haupt alle Jene zu verstehen , welche bisher zur Handels - und Gewerbekanuner beizutragen
verpflichtet waren.

Ausgenommen hievon sind blos Advocaten , Aerzte , Notare re. und überhaupt Solche,

welche auch bisher zur Handels - und Gewerbekammer keinen Beitrag geleistet haben.

Nachtrag zur Vorschrift über die Bestellung von Unternehmern für Neu-
pflasterungen , Umpflasternngen oder Herstellung von geschotterten Straßen

in Wien (Regulativ K. 25 ) .

Bestimmungen über die Pflasterung gener Strasten , in welchen Lrmnwaygeleise liegen.

(Genehmigt mit Gemeinderathsbeschluß vom 4 . April 1879 , Z . 1462 , M . Z . 299 . 745/1878 *) .

1 . In allen Straßen unter 1 : 40 Steigung ist , auch wenn Tramwaygeleise in den¬
selben liegen , in Fischgrätenform (diagonal ) zu pflastern ; jedoch ist

rr) zwischen den Schienen selbst;

b>) bei Doppelgeleisen auch zwischen den Geleisen;

o) zwischen der Straßenkante und dem Tramwaygeleise , wenn die Distanz beider
weniger als zwei Meter beträgt , senkrecht auf die Straßenaxe und die Schienen
zu pflastern.

2 . Mit den vom Stadtbauamte in Vorschlag gebrachten fünfeckigen Granitformsteinen zur
Anpflasterung an die äußeren Schienenseiten in diagonalem Pflaster ist in einer circa 50

Klafter langen , neu - oder umzupflasternden Strecke der Ringstraße oder sonst einer zur Her¬

stellung gelangenden frequenten Straße , woselbst Nebenstraßen eimnünden , im heurigen Jahre
ein Versuch zu machen , bei welchem im Falle einer Umpflasterung die nächsten Steinschaaren

neu einzupflastern sind ; vom Erfolge dieses Versuches wird es dann abhängen , ob diese Form¬
steine allgemein zur Anpflasterung an Tramwayschienen verwendet werden sollen.

3 . Die Steine sind so dicht , als möglich , an die Schienen zu setzen und dürfen die
Köpfe derselben über die Schienen nicht vorstehen.

4 . Die Herstellung einer geraden Saumschaar längs der Schienen ist möglichst zu
vermeiden.

5 . In Abänderung des Z. 9 des Vertrages mit der Wiener Tramway -Gesellschaft

ckckto. 7 . März 1868 , wird bestimmt , daß die neuen Schienenprofile der Tramway mit
86 Millim . Breite allmählich allgemein einzuführen sind und Schienen älterer Construction

nur mehr bei der Auswechslung einzelner schadhafter Schienen eingelegt werden dürfen.

Derret des Magistrates vom 2 . Deeember 1879 , Z . 275 .587 ex 1878,
an die Neufchatel Asphalte Company , an die allgemeine österreichische Trans¬

portgesellschaft und an das Stadtbauamt,
in Betreff der Reinigung und Pflege der asphaltirten Strasten.

Der Gemeinderath der Stadt Wien hat in Betreff der Reinigung und Pflege der
asphaltirten Straßen in der Sitzung am 21 . November 1879 (G . -N .-Z . 2953 ) nachstehende
Beschlüsse gefaßt:

*) Verordnungsblatt Nr . 4 vom Jahre 1879 , Seite 96.
3
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1 . Die Reinigung der Asphaltstraßen hat mittelst Piasavabesen zu geschehen und dürfen
gewöhnliche Ruthenbesen hiebei nur eventuell zur Vorsäuberung und zum Einsammeln des
Kehrichts (Pferdemistes rc.) verwendet werden.

2 . Außer der normalmäßigen Säuberung sind in den Asphaltstraßen tagsüber Stationisten
zu belassen, welche permanent das Einsammeln des Pferdemistes zu besorgen haben.

Von der Einführung von Kautschukrechen wird vorläufig Umgang genommen , da der
Gebrauch derselben bedeutende Wassermengen , wie sie bei der Bespritzung mit Hydranten zu
Gebote stehen, voraussetzt.

3 . Die Bespritzung der Asphaltstraßen im Stadterweiterungsrayon , welche einem geringen
Wagenverkehre ausgesetzt sind, hat in der normalmäßigen Weise zu geschehen.

Bei den Asphaltstraßen in der inneren Stadt hat die normalmäßige Bespritzung zu
entfallen , dagegen hat nach Bedarf in den Morgenstunden eine ausgiebige und für eine
Waschung ausreichende Bespritzung zu erfolgen , und ist hiebei mittelst der Piasavabesen die
Straßenoberfläche abzuwaschen.

Außer der Zeit dieser Waschung hat bei trockener Witterung ein leichtes Vorspritzen
mittelst Gießkanne zu geschehen.

4 . Behufs Hintanhaltung der Schlüpfrigkeit , ist wie bisher , eine Sandstreuung vor¬
zunehmen und sind auch nach der Bespritzung die Straßeneingänge mit Sand mäßig zu be¬
streuen , zu welchem Behufe der allgem . österr . Transportgesellschaft eine Vergütung von jährlich
450 fl. als Pauschale bewilligt wird.

Diese Bestimmungen und daher auch die Zahlung des Pauschales für das Sandstreuen
haben vom Tage des obigen Gemeinderathsbeschlusses in Kraft zu treten.

Gleichzeitig hat der Gemeinderath den Vorbehalt der allg . österr . Transportgesellschaft,
die dermalige Verzichtleistung auf eine Vergütung für die Piasavabesen und auf eine Ent¬
schädigung für die Waschung der asphaltirten Straßen der inneren Stadt an Stelle der
normalmäßigen Bespritzung derselben , wieder zurückzuziehen , wenn sich die Zahl und das
Quadratmaß der asphaltirten Straßen unverhältnißmäßig vermehren sollten , zur Kenntniß
genommen.

Hievon wird . zur Wissenschaft (und Darnachachtung ) in Kenntniß gesetzt*) .

*) Gleichzeitig wurden die Vorstehungen der Genossenschaften der Fiaker , Einspänner und Stell-
fuhrinhaber erinnert , auf eine größere Vorsicht beim Befahren asphaltirter Straßen durch eine Belehrung
im Kreise ihrer Mitglieder hinzuwirken.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Druck von Carl Gerold ' s Sohn in Wien.



Verordnungsblatt.

Herausgegeben vom

Magistrate der Reich slMipt-md Residenzstadt Wien.
Itlhrg . 1880 . (Ausgegeben und versendet am 24. Mai 1880.) Ar . 2.

I.

Reichs- und Lsndesgesehe und Verordnungen.

Verordnung des Justizministeriums vom 26 . Februar 1880 ,
betreffend die Zuweisung der Gemeinden Straszewire und Kablo stark zu dem Sprenget

des Bezirksgerichtes Staremiasto in Galizien.

(Reichsgesetzblatt vom 5 . März 1880 , Nr . 23 .)

Auf Grund des K. 2 des Gesetzes vom 1t . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) werden
die Gemeinden Straszewice und Koblo stare ans dem Sprengel des städtisch - delegirten Be¬
zirksgerichtes Sambor ausgeschieden und jenem des Bezirksgerichtes Staremiasto Angewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1880 in Wirksamkeit.

Stremayr m . p.

Verordnung des Handelsministeriums vom 28 . Februar 1880 ,
betreffend die Ermäßigung der Aichgebi 'chren für die mit dem Aichstämpet der Jahre
1874 , 1875 oder 1876 versehenen , noch nicht im Verkehre gewesenen , zur Nachaichnng

gebrachten Gewichte.

(Reichsgesetzblatt vom 5 . März 1880 , Nr . 25 .)

§. 1.
Für neue, noch nicht im Verkehre gewesene Gewichte , welche mit dem Aichstämpet der

Jahre 1874 , 1875 oder 1876 versehen sind und von Erzeugern oder Solchen , welche mit
Gewichten Handel treiben , in einer Anzahl von mindestens 100 Stücken gleichzeitig bis Ende
des laufenden Jahres zum Zwecke der Nachaichnng zu einem Aichamte gebracht werden , tritt

3
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eine Ermäßigung der durch den Aichgebühren -Tarif vom 19 . December 1872 (R . G . Bl<
Nr . 171 ) unter ^ und 8 für die Aichung , beziehungsweise Prüfung ohne Stempelung fest-
gestellten Gebühren um 50 Procent ein.

§. 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung im Reichsgesetzblatte in

Wirksamkeit.
Korb p.

Verordnung der Ministerien des Ackerbaues , des Innern , der Finanzen und
des Handels vom 16 . März 1880 ,

betreffend das Verbot der Einfuhr von Reben und Rebenbestandtheilen aus den Ländern
der ungarischen Krone.

(Reichsgesetzblatt vom 18 . März 1880 , Nr . 29 .)

Mit Rücksicht auf das Auftreten der Reblaus (kb ^ lloxsra . vastatrix ) in den Ländern
der ungarischen Krone wird verordnet:

1 . Bewurzelte Reben , Schnittlinge , Rebholz , Rebenlaub (auch als Verpackung ) und
alle Theile des Weinstockes überhaupt im frischen oder dürren Zustande dürfen aus den
Ländern der ungarischen Krone über die Grenzen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder bis auf Weiteres nicht eingeführt werden.

Selbstverständlich ist auch die Einfuhr lebender Rebläuse unter allen Umständen unter¬
sagt , selbst wenn die Versendung solcher Jnsecten nur zu wissenschaftlichen Zwecken und in
was immer für einer sorgsamen Verpackung und Verwahrung erfolgen sollte.

2 . Uebertretungen dieser Verordnung und der zur Ausführung derselben erlassenen Ver¬
fügungen unterliegen den im Z. 17 des Gesetzes vom 3 . April 1875 (R . G . Bl . Nr . 61 ),
betreffend die Maßregeln gegen die Verbreitung der Reblaus vorgesehenen Strafen.

3 . Diese Verordnung tritt sofort in Wirksamkeit.

Falkenhayn w . p . Taasse m . p . Kriegs - Au m . p . Korb w . p.

Gesetz vom 28 . März 1880 ,
betreffend Abänderungen und Nachtragsbestimmungen zu dem Gesetze vom 6 . April 1879

(R . G . Bl . Nr . 54 ) über die Regelung der Grundsteuer.

(Reichsgesetzblatt vom 31 . März 1880 , Nr . 34 .)

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel  I.

Die Bestimmungen des Artikels I , Z. 4 , des Gesetzes vom 6 . April 1879 (R . G . Bl.
Nr . 54 ) treten außer Wirksamkeit und haben zu lauten:

§ . 4.

Die im Wege des Gesetzes von 15 zu 15 Jahren festgesetzte Grundsteuerhauptsumme
wird nach Verhältniß des ermittelten Reinertrages der steuerpflichtigen Objecte auf die ein-
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Finanzminister Vorbehalten , nach Einvernehmung des betreffenden Landesausschusses Reclamations-

subcommissionen aufzustellen , deren Zusammensetzung unter den gleichen Modalitäten wie be¬

züglich der Reclamationscommissionen stattzufinden hat.

Artikel V.

Die Bestimmungen des Artikels I , § . 34 , II . Abtheilung , Alinea 1 , 2 , 3 , des Gesetzes

vom 6 . April 1879 treten außer Wirksamkeit und haben zu lauten:

Die Ergebnisse der Einschätzung in allen Gemeinden des Bezirkes oder Classifications-

districtes sind von der Bezirksschätzungscommission zu prüfen , welche etwaige Mängel oder
Bedenken ohne Einleitung einer Localcommission zu beheben und sodann die Verfassung der

Classenzusammenstellung und der Bezirksübersicht (Muster VII und VIII , Z . 36 ) zu veran¬
lassen hat.

Artikel VI.
Die im Artikel I , Z . 34 , II . Abtheilung , Alinea 4 , des Gesetzes vom 6 . April 1879

bezeichnten Vorlagen der Landes - , beziehungsweise Landessubcommission sind längstens bis
1 . April 1880 dem Finanzminister zu übergeben.

Die Vorlage der im Artikel I , Z . 34 , III . Abtheilung , Alinea 3 , erwähnten Nach¬

besserungsarbeiten und der eventuellen , darauf bezüglichen Anträge an den Finanzminister hat

bis längstens Ende September 1880 stattzufinden.
Die Centralcommission hat den Abschluß der im Artikel 1 , § . 34 , III . Abtheilung,

bezeichnten Arbeiten längstens bis Ende des Jahres 1880 zu bewerkstelligen.

Artikel VII.

Die Eröffnung der Reclamationen gegen die Ergebnisse der Einschätzung zum Zwecke
der Grundsteuerregelung , d . i. die im Artikel I , Z . 37 , des Gesetzes vom 6 . April 1879

vorgedachte Kundmachung des Einlangens der Einschätzungsoperate hat spätestens am 1 . März
1881 stattzufinden.

Insoweit sich die zur Einbringung der Reclamationen bestimmte 45tägige Frist aus
besonderen Gründen als unzulänglich erweisen sollte , wird die Regierung ermächtigt , aus¬
nahmsweise eine entsprechende Fristverlängerung zu bewilligen , jedoch dürfen hiedurch weder

die endlichen Erledigungen der Reclamationen verzögert , noch auch größere Kosten verursacht
werden , als es durch die innerhalb der Normalfrist eingebrachtcn Reclamationen der Fall
gewesen wäre.

Artikel VIII.

Die Bestimmungen des Z . 38 des Gesetzes vom 6 . April 1879 treten außer Wirksamkeit
und haben zu lauten:

Der Vorsitzende der Bezirksschätzungscommission hat in den im H. 37 , Punkt a ) , an¬

gedeuteten Reclamationsfällen wegen unrichtiger Besitzanschreibung die wirklichen Besitzer zu
ermitteln und die diesfälligen Berichtigungen längstens bis Ende December 1881 durchzu¬

führen ; in den Reclamationsfällen des § . 37 , Punkt b ) und o) , aber hat er seine Anträge

auf Grund der vom RegulirungSgeometer zu liefernden Aufklärungen längstens bis Ende

December 1881 an den Vorsitzenden der Reclamationscommission zu erstatten , welcher über
dieselben nach Einholung des technischen Gutachtens des Vermessungsinspectors längstens bis

Ende Februar 1882 entscheidet , und insoweit die Reclamationen begründet befunden werden,

die Durchführung der Entscheidung durch den Vorsitzenden der Bezirksschätzungscommisfion

veranlaßt , insoweit sie aber unbegründet befunden werden , deren Zurückweisung verfügt.
Gegen diese Entscheidung ist keine weitere Berufung zulässig.

Zu jeder zum Zwecke der Untersuchung von Reclamationen gegen die Richtigkeit des

Flächenmaßes (§ . 37 , Punkt d ) etwa angeordneten Localerhebung ist der betreffende Reclamant
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mit dem Beifügen einzuladen , daß im Falle seines Nichterscheinens die Erhebung auch in
seiner Abwesenheit vorgenommen werden würde.

Artikel IX.

^ .linea 3 des Artikels I , Z . 39 des Gesetzes vom 6 . April 1879 tritt außer Wirk¬
samkeit und hat zu lauten , wie folgt:

Auf Grund der Prüfung , beziehungsweise der der Bezirksschätzungscommission vorzu¬
legenden Untersuchungsergebnisse hat die Bezirksschätzungscommission über den Umstand , ob

und inwieweit den Reclamationen Folge zu geben sei oder nicht , Beschluß zu fassen , und ihre

diesfälligen Anträge zur Berichtigung der beanständeten Einschätzung sammt allen Einschätzungs¬
und Reclamationsacten der Reclamationscommission vorzulegen.

Die Reclamationscommission hat über diese Reclamationen unter besonderer Berück¬

sichtigung der erforderlichen Gleichmäßigkeit in den Einschätzungsergebnissen jeder Gemeinde,

jedes Bezirkes und der Bezirke untereinander endgiltig zu entscheiden und die Entscheidungs¬

resultate sammt allen Einschätzungs - und Reclamationsacten dem Finanzminister nachzuweisen,
welcher die Centralcommission beruft.

Sollte eine der Commissionen ihre oberwähnten Agenden binnen einer vom Finanz¬
minister zu bestimmenden Frist , welche für die Bezirksschätzungscommissionen mindestens sechs

Monate , für die Reclamations - , beziehungsweise Neclamations -Subcommissionen mindestens
drei Monate zu betragen hat , nicht vollenden , so hat der Vorsitzende der Commission diese

Amtshandlung mit Zuziehung der betreffenden Referenten und zweier aus dem betreffenden
Gebiete von ihm ans dem Stande der Grundsteuerträger zu wählenden Vertrauensmänner
zum Abschlüsse zu bringen.

Artikel X.
Die Centralcommission hat die Vorlagen aller Reclamationscommissionen zu prüfen,

wobei sie ihre Aufmerksamkeit auf das richtige Verhältnis ; der Schätzungsresultate der ein¬
zelnen , insbesonders der angrenzenden Länder zu richten und allenfalls vorkommende Mängel

zu beheben haben wird . Dieser Commission ist für den Abschluß dieser Arbeiten eine Frist

von mindestens einem Monate zu gestatten.

Artikel XI.

§ . 40 des Gesetzes vom 6 . April 1879 tritt außer Wirksamkeit und hat zu lauten,
wie folgt:

Nach erfolgter Beendigung des Reclamationsversahrens veranlaßt der Finanzminister

die Durchführung der diesfälligen Ergebnisse in den Operaten der Grundsteuerregulirung,

beziehungsweise die Berichtigung der Hauptzusammenstellungen der Reinerträge für die Länder,

Bezirke und Gemeinden und sonach die Steuerausgleichung im Sinne des gegenwärtigen

Gesetzes , und legt den Ausweis über das definitive Resultat der Grundsteuerregulirung der
Reichsvertretung vor.

Artikel XII.

Dieses Gesetz tritt mit dem Zeitpunkte der Kundmachung in Wirksamkeit.

Artikel XIII.

Der Finanzminister ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes beauftragt.

Wien,  28 . März 1880.

Franz Joseph m. p.
Taaste na. p. Kriegs -Au rn. p.
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Im Reichsgesetzblatte vom Iahre ^ 1880 sind weiters enthalten:
unter Nr . 19 die internationale Convention vom 17 . September  1878,

Maßregeln gegen die Reblaus betreffend;
unter Nr . 20 die Kundmachung des Handelsministeriums vom 19 . Februar 1880,

betreffend die Hinausgabe des I . Nachtrages zur Signalordnung für die
Eisenbahnen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder (Kund¬
machung vom 10 . Februar 1877 (R . G . Bl . Nr . 10 ) ;

unter Nr. 35 das  Gesetz vom 29 . Februar 1880 , betreffend die  Abwehr und
Tilgung ansteckender Thier krankheiten;

unter Nr . 36 die Verordnung der Ministerien des Innern , der Justiz , des Ackerbaues
und des Handels vom 12 . April 1880 , mit welcher Durchführungsbestimmungen zu
dem Gesetze vom 29 . Februar 1880 (R . G . Bl . Nr . 35 ) , betreffend die Tilgung
ansteckender Thierkrankheiten , erlassen werden;

unter Nr . 37 das Gesetz vom 29 . Februar 1880,  betreffend die Abwehr und

Tilgung der Rinderpest ; und
unter Nr . 38 die Verordnung der Ministerien des Innern , der Justiz , des Ackerbaues

und des Handels vom 12 . April 1880 , mit welcher Durchführungsbestimmungen zu
dem Gesetze vom 29 . Februar 1880 (R . G . Bl . Nr . 37 ) , betreffend die Abwehr
und Tilgung der Rinderpest , erlassen werden.

Verordnung des k. k. mederösterrelchischen LandeSschnlratheS vom 26 . Jänner
1880 , Z . 8119,

betreffend das Vorkommen und die Verhütung der Ausbreitung von übertragbaren Krank¬
heiten des gugendtichen Atters in Schuten , Lehr - und Erziehungsanstalten.

Um der Weiterverbreitung von Krankheiten des jugendlichen Alters , welche entweder
entschieden ansteckungsfähig sind oder als solche gelten (Cholera , Typhus , Diphtheritis , Croup,
Masern , Scharlach , Blattern , Keuchhusten , egyptische Augenentzündung rc.) nach Möglichkeit
zu begegnen , findet der k. k. niederösterreichische Landesschulrath im Einvernehmen mit der
k. k. niederösterreichischen Statthalterei über Antrag des k. k. niederösterreichischen Landes-
Sanitätsrathes und im Hinblicke auf § . 2 des Gesetzes vom 30 . April 1870 (R . G . Bl.
Nr . 68 ) Folgendes zu verordnen:

1 . Die Vorstände von Volks -, Bürger - und Mittelschulen , von öffentlichen und Privat-
Lehr- und Erziehungsanstalten jeder Art und das in solchen Anstalten thätige Lehr - und
Erziehungspersonale werden verpflichtet , dem Gesundheitszustände ihrer Pflegebefohlenen im
Allgemeinen wie im Einzelnen und insbesondere in Bezug auf ansteckende Krankheiten unaus¬
gesetzt die vollste Beachtung zuzuwenden und in ihrem Contacte mit den Angehörigen der
Schüler bei ihnen bekannt gewordenen Erkrankungen derselben soweit als thunlich der Be¬
schaffenheit der Erkrankung nachzuforschen.

2 . Schülern , welche von einer der oben bezeichneten Krankheiten befallen sind oder bei
welchen der Verdacht einer solchen Erkrankung besteht , ist der Besuch der Anstalt unbedingt
und insolange zu verwehren , bis durch ein beigebrachtes Zeugniß des behandelnden Arztes
dargethan ist, daß aus dem Wiedererscheinen des betreffenden Schülers den Mitschülern keine
Gefahr mehr erwächst.

Solche Schüler haben sich vor dem Betreten des Schulzimmers mit dem betreffenden
ärztlichen Zeugnisse dem Leiter der Schule vorzustellen.
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3 . Kommen die Schulleitungen in die Kenntniß , daß ein Schüler oder Jemand im

Hausstande eines Schülers von einer übertragbaren Krankheit befallen wurde , so haben sie
durch die entsprechende Ausfüllung des Absatzes ^ oder 8 der Blanquete nach beiliegendem

Muster respective nach Durchstreichung desjenigen Absatzes , welcher im gegebenen Falle keinen

Gegenstand der Mittheilung bildet , die Gemeindevorstehung hievon in Kenntniß zu setzen.
In Wien , und zwar im I . Bezirke sind solche Anzeigen an das Wiener Stadtphyficat

beim Magistrate , in den übrigen Wiener Gemeindebezirken an die betreffende Gemeinde - Be¬

zirkskanzlei zu leiten.
Die Gemeindevorstehung , resp . in Wien das Stadtphysicat , oder die betreffende Wiener

Gemeinde -Bezirksvorstehung veranlaßt auf Grund dieser Anzeige die entsprechende Erhebung,

ergänzt nach dem Resultate der Erhebung das erhaltene Anzeigeblanquet durch Eintragung des

ärztlichen Befundes in die gehörige Rubrik und sendet , unbeschadet der weiteren sanitäts¬
polizeilichen Verfügungen , das sohin ergänzte Blanquet an die Schulleitung zurück.

4 . Aus Familien , von welchen den Vorständen oder den Lehrern solcher Anstalten be¬

kannt wird , daß daselbst derartige ansteckende Erkrankungsfälle bestehen , darf Niemand die

Anstalt besuchen , bis nicht die Gefahr der Uebertragung der betreffenden Krankheit in die
Schule durch Beibringung des im Punkte 2 dieser Verordnung erwähnten Zeugnisses als be¬

seitigt constatirt ist.
5 . Hat die Anstaltsvorstehung davon Kenntniß , daß Geschwister , Anverwandte oder

Hausgenossen eines von einer ansteckenden Krankheit befallenen Schülers ihrer Anstalt eine
andere Lehr - oder Erziehungsanstalt frequentiren , so ist dieses Factum in dem im Absätze 6

dieser Verordnung bezeichnten Blanquete ersichtlich zu machen.
6 . Den Mitschülern eines von einem übertragbaren Leiden befallenen Schülers ist der

Besuch des Kranken und seiner Familie für die Dauer der Ausschließung des kranken Schülers
von der Schule , desgleichen die Besichtigung der Leiche eines an einer derartigen Krankheit

Verstorbenen , so wie die Theilnahme an dem Leichenbegängnisse zu untersagen.
7 . Die Vorstehungen von Pensionaten und Erziehungsanstalten werden aufgefordert , die

Erkrankung eines Pfleglings an einem der in Rede stehenden Leiden , sofort nach der Con-

statirung desselben , der Gemeindevorstehung anzuzeigen und nach dem Ermessen des von der

Behörde entsendeten Amtsarztes , da wo eine entsprechende Isolirung des Erkrankten im Hin¬
blicke auf die in Betracht kommenden Verhältnisse möglich ist , dieselbe zu vollziehen und den

Verkehr mit den übrigen Zöglingen und mit jenen Bediensteten der Anstalt , welche mit den

gesunden Zöglingen verkehren , möglichst hintanzuhalten oder aber den Erkrankten in auswär¬
tige Pflege zu bringen.

Die Rückkehr eines derartig erkrankt Gewesenen in die Anstalt und der Verkehr mit den

anderen Zöglingen ist erst dann zu gestatten , wenn durch ein ärztliches Zeugniß des behan¬

delnden Arztes jede Gefahr einer Uebertragung des Krankheitsstoffes als beseitigt constatirt ist.
8 . Für die genaue Befolgung dieser Verordnung sind die Schulleiter und Lehrer ver¬

antwortlich.

9 . Die Erlässe des k. k. niederösterreichischen Landesschulrathes vom 25 . November und

20 . December 1871 , Z . 4845 und 5265 , dann vom 9 . October 1872 , Z . 5191 , und vom

29 . November 1876 , Z . 8889 , werden hiemit außer Kraft gesetzt.
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Formulare für Wien.

Schule
Lehr- und Erziehungsanstalt

lM, .Bezirke . Gasse , Nr.

wohnhaft im. Bezirke . Gasse , Nr.
d . . Schüler

Zögling

ist dem Vernehmen nach an . erkrankt.

^ ^ ^ Schüler
v . Sm y - usstand - de . , .wohnhaft im

Bezirke . Gasse , Nr . herrscht dem

Vernehmen nach eine übertragbare Krankheit.

. Lehranstalt
0 . Geschwister , Anverwandte oder Hausgenossen de . . Genannten soll . , die -

uu. Bezirke . Gasse , Nr . besuchen.

Es wird im Sinne der Verordnung vom . Z.
ersucht, die fragliche Krankheit amtsärztlich constatiren und über das bezügliche Ergebnis ; Mit¬
theilung machen zu wollen.

Datum!

Unterschrift des Leiters obiger Schule oder
Lehr - und Erziehungsanstalt: Unterschrift de . . Lehrer

AerzUicher Befund.

.ist mit . behaftet.

8 . . . . . ist mit keiner übertragbaren Krankheit behaftet.

6 . Im Hausstände de . . Genannten wurde . constatirt.

Datum : .

Unterschrift des Amtsarztes:

(Folgt noch Formulare 6 für das Land .)
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Im VII . Stücke des Landes -Gesetz- und Verordnungsblattes ist unter Nr . 7 die Kund¬
machung der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 23 . März 1880 , Z . 10 .295 , ent¬
halten , womit zur thunlichsten Verhütung der Verschleppung der Reblaus
(kbzOloxera vastatrix ) die Ausfuhr von Weinreben und anderen Gegen¬
ständen , die als Träger des obigen Insectes bekannt sind , theils gänzlich
verboten , theils an Beschränkungen geknüpft wird *) .

Decret der k. k. n . ö. Statthalterei vom 20 . Februar 1880 , Z . 5494,
M . Z . 55 .598 , an den Herrn k. k. Bezirkshauptmann in Hernals,

in Betreff der Bcurtheilung der Frage , ob die Heliographie als ein concesstonirtes oder
als ein freies Gewerbe zu behandeln fei.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 12 . Februar 1880,
Z . 19 .223 , in Betreff des Einschreitens des W . S . wegen des Betriebes der Heliographie
in Ober -Döbling , im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium eröffnet , daß bei dem
Umstande , als mit dem Namen Heliographie  verschiedene Arten des Verfahrens bezeichnet
werden , die Frage , ob dieselbe als ein concesstonirtes oder als ein freies Gewerbe zu be¬
handeln sei, mit Rücksicht auf das Verfahren  zu beurtheilen ist.

Die Heliographie , wie sie nun S . in Anwendung bringen will , wird als freies Gewerbe
anzusehen und zu behandeln sein, da das von ihm zur Ausführung gelangende Verfahren sich
als ein der Photographie analoges darstellt und hiebei insbesondere die Vervielfältigung nicht
mittelst Abdrücken,  die unter Zuhilfenahme von Pressen erzeugt werden , bewerkstelligt
werden will.

Euer Hochwohlgeboren werden demnach mit Beziehung auf den Bericht vom 4 . Sep¬
tember 1879 , Z . 22 .984 , dessen Beilagen im Anschlüsse zurücksolgen , aufgefordert , behufs
Ausfertigung des Gewerbescheines im eigenen Wirkungskreise das Amt zu handeln und in
dem auszustellenden Gewerbescheine ausdrücklich die Bedingung : „ohne Anwendung einer
Presse"  aufzunehmeu.

Erlaß der k. k. Finanz -Lattdes -Dlrecttott in Wien vom 2 . März 1880,
Z . 5319 , M . Z . 64 .074 , an sämmtliche k. k. Steueradttünistralionen in

Wien und Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich,
in Betreff der Besteuerung zener Handels - und Gewerbsleute , welche die verschiedenen
Sorten versüßter geistiger Flüssigkeiten theils zu ihrem Gewerbsbetriebe , theils zum Handel

mit denselben selbst erzeugen , und in Betreff der Controte dieser Erzeugung.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 2 . Februar 1880 , Z . 784,
iu Betreff der Besteuerung jener Handels - und Gewerbsleute , welche die verschiedenen Sorten
versüßter geistiger Flüssigkeiten , wie Liqueure , Rosoglio rc. theils zu ihrem Gewerbsbetriebe,

*) Erlassen mit Rücksicht auf das constatirte Vorhandensein der Reblaus in deu Gemeinden Kloster¬
neuburg , Weidling , Nußdorf , Heiligenstadt und Kahlenbergerdorf.
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theils zum Handel mit denselben selbst erzeugen und in Betreff der Controle über diese Selbst¬

erzeugung bemerkt , daß die Thatsache , daß ein Gewerbe - oder Handeltreibender die verschie¬

denen Sorten versüßter geistiger Flüssigkeiten zu seinem Gewerbsbetriebe oder zum Handel

mit denselben auf kaltem Wege  selbst erzeugt , von den Steuerbemessungsbehörden in ge¬
eigneter Weise , namentlich bei Gelegenheit der commissionellen Verhandlungen behufs Ermit¬
telung der Grundlagen zur Bemessung der Einkommensteuer sicher zu stellen ist.

Was aber jene Gewerbe - und Handeltreibenden betrifft , welche die Rectification ge¬
brannter geistiger Flüssigkeit und die Umgestaltung derselben in Liqueur , Rosoglio rc . mittelst
eigener Brennvorrichtungen  vornehmen , so unterliegt es keinem Anstande , daß die

Finanzwach -Controls -Bezirksleiter bei dem Umstande , als die Rectification und Umgestaltung
gebrannter geistiger Flüssigkeit mittelst eigener Brennvorrichtung nach den Bestimmungen des
Gesetzes vom 27 . Juni 1878 , R . G . Bl . Nr . 72 der gefällsämtlichen Controle unterworfen

ist , Wahrnehmungen über den ungefähren Umfang der Rectification in den einzelnen Unter¬

nehmungen machen und deren Ergebnisse den Steuerbemessungsbehörden über ihre Anfragen
mittheilen.

Hievon wird mit dem Beifügen die Mittheilung gemacht , daß die Finanzwach -Controls-
Bezirksleiter im Wege der ihnen Vorgesetzten Finanz - Bezirksdirection unter Einem beauf¬

tragt werden , die von ihnen über die Umgestaltung gebrannter geistiger Flüssigkeiten in
Liqueure , Rosoglio rc. zu machenden Wahrnehmungen den Steuerbemessungsbehörden über ihr
jeweiliges Ansuchen mit Beschleunigung bekannt zu geben.

Auszug aus der an die k. k. öftere . Finanz - Proruratur in Wien gerichteten

Zuschrift des k. k. Landesgerichtes Wien vom 2 . März 1880 , Z . 14 . 109/18,

in Betreff der Liquidirung von Senkgrubenrnumungsgebühren bei der Vertheilung des
Meistbotcs bei exekutiven Hausverkäuftn . (Intimirt mit Note der k . k . Finanz -Prornratur

vom 6 . März 1880 , Z . 7248 - u/VI , M . Z . 61 .055 .)

Der k. k. oberste Gerichtshof hat anläßlich eines speciellen Falles ( executiver Verkauf

des Hauses Nr . 1051 Leopoldstadt ) erkannt , daß die von der k. k. niederösterreichischen Finanz-
Procuratur in Vertretung der Commune Wien bei der Liquidirungstagsatzung angemeldete
Senkgrubenräumungsgebühr als eine im Verwaltungswege , im öffentlichen sanitären Interesse
eingeführte Vorlage , als ein Concurrenzbeitrag anzusehen ist , daher nach den für solche Con-

currenzbeiträge in Folge Hofdecretes vom 4 . Jänner 1836 , Nr . 113 der I . G . S ., bestehen¬

den Vorschriften einzubringen ist und bei der gerichtlichen Eintreibung gleiche Vorrechte mit
den landesfürstlichen Steuern genießt , und daß deshalb im Sinne des hier analoge Anwen¬
dung findenden Absatzes 1 des Z . 31 der C . O . die für die letzten drei Jahre von der er¬

folgten executiven Feilbietung des Hauses zurückgerechnet , rückständigen Beträge der angemel¬
deten Senkgrubenräumungsgebühr bei dem Meistbote als Vorzugspost zu liquidiren sind.
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 3 . März 1880 , Z . 5505,
M . Z . 08 .038,

betreffend die in Ungarn diplonürten Aerzte , Wund - und Thierärzte.

Das k. k. Ministerium des Innern hat über eine hohen Orts gestellte Anfrage bezüg¬
lich der in Ungarn diplomirten Aerzte , Wundärzte und Thierärzte der k. k. Statthalterei zur
eigenen Kenntnißnahme und zur Beachtung in den vorkommenden Fällen Nachstehendes bekannt
gegeben:

Mit der Allerh . Entschließung vom 30 . November 1869 (kundgemacht mit dem Mini-
sterial -Erlasse vom 15 . December 1869 , R . G . Bl . Nr . 184 ) wurde die Gleichstellung der
an den Universitäten Graz , Krakau , Innsbruck und Pest graduirten Doctoren der Medicin
mit denen der Wiener Universität hinsichtlich der Berechtigung zur Ausübung der Praxis in
Wien und in Consequenz dessen die Aufhebung des früheren als Bedingung der Zulassung
zur Praxis in Wien vorgeschrieben gewesenen Repetitionsactes genehmigt.

Bei dem gegenwärtigen Stande der Gesetzgebung berechtigt daher ein von der Buda-
pester Universität erworbenes Diplom eines Doctors der Medicin auch zur Praxis in den im
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern , ohne daß von den nach Ungarn zustän¬
digen Budapester Doctoren der Nachweis der erworbenen österreichischen Staatsbürgerschaft
zu liefern ist.

Die an den ungarischen Lehranstalten gebildeten Wundärzte , welche sich mit einem vor
dem Jahre 1876 erworbenen Diplome ausweisen , können behufs Ausübung ihrer Praxis in
den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern chirurgische Gewerbe unter denjenigen
Voraussetzungen erlangen , welche für die an österreichischen Lehranstalten gebildeten Wund¬
ärzte gelten.

Dabei wird bemerkt, daß auch in Ungarn die Chirurgenschulen , und zwar im Jahre
1872 , aufgehoben worden sind und daß im Sinne des Gesetzes vom 17 . Februar 1873,
R . G . Bl . Nr . 25 , nur vor dem Jahre 1876 ausgestellte wundärztliche Diplome in den öster¬
reichischen Ländern anerkannt werden können.

In Betreff der an der Budapester Veterinär - Lehranstalt nach dem Studienplane vom
Jahre 1875 diplomirten Thierärzte wird sich auf den hohen Ministerialerlaß vom 5 . October
1877 , Z . 14 .028 , bezogen , nach welchem diese Thierärzte , wenn sie sich in den im Reichs¬
rathe vertretenen Königreichen und Ländern niederlassen und hier das Staatsbürgerrecht er¬
werben , ihre Praxis daselbst ungestört ausüben können.

Erlaß des k. k. n . ö. Statthalterei - Präsidiums vom 10 . März 1880 , rrä
Nr . 316 , M . Z . 63 .079,

betreffend die Abgrenzung der an der Votivkirche zu errichtenden Probstpfarre.

Im Nachhange zu dem hierämtlichen Erlasse vom 17 . Jänner 1880 , Nr . 316 *) wird
dem Wiener Magistrate eröffnet , daß die gemachte Mittheilung , betreffend die Abgrenzung
des Bezirkes für die an der Votivkirche zu errichtende Pfarre , insoferne einer Richtigstellung
zu unterziehen ist , als die dort verzeichnet „Schwarzspaniergasse"  zu eliminiren und
für dieselbe die „Garnisonsgasse"  zu substituiren ist.

*) MagistratS -Verordn.-Blatt Nr . 1 er 1880 , Seite 12.
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Zuschrift des k. k. n . ö. Statthalterei -Präsidiums vom 20 . März 1880,
Z . 1526/ ? i ., M . Z . 76 .912,

in Betreff der Einziehung der k . und k. Consularämter in Bosnien und der Herzegowina.

Euer Hochwohlgeboren!
Laut einer an das k. k. Ministerraths -Präsidium gelangten Note vom 5 . Februar 1880,

Z . 21 .018 , hat der Herr Minister des Aeußern die Einziehung der k. und k. Consular¬
ämter in Bosnien und der Herzegowina,  sowie die Uebernah me sämmtlicher
Agenden derselben durch die bosnische Landesregierung  veranlaßt , nachdem in
Folge der organisatorischen Thätigkeit dieser Landesregierung der größte und wichtigste Theil

des administrativ -politischen Wirkungskreises , ja selbst auch die judicielle Geschäftsgruppe der
gedachten Consularämter durch die competenzmäßigen Functionen der neuen dortigen Ver¬
waltungsorgane thatsächlich absorbirt ist.

Hievon setze ich Euer Hochwohlgeboren zufolge Erlasses des Herrn Leiters des k. k.
Ministeriums des Innern vom 3 . d. Mts ., Z . 767/M . I ., in die Kenntniß.

Erlaß des k. k. n . o. Statthalterei -Präsidiums vom 29 . März 1880 , Z . 9045,
Mag . Z 85 .040,

in Betreff der Entnahme von Impflymphe.

Nach den mit dem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 28 . December
1879 , Z . 7155 , genehmigten Beschlüssen, welche der n. ö. Landtag in der Sitzung vom
15 . October 1878 über die zukünftige Einrichtung des Impfwesens in Niederösterreich gefaßt
hat , darf , sowohl unter normalen Verhältnissen , wie in Ausnahmszeiten (bei Blattern¬
epidemien) , die Impflymphe nur wenigstens drei Monate alten , gesunden Kindern entnommen
werden und darf niemals ein Kind notorisch kranker Eltern als Stammimpfling verwendet
werden.

Hievon wird der Magistrat mit der Weisung in die Kenntniß gesetzt, die sämmtlichen
Impfärzte des dortigen Verwaltungsgebietes zur genauen Einhaltung der bezüglichen Grund¬
sätze aufzufordern und diese Einhaltung sorgfältig zu überwachen.
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II.

Geineinderaths -Beschlüjfe.

Vom 27 . Februar 1880 , Z . 6404.

Der Statthalterei -Erlaß vom 10 . November 1879 , Z . 36 .116 , womit dem Verwaltungs-
rathe der Wiener Tramway -Gesellschaft auf Grund der Ermächtigung des k. k. Handels¬
ministeriums vom 5 . September 1879 , Z . 27 .519 , und des Ergebnisses der politischen
Begehung der Trace vom 27 . September 1879 , die definitive Baubewilligung zur
Anlage eines zweiten Geleises auf der Wiedner Hauptstraße von der Elisa¬
bethbrücke bis zum sogenannten Adlerplatze und von der Paulanerkirche bis
zur Mayerhofgasse,  ferner zur Anlage eines einfachen Geleises in der Pau-
lanergasse im Anschlüsse an die in der Wiedner Hauptstraße sowie in der
Favoriten st raße bestehenden Pferdebahnlinien gegen dem ertheilt worden ist , daß
hiebei der vorgelegte Projectsplan , insoweit nicht Abweichungen davon commisfionell bestimmt
wurden , genau eingehalten , jedoch auf die Entfernung zwischen beiden Geleisen in der Strecke
von der Elisabethbrücke bis zum Thore des Hauses Nr . 2 der Wiedner Hauptstraße nach dem
ursprünglichen Projecte und in Uebereinstimmung mit dem Plenarbeschlüsse des Gemeinde-
rathes vom 28 . October 1879 , Z . 5575 , mit 1 ' 26 Meter beibehalten und allen übrigen
Bedingungen des Commissionsprotokolles und speciell den Anforderungen der Gemeinde be¬
züglich der Randsteinherstellung längs der Häuser Nr . 19 bis 27 der Wiedner Hauptstraße
sofort entsprochen und die gesammte Bauanlage binnen sechs Monaten vom Tage des Em¬
pfanges dieser Erledigung vollendet und dem öffentlichen Verkehre übergeben werde , wird zur
Kenntniß genommen.

Vom 27 . Februar 1880 , Z . 5311 und 175.
Der Gemeinderath genehmigt im Principe die Errichtung einer Haltstelle in der Favo¬

ritenstraße zwischen der Mayerhofgasse und Favoritenlinie.

Vom 5 . März 1880 , Z . 877.

Der Magistrat und das Stadtbauamt werden angewiesen , wenn Mehrauslagen  bei
Bauten erwachsen, dieselben rechtzeitig  dem Gemeinderathe zur Kenntnißnahme und Genehmi¬
gung vorzulegen.
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Vom 12 . März 1880.

Der Antrag der neugewählten Bürgerspital -Wirthschaftscommission vom 6 . März l . I .,
,es haben die laufenden Geschäfte des ehemaligen Bürgerspitalamtes,  welche

früher der bestandenen Bürgerspital -Wirthschaftscommission zur Erledigung im eigenen Wir¬
kungskreise vorgelegt wurden , sofort an den Magistrat zu gehen,  welcher sie mit den
geschäftsordnungsmäßigen Anträgen an die gemeinderäthliche Commission zu leiten hat " , wird
angenommen.

Vom 16 . März 1880 , Z . 408.

Bezüglich der Beistellung ver Ar men büch er werden die Armenräthe verpflichtet , sich
vor der Bestätigung der Armuthszeugnisse persönlich von der wirklichen Armuth der betreffenden
Parteien genau zu überzeugen . _

Vom 18 . März 1880 , Z . 5174.
Der Recurs der Rauchfangkehrer -Genossenschaft gegen das anläßlich eines im IX . Be¬

zirke vorgekommenen Zimmerfeuers vom Magistrale erlassene Decret vom 6 . Juni 1879,
Z . 117 .336 *), in welchem der Genossenschaft in Erinnerung gebracht wird , daß die Gehilfen
nach jedesmaliger Fegung auch das Ausfassen des Rußes bei den unteren
Putzthürchen der Cylind er - Rau chfäng  e mit Vermeidung der strafrechtlichen Folgen
zu besorgen haben , wird abgewiesen , weil der Magistrat in seiner pflichtmäßigen Obsorge für
die Erhaltung der feuerpolizeilichen Vorschriften gehandelt hat und es vollkommen berechtigt
erscheint , daß der Magistrat auf jene Consequenzen hinweiset , welche sich mit Rücksicht auf
strafrechtliche Bestimmungen für die einzelnen Genossenschaftsmitglieder ergeben könnten.

Vom 19 . März 1880 , Z . 2178.

Ueber den vom Gemeinderath Nikola  in der Plenarsitzung am 3 . Mai 1878 gestellten
Antrag wird beschlossen:

1. Jede von einem durch den Ablauf seines Mandates zum Ausscheiden gelangenden
Gemeinderathe  eingenommene Stelle als Mitglied einer Commission  ist als erledigt
zu betrachten und nicht wie bisher demselben Gemeinderathe im Falle seiner Wiederwahl
vorzubehalten.

Die Wiederbesetzung einer solchen Stelle erfolgt sofort nach dem Eintritte der neu¬
gewählten Mitglieder in den Gemeinderath . Bis dahin fungiren die wiedergewählten Gemeinde-
räthe in ihrer bisherigen Stelle.

*) Dieses Decret lautet:
„In Folge wiederholter Vorkommnisse , daß die Rauchfangkehrergehilfen die am unteren Ende des

Schornsteines , also an der Stelle des Putzthürchens , aufgehäuften Rußquantitäten nicht ausfassen , wo¬
durch bei einem etwa ausbrechenden Caminbrande durch Erglühen der Putzthürchen sehr leicht auch die
Wohnungsräumlichkeiten gefährdet werden können , wird der Genossenschaft der Rauchfangkehrer hiemit
behufs weiterer Verständigung der einzelnen Mitglieder in Erinnerung gebracht , daß die Gehilfen nach
jeder Fegung auch das Ausfaßen des Ruß es bei den unteren Putzthürchen  um so ge¬
wisser zu besorgen , und Mängel oder Gebrechen an Rauchfängen oder Putzthürchen gemäß tz. 442 des
Strafgesetzbuches um so zuverlässiger zur Anzeige zu bringen haben , als im Uebertretungsfalle die Anzeige
sofort an die Strasbehörde erstattet werden würde ".
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Ausgenommen von dieser Bestimmung sind nur die Stellen in jenen Commissionen,
welche von dem Gemeinderathe auf eine bestimmte Zeitdauer gewählt werden.

2 . Die Obmänner und übrigen Functionäre der nicht auf eine bestimmte Zeit gewählten
Commissionen werden alljährlich , und zwar unmittelbar nach der oben unter 1 . erfolgten
Ergänzung dieser letzteren neugewählt.

3 . Sobald ein Gemeinderath aufhört Mitglied einer Section zu sein , erlischt das ihm
von dieser für bestimmte Commissionen ertheilte Mandat , und es sind von der betreffenden
Section die erforderlichen Neuwahlen in dieselben vorzunehmen.

Vom 19 . März 1880 , Z . 6803.

Nach dem Commissionsantrage wird die Anlage eines Gräberbuches für historisch
denkwürdige Personen,  die auf den alten aufzulassenden Friedhöfen begraben liegen,
und Ausdehnung desselben auf die konfessionellen Friedhöfe , dann auf die Friedhöfe in der
nächsten Umgebung Wiens , ebenso auf die Kirchen und Grüfte von Wien und Umgebung
(mit Ausnahme jener Personen , die zum Allerhöchsten Kaiserhause gehören und in der Kapu¬
zinergruft begraben sind) genehmigt.

Zugleich wird die Verwendung eines Hilfsbeamten und zwar in außerordentlicher Dienst¬
zeit zur Zusammenstellung rc. gegen seinerzeitige Remunerirung bewilligt.

Vom 19 . März 1880 , Z . 5941 ex 1879 , 87 ex 1880.

Die städtischen Aerzte  werden auch mit der Ueberwachung der bei Privat¬
parteien untergebrachten Waisenkinder  rücksichllich ihrer Versorgung betraut und
haben die gepflogene Nachschau in dem Kostbüchel der Partei zu bestätigen ; die betreffenden
Stadtärzte haben am Ende eines jeden 0ahres über den bei den Pflegekindern  erhobenen
Befund der Waisencommission Bericht zu erstatten und jährlich einmal den Sitzungen der
Waisenväter im Bezirke beizuwohnen.

Vom 19 . März 1880 , Z . 89.

Der Magistrat wird beauftragt , in erster Reihe nur solche Kinder in die städtischen
Waisenhäuser auszunehmen,  die doppelt verwaist sind , und in zweiter Reihe die in
Privatpflege befindlichen Kinder , dagegen nur in besonderen Ausnahmsfällen und nach vorher¬
gegangener genauer Erhebung solche Kinder , die sich noch bei der Mutter befinden.

Vom 24 . März 1880 , Z . 582 , 1136 (I . Section ) .

Dem Magistrate und den Direktoren der städtischen Mittelschulen wird bedeutet , daß
Gesuche um Verleihung von Ouinguennalzulagen  in Zukunft nicht früher als
zwei Monate vor Ablauf des Quinquenniums  überreicht werden dürfen.



42

Vom 7 . April 1880 , Z . 1649 (I . Section ) .
Die I . Section macht anläßlich des Referates über Besetzungen im städtischen Steuer¬

amte  die Bemerkung , daß der im Besetzungsvorschlage des Steueramtsdirectors gemachte
Unterschied zwischen Amts - und Cassencontrolor  in Zukunst in amtlichen
Schriftstücken zu vermeiden  ist , da der officielle Status dieses Amtes nur einen ersten
und einen zweiten  Controler kennt , die Zuweisung der Cassa - oder Amtscontrole an einen
ver beiden Controlore aber lediglich ein Act der Executive ist.

Vom 13 . April 1880 , Z . 1646.
Bei der im II . Wahlkörper des V . Bezirkes am 17 . März vorgenommenen Wahl er¬

hielten die absolute Majorität die Herren:
Friedrich Siebert.  Carl Matznetter,  Felician Altenberg  und Ferd . Reder.

Nachdem jedoch in diesem Wahlkörper nur drei Gemeinderäthe zur Wahl zu gelangen
hatten , und die beiden letztgenannten Herren je 103 Stimmen erhielten , so hat die bei der
Wahl tagende Commission sofort zwischen Herrn Felician Altenberg  und Ferd . Reder
durch das Los entschieden,  welches für Herrn Felician Altenberg  entschieden hat.

Dieser Vorgang wird gegen den Antrag der Wahl - Commission als
richtig  und die Wahl der Herren Siebert , Matznetter und Alteuberg als ord¬
nungsmäßig durch geführt anerkannt (v erific irt ) .

Redigirt und heransgegeben vom Magistrate . — Drncl von Earl Gerold 's Sohn in Wien.
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I.

Reichs - und Landesgesetze und Verordnungen.

Gesetz vom 25 . März 1880,

betreffend die Steuerfreiheit von Neu - , Am - und Zubauten.

(Reichsgesetzblatt vom 20 . April 1880 , Nr . 39 .)

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

8. 1.
Eine zeitliche Befreiung von der Hauszins - und Hausclassensteuer sannut Staats¬

zuschlägen findet statt , wenn

u) ein Gebäude auf früher unverbautem Grunde neu hergestellt wird (Neubau ) ;
b) ein bestehendes Gebäude bis au die Erdoberfläche uiedergeriffen und von da an neu

aufgebaut wird (Umbau ) ;

o) ein bestehendes Gebäude durch einen Bau auf einer früher unverbauten Fläche , oder
durch Aufbau eines früher nicht bestandenen Stockwerkes in der Art vergrößert wird,
daß ein neues steuerbares Object entsteht (Zu - oder Aufbau ) ;

ck) ganze , zur selbstständigen Benützung geeignete Theile eines Gebäudes bis an die Erd¬

oberfläche niedergerissen oder einzelne Stockwerke in ihrem ganzen Umfange abgetragen
und neu erbaut werden . (Theilweiser Umbau .)

§. 2.
In allen diesen Fällen wird die Dauer der Steuerbefreiung auf zwölf Jahre vom Zeit¬

punkte der behördlich bewilligten oder früheren tatsächlichen Benützung festgesetzt. Jedoch hat
sich diese Befreiung in den vorstehend «ud e) und ck) angeführten Fällen nur auf jenen Theil
der Steuer zu erstrecken, welcher auf die neu hergestellten Objecte entfällt.

4
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§ . 3.

Die Befreiung von der Staatssteuer begründet keinen Anspruch auf eine Befreiung

von anderen öffentlichen Lasten , welche die Hausbesitzer rücksichtlich ihres Hausbesitzes zu

tragen haben.
8- 4.

Die Gesuche um zeitliche Befreiung von der Hauszins - und Hausclassensteuer sind bei
der Steuerbehörde erster Instanz längstens 45 Tage nach vollendetem Bau des Gebäudes

oder eines zur selbstständigen Benützung geeigneten Gebäudetheiles , und jedenfalls vor Be¬

nützung des Objectes , für welches die Steuerfreiheit beansprucht wird , einzubringen.

Ueber später eingelangte Gesuche wird in dem Falle , wenn sich die zur Entscheidung

erforderlichen Thatsachen und Verhältnisse noch constatiren lasten , die Steuerfreiheit nur für

jene Zeitdauer eingeränmt werden , welche von dem , dem Tage der Einbringung des Gesuches
nächstfolgenden Steuerfälligkeitstermine bis zum Schluffe der mit Rücksicht auf den Zeitpunkt

der Vollendung des Baues zu berechnenden Dauer der zwölfjährigen Sleuerfreiheit noch nicht

abgelaufen ist.

Necurse gegen Entscheidungen über Steuerbefreiungsgesuche sind nach den Bestimmungen

des Gesetzes vom 19 . März 1876 (R . G . Bl . Nr . 28 ) zulässig.

§ . 5.

Durch dieses Gesetz werden die vor Eintritt seiner Wirksamkeit bereits erworbenen An¬

sprüche auf zeitliche Steuerbefreiung nicht berührt , und sind daher Steuerbefreiungs Gesuche,
welche sich auf vor diesem Zeitpunkte vollendete Bauführungen beziehen , auch wenn sie erst
nach diesem Zeitpunkte eingereicht werden , nach den bis dahin geltenden Gesetzen und Ver¬

ordnungen zu behandeln.

Desgleichen sind die Gebäude , welche auf den in der Allerhöchsten Entschließung vom
14 . Mai 1859 bezeichnten Stadterweiterungsgründen in Wien erbaut werden , nach den An¬

ordnungen dieser Allerh . Entschließung zu behandeln.

Alle übrigen , auf zeitliche Befreiungen von der Gebäudesteuer Bezug habenden Gesetze
und mit Gesetzeskraft kundgemachten Verordnungen treten mit dem Zeitpunkte der Wirksam¬

keit dieses Gesetzes außer Kraft.
8- 6.

Dieses Gesetz tritt mit 1 . Jänner 1881 in Wirksamkeit.

§. 7.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist der Finanzminister beauftragt.

Wien,  am 25 . März 1880.

Fraiy Joseph m. p.

Taajse w . p. Kriegs -Au rn. x>.
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Verordnung des Ministers für Cnltus und Unterricht vom 30 . März 1880 ,
womit die Anerkennung der evangelischen Brüderkirche (Herrnhuter - Brüderkirche ) aus¬

gesprochen wird.

(Reichsgesetzblatt vom 20 . April 1880 , Nr . 40 .)

In Gemäßheit des von der Unitätsdirection zu Berthelsdors bei Herrnhut im König¬
reiche Sachsen , als der obersten kirchlichen Behörde der evangelischen Brüderkirche ( Herrn¬
huter -Brüderkirche ) gestellten Begehrens wird , nachdem die beigebrachten Nachweise den An¬
forderungen des § . 1 des Gesetzes vom 20 . Mai 1874 (R . G . Bl . Nr . 68 ), betreffend die
gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften , Genüge leisten , auf Grund des H. 2 dieses
Gesetzes die Anerkennung der evangelischen Brüderkirche (Herrnhuter -Brüderkirche ) hiemit aus¬

gesprochen.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Conrad - Eybesfetd na. p.

Auszug aus dem Vertrage vom 15 . Mat 1879 ,
wegen Gewährung des Armcnrechtes zwischen Besterreich - Ungarn und Frankreich.

(Geschlossen zu Paris am 15. Mai 1879 , von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät zu Wien am

31 . December 1879 ratificirt , die Ratificationsinstrumente zu Paris am 17. März 1880 ausgewechselt.)
(Reichsgesetzblatt vom 5 . Mai 1880 , Nr . 43 .)

Artikel  1.

Die Staatsangehörigen der hohen vertragschließenden Theile sollen gegenseitig die Rechts-
wohlthat des Armenrechtes in demselben Maße genießen , wie die eigenen Staatsangehörigen
und zwar unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften des Landes , in welchem das Armen¬
recht begehrt wird.

Artikel  2.

Zur Ausstellung des Armuthszeugnisses an einen Ausländer , welcher das Armenrecht
begehrt , sind in jedem Falle die Behörden seines gewöhnlichen Wohnortes berufen.

Wenn der Ausländer nicht in dem Lande wohnt , in welchem das Begehren gestellt wird,
so soll das Armuthszeugniß von dem diplomatischen Vertreter des Landes , in welchem das
Zeugniß vorgelegt werden soll, bestätigt und legalisirt werden.

Wohnt der Ausländer in dem Lande , in welchem das Begehren gestellt wird , so können
überdies weitere Aufschlüsse bei den Behörden des Landes eingeholt werden , welchem der Aus¬
länder angehört.

Artikel  3.

Oesierreichlsche und ungarische Staatsangehörige , welchen in Frankreich , sowie französische
Staatsangehörige , welchen m Oesterreich oder in Ungarn das Armenrecht bewilligt wird sind
von Rechtswegen von jeder Caution oder von jedem Erläge befreit , welche , gleichviel unter
welchem Namen , kraft der Gesetzgebung desjenigen Landes , in welchem die Klage erhoben wurde,
gegenüber von Ausländern gefordert werden könnten , die mit eigenen Staatsbürgern Proceß
führen.

Artikel  4.

Di - gegenwärtige U-b-r °i»,unf , ist aus fünf Jahre vom Tage d-S Austausches der
Ratificationen an gerechnet geschlossen.
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Sollte ein Jahr vor Ablauf dieses Termines keiner der hohen vertragschließenden Theile

seine Absicht angezeigt haben , die Rechtswirkungen dieses Vertrages aufhören zu lassen , so
wird derselbe noch für ein weiteres Jahr bindend sein und so fort von Jahr zu Jahr , bis
einer der hohen vertragschließenden Theile dem anderen ein Jahr in voraus diesen Vertrag
aufgekündigt haben wird.

„Der vorstehende Vertrag wird nach erfolgter Zustimmung der beiden Häuser des Reichs
ralhes hiemit kundgemacht . "

Wien,  am 24 . April 1880.

Taaffe w . x. Stremayr w . xr.

Verordnung des Justizministeriums vom 15 . April 1880,
betreffend Aenderungen in dem Gebietsumfange der Bcffrksgerichtssprenget Wmmmmyyk,

Budzanüw , BuezacZ) Trembowta , Kozowa , Podhasce und Czortkom in M - Gatizien.
(Reichsgesetzblatt vom 5 . Mai 1880 , Nr . 44 .)

Auf Grund des ß . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) werden

aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Wisniowc ^ yk  die Gemeinden:
1 . Romanowka und Mogielnica , 2 . Dobropole , Mateuszöwka , 3 . Brykula stara , Darachow,
Chmielowka , Brykula nowa , Pantalicha und Tintkow;

L ) aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Kozowa  die Gemeinden 4 . Maio-
wody, Sosnow und Tudynka , 5 . Uwsie, Tetacse und Szczepanow , und

6 ) aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Budzanöw  6 . die Gemeinde
Zwiniacz , ausgeschieden und die unter H.) 1. genannten Gemeinden dem Sprengel des Bezirks¬
gerichtes Budzanöw , die unter ^ ) 2 . Genannten jenem des Bezirksgerichtes Buczacz , die unter
H.) 3 . Genannten jenem des Bezirksgerichtes Trembowla , die unter 8 ) 4 . Genannten jenem
des Bezirksgerichtes Wiäniowczyk , die unter 8 ) 5 . Genannten jenem des Bezirksgerichtes Pod-
hajce , endlich die unter 6 ) 6 . genannte Gemeinde dem Sprengel des Bezirksgerichtes Czort-
kow zugewiesen.

Auf Grund des Gesetzes vom 26 . April 1873 (R . G . Bl . Nr . 62 ) werden zugleich
die unter ^ .) 2 . aufgeführten Gemeinden Dobropole und Mateuszöwka aus dem Sprengel des
Kreisgerichtes Tarnopol ausgeschieden und dem Sprengel des Kreisgerichtes Stanislau zu¬
gewiesen , ferner die unter 8 ) 4 . genannten Gemeinden Malowody , Sosnow und Tuoynka
aus dem Sprengel des Kreisgerichtes Zloczow ausgeschieden und jenem des Kreisgerichtes
Tarnopol zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1880 in Wirksamkeit.

Stremayr m. x.

Im XIX . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1880 sind unter Nr . 45 die Ver¬

ordnung des Ministeriums für Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom 18 . April
1880 , womit die Ministerial - Verordnung vom  1 . Juli 1879 (R . G . Bl . Nr . 94 ) ,
betreffend die Durchführungsbestimmungen zum Einquartierungsgesetze vom
11 . Juni  1879 (R . G . Bl . Nr . 93 ) berichtigt wird,  und unter Nr . 46 die Kund¬
machung des Ministeriums für Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom 18 . April
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1880 , womit der unterm 1 . Juli 1879 (R. G. Bl. Nr. 95)  verlautbarte Zins¬
tarif für Militärunterkünfte berichtigt wird , enthalten.

Im XXII. Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1880 ist unter Nr. 5.8 das
Finanzgesetz für das Jahr 1880 enthalten.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalters vom 26 . October 1879 , Z . 34 .427,

Mag . Z . 268 .148,
die Abgrenzung der Psarrbezirke St . Stefan und St . Peter betreffend.

Mit Beziehung auf den Bericht vom 11 . September 1879 , Z . 272 .963 wird dem

Magistrate mitgetheilt , daß im Einverständnisse mit dem Wiener f . e. Ordinariate von der
k. k. n . ö. Statthalterei mit h. ä . Note vom 30 . September 1879 , Z . 30 .078 , auf Grund

des Z . 20 des Gesetzes vom 7 . Mai 1874 , Nr . 50 R . G . Bl ., die staatliche Genehmigung
ertheilt wurde , daß von den zwischen dem Stefansplatze , der Jasomirgottgasse , der Brandstätte

und dem Bauernmarkt gelegenen neuerbauten Häusern das Hans Nr . 1 der Brandstätte und

das Haus Nr . 2 der Jasomirgottgasse dem Pfarrsprengel St . Stefan , hingegen die

übrigen Häuser der bezeichneten Gruppe der Jurisdiction des Sprengels der Pfarre St . Peter

zufallen.
Das genannte Ordinariat hat von dieser staatlich genehmigten Abgrenzung der Pfarr-

bezirke St . Stefan und St . Peter dem Chormeister zu St . Stefan und dem Pfarrer zu
St . Peter mit dem dortigen Erlasse vom 19 . October 1879 , Z . 5676 , die Mittheilung ge¬

macht und denselben bedeutet , daß die Wirksamkeit dieser Pfarrgrenzänderung mit Empfang

des citirten Erlasses zu beginnen habe.

Erlaß der k. k. Fmanz -Landes -Dtreetion in Wien vorn 20 . Februar 1880,

Z . 48 .444 , Mag . Z . 49 .131/56 .682 , an die k. k. Steueradminiftration für

den IV . und X . Bezirken Wien,
die Behandlung der Steuerangelegenheiten derzmoratifchen Personen betreffend.

In Erledigung des Berichtes vom 15 . December 1879 , Z . 2886 , dessen Beilagen im
Anschlüsse zurückfolgen , wird Nachstehendes eröffnet:

Die zum Zwecke der Sicherung des Einganges der directen Steuern bestehenden gesetz¬

lichen Bestimmungen , zu denen die in den einzelnen Steuergesetzen enthaltenen Strafsanctionen,

das Verzugszinsengesetz vom 9 . März 1870 , R . G . Bl . Nr . 23 , und die Executionsnormen

gerechnet werden müssen , können naturgemäß nur gegen die betreffenden Steuersubjecte , in
jenen Fällen daher , in welchen das Steuersubject eine moralische Person ist , nur gegen diese

in Anwendung gebracht werden.

Nach z . 26 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches genießen erlaubte Gesellschaften

im Verhältnisse gegen Andere (nach Außen ) in der Regel gleiche Rechte mit den einzelnen

Personen und ist , wenn es sich um vermögensrechtliche Beziehungen solcher Gesellschaften

handelt , Anderen , somit auch dem Steuerärare gegenüber , die moralische Person als solche und

nicht einzelne Glieder derselben berechtigt und verpflichtet.
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Hieraus folgt , daß die Steuerbehörden nach dem dermaligen Stande der Gesetzgebung

nicht das Recht haben , in Steuerangelegenheiten der moralischen Personen mit Umgehung

ihrer statutenmäßigen Vertretung nach Außen ein einzelnes Gesellschaftsmitglied zur Steuer-

und Strafleistung heranzuziehen . Ob und inwieweit einzelne Glieder einer juristischen Person

für die der letzteren erwachsenen nachtheiligen Folgen der Uebertretung von Steuervorschriften
aufzukommen haben , ist eine interne , eventuell im civilrechtlichen , niemals aber im admini¬

strativen Wege zu lösende Frage des in die Strafe verfallenen Steuersubjectes.
Hiernach ist wegen Einbringung der mit dem Decrete der für Wien bestandenen Steuer -

administration vom 24 . Februar 1877 , Z . 28 .087 , gegen die erste österreichische Sparcasse

verhängten Ordnungsstrafe von 10 fl . bei der genannten Sparcasse das Weitere zu veravlassen.

Erlaß der k. k. n . v. Statthaltern vom 4 . März 1880 , Z . 31 .171,
betreffend das Einschreiten des Vereines österreichischer Zahnärzte gegen die Uebergrissr

der Zahntechniker in die Praxis der Zahnärzte * ) .

In Erledigung des Berichtes vom 20 . September 1879 , Z . 104 .268 , betreffend das

Einschreiten des Vereines österreichischer Zahnärzte gegen die Uebergriffe der Zahntechniker in
die Praxis der Zahnärzte wird dem Wiener Magistrate Folgendes bemerkt:

Nachdem der Wiener Magistrat in dem citirten Berichte das factische Bestehen dieser

Uebergriffe zugibt , nachdem ferner die Grenze der den Zahntechnikern eingeräumten Thätigkeit
durch das auf Grund der Allerhöchsten Entschließung vom 10 . September 1842 erfloffene hohe

Hofkanzleidecret vom 14 .^September 1842 , Z . 28561 , (n . L. Reg . -Vdg . vom 20 . September

1842 , Z . 55 .670 ) genau festgesetzt ist und nachdem endlich durch den mit dem h. o. Erlasse
vom 12 . September 1866 , Z . 29 .830 , intimirten hohen Staatsministerial -Erlaß vom 5 . Sep¬

tember 1866 , Z . 14 .501 , ausdrücklich angeordnet ist, daß das Anfertigen künstlicher Zähne als

ein freies Geschäft zu betrachten ist , während das Anfertigen künstlicher Gebisse behufs An¬
wendung im Munde der Menschen nur den Zahnärzten gestattet ist , kann ich die in dem Be¬

richte des Magistrates ausgesprochene Ansicht , daß eine Abänderung der bezüglichen gesetzlichen

Bestimmungen in Betreff des Zahntechnikergewerbes nicht einzutreten habe , nur in vollem Maße
billigen , da die gedachten Bestimmungen ausreichende sind , und da überdies die Eingabe des

Vereines österreichischer Zahnärzte auch keine solche Aenderung beabsichtigt , wohl aber um die
genaue Einhaltung und behördliche Ueberwachung der bestehenden Vorschriften bittet.

Zu dieser Bitte ist der gedachte Verein ohne Zweifel berechtigt und wird derselben auch
thunlichst zu entsprechen sein , nachdem der Wiener Magistrat bereits auf Grund ves letzt¬

bezogenen hohen Staatsministerial -Erlasses beauftragt wurde , strenge darüber zu wachen , daß
die Zahntechniker die gesetzlichen Schranken ihrer gewerblichen Thätigkeit nicht überschreiten.

Zur entsprechenden Durchführung dieser Ueberwachung findet die Statthalterei Folgendes
anzuordnen:

1 . Bei der Neuanmeldung des freien Zahntechnikergewerbes sind die betreffenden Be¬

triebswerber über die Art und Weise des beabsichtigten Betriebes protokollarisch zu vernehmen,
und ist der Gewerbeschein erst dann auszufertigen , wenn das angegebene Betriebsverfahren
den directivmäßigen Bedingungen seiner Zulässigkeit entspricht.

2 . Die diesbezüglichen Gewerbsleute sind in Evidenz zu nehmen , und ist in entsprechenden

Zeiträumen bei denselben Nachschau zu halten und zu prüfen , ob der angemeldete Gewerbs-

betrieb nicht als Deckmantel unerlaubter Eingriffe in die zahnärztliche Praxis mißbraucht werde.

*) Siehe auch Seite 60.
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3 . Denselben sind aus Anlaß ihrer Anmeldung die diesfalls bestehenden Vorschriften mit
der Erinnerung bekannt zu geben, daß die Ueberschreitung des Befugnisses die strengste Ahn¬
dung nach dem Gewerbegesetze , nach Umständen die sofortige Entziehung der Gewerbsberechti-
gung zur Folge haben werde.

4 . Bei den dermalen schon selbstständig thätigen Zahntechnikern ist gleichfalls periodisch
Nachschau zu halten und die Art ihres Geschäftsbetriebes zu prüfen.

Nach dem Befunde ist entsprechend Amt zu handeln , eventuell wenn die Bedingungen
des Z. 138 G . O . vorhanden sind, denselben der in Händen befindliche Gewerbeschein , und
damit die Gewerbsberechtigung zu entziehen.

Der Verein österreichischer Zahnärzte , sowie die k. k. Polizei -Direction werden von diesen
Anordnungen unter Einem directe verständigt und gleichzeitig aufgefordert , den Wiener Ma¬
gistrat  bei deren Vollzüge zu unterstützen.

Erlaß des k. k. n. o. Statthalterei -Präsidiums vom 5 . April 1880 , Z . 11 .477,
betreffend die Zulassung der Sprengmittel : „ Neu - Dynamit Nr . I , II und III " zur Erzeu¬

gung und zum allgemeinen Verkehre.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern fand im Einvernehmen mit dem k. k. Handels¬
ministerium und dem k. k. Reichs -Kriegsministerium über Ansuchen der hierländigen Reprä¬
sentanz der Dynamit -Actiengesellschast , vormals Alfred Nobel L Comp , in Hamburg , Mahler
L Eschenbacher in Wien , und auf Grund der durch das k. k. technische und administrative
Militärcomitä im Einvernehmen mit der k. k. technischen Hochschule in Wien vorgenommenen
Prüfung und Begutachtung die Sprengmittel : „ Neu -Dynamit Nr . I, II und III " , welche
nach ihrer im Prüfungsberichte beschriebenen Zusammensetzung und Darstellung dem Staats¬
monopol nicht unterworfen sind und weder als verbotene Munition noch als Munition über¬
haupt im Sinne des Waffenpatentes vom 24 . October 1852 zu betrachten sind, und auf
welche zunächst die Sicherheitsvorschriften der Sprengmittelverordnung vom 2 . Juli 1877,
R . G . Bl . Nr . 68 , Anwendung zu finden haben , im Sinne dieser letzteren Verordnung inner¬
halb der im österr . Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder zur Erzeugung und zum
allgemeinen Verkehr einschließlich des Eisenbahntransportes gegen Beobachtung der bestehenden
oder noch zu gewärtigenden Sicherheitsvorschriften und unter nachstehenden besonderen Bedin¬
gungen zuzulassen u . zw . :

1 . Das „Neu -Dynamit Nr . I " darf nur mit einer Gelatine erzeugt werden , deren
Zusammensetzung sich zwischen den im Prüfungsberichte angeführten Grenzen ihrer Bestand-
theile bewegt und es darf der im Prüfungsberichte angegebene Maximalgehalt des gelatinirten
Nitroglycerins unter keiner Bedingung überschritten werden.

2 . Bei der Erzeugung dieses Sprengmittels darf nur vollkommen gereinigtes und ins¬
besondere von freier Säure absolut befreites Pyroxil angewendet werden.

Das Pyroxil ist in der Fabrik selbst zu erzeugen und sind die Vorräthe dieses Präpa¬
rates , so lange sie nicht verwendet werden , unter Wasser zu deponiren.

3 . Bezüglich der erbetenen Zulassung des paraffinirten Papieres als eines eventuell
statt des Pergamentpapieres nach freier Wahl zu verwendenden Hülsenmaterials für die Pa¬
tronen wird bemerkt, daß mit Rücksicht auf den Befund , wornach das paraffinirte Papier in
dieser Verwendung gegenüber dem Pergamentpapier keinen Nachtheil aufweist , zur Patronirung
des „ Neu -Dynamit Nr . I " auch parasfinirtes Papier verwendet werden darf ; es wird jedoch
dieses Papier jedenfalls im Sinne des Z. 36 der Sprengmittelverordnung zu signiren und
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im Hinblick auf die Paraffinirung dafür zu sorgen sein , daß diese Signirung die nöthige
Dauerhaftigkeit erhält.

4 . Bezüglich der Verpackung des „ Neu -Dynamits Nr . I " hat für dieses Präparat die
auch für das gelatinirte Nytroglycerin vorgeschriebene Vorsicht zu gelten , nach welcher die ein¬
zelnen Patronenschichten in den Pappcartons durch mehrfache Lagen reinen Fließpapiers von
einander und von den Cartonwänden zu trennen sind.

5 . Beim Gebrauche dürfen endlich fettig aussehende oder sich fettig anfühlende Patronen
von „Neu -Dynamit Nr . I " erst dann in Bohrlöcher eingeführt werden , wenn sie mit einer
zweiten Hülle versehen worden sind, durch welche kein Sprengöl durchtritt.

Bezüglich des „Neu -Dynamit Nr . II " und des bei seiner Erzeugung anzuwendenden
Pyroxils , sind dieselben Vorschriften , wie sie oben für das „Neu -Dynamit Nr . I " sull 2 an
geführt erscheinen, zu beobachten.

Was das „Neu -Dynamit Nr . III " anbelangt , so wird der Aktiengesellschaft mit Rück¬
sicht aus die bei der Erzeugung sich ergebenden Differenzen in der Zusammensetzung dieses
Sprengmittels und auf die praktischen Zwecke beim Bergbau die erbetene Abweichung von 5A
im Sprengölgehalte nach aus - und abwärts von der oben angeführten mittleren Zusammen¬
setzung bei Anwendung eines innerhalb obiger Dosirungsgrenzen sich bewegenden Zumisch¬
pulvers zugestanden.

Im Uebrigen wird bemerkt , daß auf dieses Präparat ausschließlich , aber auch voll¬
inhaltlich die Sicherheitsvorschriften der obcitirten Sprengmittelverordnung Anwendung zu finde»
haben.

In Betreff des Eisenbahntransportes der drei Sprengmittel : „Neu -Dynamit Nr . I, II
und III " werden die im Z. 71 der Sprengmittelverordnung vorgeschriebenen Erfordernisse,
nämlich:

a) Die genaue Bezeichnung des Präparates , die Firma des Erzeugers und das Datum
der Erzeugung;

b) der Abdruck der ministeriellen Transportbewilligung , und
o) die Plombenabdrücke u . zw. in je 50 Exemplaren unmittelbar an das k. k. Handels¬

ministerium zur Betheiligung der Eisenbahnverwaltungen vorzulegen sein.
Hiebei wird ausdrücklich bemerkt, daß die Bewilligung des Eisenbahntransportes für die

obgenannten drei Sprengmittel sich nur auf die in der Fabrik zu Zamky bei Prag zu erzeu¬
genden Producte erstreckt, und im Falle , als auch auf den Eisenbahntransport von Präparaten aus
der Fabrik bei Preßburg reflectirt werden sollte, der Nachweis über die Erlangung der Er-
zeugungs - und Transportsbewilligung Seitens der kgl. ungarischen Regierung zu erbringen
sein wird.

Was das weiter gestellte Ansuchen der Actiengesellschaft wegen Forterzeugung der mit
Reichs -Kriegsministerial -Erlaß vom 19 . December 1873 , Abth . 7, Nr . 4580 provisorisch zuge¬
lassenen Dynamilsorten Nr . II und III durch 6 Monate nach Zulassung der Neu -Dynamite
Nr . I , II und III anbelangt , so wurde diesem Gesuche einvernehmlich mit dem k. k. Handels¬
ministerium und dem k. k. Reichskriegsministerium keine Folge gegeben , die für die Erzeugung
und den Absatz dieser beiden Sprengmittel bisher bestandenen provisorischen Bewilligungen
treten außer Kraft und ist daher die fernere Erzeugung des Dynamits Nr . II und III sofort
einzustellen.

Ferner wurde der Dynamit -Actiengesellschaft mit Rücksicht auf den fortwährenden Wechsel
der Bezeichnungen und Sorten ihrer Sprengmittelfabricate bedeutet , daß auf eine ferner etwa
beabsichtigte Aenderung der Benennungen derselben unbedingt nicht mehr eingegangen werden
wird , und daß Seitens des k. k. Handelsministeriums die Verständigung der Bahnverwal¬
tungen von der Gestattung des Eisenbahntransportes der nunmehr neu concessionirten Spreng¬
mittel , wie dies der Gesellschaft bereits mit dem Decrete des h. k. k. Ministeriums des Innern
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vom 16 . Juni 1879 , Z . 8677 , eröffnet worden war , nicht eher erfolgen werde , als bis die
an die Kisten anzubringenden Placate in der schon durch die Firmaänderuug bedingten neuen
Form für ihre sammtlichen  definitiv zugelaffenen Sprengmittelsorten in je 50 Exemplaren
in Vorlage gebracht sein werden.

Hiezu wird noch bemerkt, daß b̂ei Sprengmittclsendungen , welche auf einer Station
innerhalb der im österr . Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder zur Aufgabe gelangen,
und , ohne Ungarn zu berühren , nach einer solchen Station bestimmt sind, nur Placate mit
deutschem Texte zur Anwendung gelangen dürfen.

Hievon wird der Wiener Magistrat in Folge Erlasses des h. k. k. Ministeriums des
Innern vom 24 . März 1880 , Z . 3505 , in die Kenntniß gesetzt.

Note der k. k. Landesregierung in Troppan vom 3 . April 1880 , Z . 1440,
an die löbl . k. k. Statthalterei in Wien,

Schuüangelegenheiten betreffend.

(Jntimirt mit Statthalterei -Erlaß vom 14 . April 1880 , Z . 12 .915 , M . Z . 11 .785/11 . 131 .)

Das progressive Anwachsen der Auslagen in der Schubstation Troppau hat den schlesischen
Landesausschuß veranlaßt , der Sache näher aus den Grund zu sehen.

Nach der diesfalls eingeleiteten Erhebung entstehen die Hauptauslagen durch die un¬
gewöhnlich lange Haft und Verpslegsdauer der ausländischen Schüblinge.

Die Ursache, warum ausländische Schüblinge oft Wochen , ja Monate lang in der Schub¬
station Troppau in Verwahrung und Verpflegung gehalten werden müssen , liegt hauptsächlich
in dem Umstande , daß Schüblinge von den abschiebenden Behörden den gesetzlichen Bestim¬
mungen entgegen , ohne vorhergegangene Sicherstellung ihrer Staats - und
Ortsangehörigkeit und ohne Nachweis hierüber  nach Troppau abgeschoben werden.

Da nun das königlich preußische Landrathamt zu Leobschütz einen solchen Nachweis und
überdies häufig , besonders bei Schüblingen , welche über das königlich preußische Staatsgebiet
hinaus verschoben werden , die Erklärung der Heimatsgemeinde des Schüblings , daß sie den¬
selben übernehmen werde , verlangt und ohne Beibringung dieser Behelfe die Uebernahme des
Schüblings , beziehungsweise die Erfolgung der Aufnahmsordre für die königlich preußische
Grenzgendarmerie -Station in Piltsch verweigert ; so bleibt dem Troppauer Bürgermeisteramte
nichts übrig , als sich die nöthigen Nachweise und Behelfe durch langwierige und zeitraubende
Verhandlungen und Correspondenzen mit auswärtigen Gemeinden und Behörden zu verschaffen
welche Verhandlungen oft Wochen , ja Monate in Anspruch nehmen , während welcher Zeit
der Schübling hier verwahrt und verpflegt werden muß.

Das königlich preußische Landrathamt in Leobschütz verlangt ferner bei Schüblingen,
welche nicht preußische Staatsangehörige sind und durch Preußen blos durchgeschoben werden,
vor Uebernahme des Schüblings , beziehungsweise vor Erfolgung der Ausnahmsordre , die Zu¬
sicherung der Vergütung der Durchschubskosten.

Nach dem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 5 . Juli 1859,
Z . 8123/151 sollen die österreichischen Schubbehörden in solchen Fällen in den bezüglichen
Schubpäffen die ausdrückliche Erklärung beifügen , daß die Kosten des Durchtransportes durch
Preußen österreichischerseits getragen werden.

Da nun die österreichischen Behörden diese Vorschrift außer Acht lassen , so wird die
Zusicherung der Durchschubskosten -Vergütung vom Troppauer Bürgermeisteramte ertheilt , nach
eingelangter Rechnung aus den Stadtrenten bezahlt und der Ersatz sodann von den hiezu ver-
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pflichteten abschiebenden Behörden oft im weitläufigen Correspondenzwege und mit Mühe her¬

eingebracht . Für die Stadtgemeinde und das Bürgermeisteramt liegt hierin eine mühevolle,
unangenehme und selbst mit Geldopfern verbundene Belastung.

Das königlich preußische Landrathamt in Leobschütz verlangt schließlich in jeder Zuschrift,

mit welcher die Aufnahmsordres für Schüblinge anhergesendet werden , daß die Schüblinge

gesund und gut gekleidet sind , widrigens dieselben nicht angenommen werden . Diese Bedingung
ist stets in jeder viesfälligen Zuschrift enthalten.

Da nun die meisten Schüblinge , zumal die Ausländer , zerlumpt und zerrissen hrer an¬

kommen , oder im Falle nothwendiger längerer gefänglichen Anhaltung , ihre nntgebrachte defecte

Kleidung vollends abnützen und zerreißen , so müssen dieselben hier der Jahreszeit entsprechend,
wenn auch nur nothdürftig und möglichst billig bekleidet werden.

Zur Beseitigung dieser Uebelstände , welche zunächst durch die Nichtbeachtung der bestehen¬
den Vorschriften von Seite der fremdländigen Schubbehörden herbeigeführt werden , beehre ich

mich über Belangen des schlesischen Landesausschusseö die löbliche k. k. Statthalterei zu er¬

suchen , die gefällige Verfügung zu treffen , daß von den dortländigen Schubbehörden bei aus¬
ländischen Schüblingen , welche nach Preußen zuständig sind , oder durch Preußen m ihre Henna

befördert werden sollen , vor der Ausführung der Abschiebung die Zuständigkeit durch voll¬
kommen glaubwürdige Nachweise , welche von den betreffenden preußischen Einbruchstatronen

nicht angezweifelt werden können , sichergestellt und dem Schubpasse nebst anderen Documenten
auch die preußischerseits geforderten Aufnahmsordres für die betreffenden Schublmge bei¬

geschlossen werden.
Daß für diejenige Behörde , welche das Schuberkenntniß zu fällen und die Abschiebung

einzuleiten hat , die Verpflichtung besteht , den angedeuteten Vorgang zu beobachten , dürfte der
Z . 4 des Gesetzes vom 27 . Juli 1871 ( R . G . Bl . Nr . 88 ) außer allen Zweifel stellen.

Ebenso wären die Schubbehörden im unterstehenden Verwaltungsgebiete zu verhalten,

daß die Abschiebung ausländischer nach Preußen oder nach anderen Staaten zuständigen In¬
dividuen stets mit genauer Rücksichtnahme auf die geographische Lage des Heimatsortes der

Abzuschiebenden , daher nicht immer über Troppau , sondern in bestimmten Fällen über
Böhmen als der kürzeren Route rücksichtlich ihres Heimatlandes und Zuständigkeitsortes em-

geleitet werde.
Endlich wolle die löbliche k. k. Statthalterei veranlassen , daß die der Jahreszeit ent¬

sprechende Bekleidung der auf Schub gesetzten Ausländer schon durch die die Abschiebung
einleitende Behörde bewirkt und daß dies geschehen , auch im Schubpasse ersichtlich ge¬

macht werde.
Ebenso ist in dem Schubpasse bei Schüblingen , welche nicht preußische Staatsangehörige

sind , sondern nur durch Preußen in ihre Heimat abgeschoben werden sollen , die mit dem Er¬

lasse des k. k. Ministeriums des Innern vom 5 . Juli 1859 , Z . 8123 , angeordnete Erklärung
daß die Kosten des Durchiransportes durch Preußen österreichischerseits werden getragen werden,

gleich von jener Schubbehörde beizusetzen , welche das Schuberkenntniß gefällt , beziehungsweise
die Abschiebung veranlaßt hat.

Indem ich weiter noch mittheile , daß sich der schlesische Landesausschuß Vorbehalten hat.

künftighin in Fällen , wo Abschiebungen ausländischer Schüblinge nach Preußen über Troppau

ohne vorher festgestellte Heimatsangehörigkeit Vorkommen sollten , den Anspruch auf Lerstung
des Ersatzes der hiedurch dem Lande Schlesien erwachsenen Auslagen im L >inne des § . 18
des citirten Gesetzes ausnahmslos zur Geltung zu bringen , stelle ich es der löblichen k. k.

Statthalterei anheim , die betreffenden Schubbehörden zur Vermeidung der sie hiedurch betref¬
fenden Ersatzleistung schon jetzt darauf aufmerksam zu machen.

Schließlich ersuche ich die löbliche k. k. Statthalterei mir die in Folge des gegenwärtigen

Schreibens getroffenen Verfügungen gefälligst bekannt zu geben.
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 16 . April 1880 , Z . 13 .056,
M . Z . 111 .059,

betreffend die Behandlung der Gesuche um Fortbezug der den Waisen von Staatsdienern
gewährten Gnadengaben.

In Folge Allerhöchster Ermächtigung wird künftig über den Fort bezug der den
Waisen von Staatsdienern auf drei Jahre  Allerhöchst gewährten Gnadengaben,
insoferne sie das Ressort des hohen k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht betreffen,
über Einschreiten solcher Waisen ohne  specielle Allerhöchste Aufforderung dieses Ministe¬
rium im eigenen Wirkungskreise  entscheiden.

Hievon wird der Wiener Magistrat in Folge hohen Erlasses des Herrn Ministers für
Cultus und Unterricht vom 30 . März d. I ., Z . 4375 mit der Aufforderung in die Kenntniß
gesetzt, in Zukunft allfällige Gesuche um Bewilligung des Fortbezuges der erwähnten Gnaden¬
gaben , wenn sie dortamts unmittelbar eingebracht werden , nicht zurückzuweisen,  sondern
der meritorischen Behandlung zuzuführen und nach Erschöpfung aller erforderlichen Erhebungen
anher vorzulegen . Im Falle einer Anfrage werden die betreffenden Parteien dahin zu belehren
sein, daß derlei Gesuche bei jener Behörde überreicht werden sollen, welche die Verständigung
über die Allergnädigste Bewilligung der Gnadengabe ausgefertigt hat.

Erlaß der k. k. u. ö. Statthalterei vom 20 . April 1880 , Z . 13 .387,
M . Z . 115100,

betreffend die Erzeugung des Sprengmittels „Iahnit " in verbesserter Methode.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 9 . April 1880 , Z . 4876,
im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium und dem k. k. Reichskriegsministerium
über Ansuchen des Anton Jahn in Peggau und auf Grund der durch das k. k. technische
und administrative Militärcomitä im Einvernehmen mit der k. k. technischen Hochschule in Wien
vorgenommeneu Prüfung und Begutachtung die Bewilligung zu ertheilen gefunden , daß das
Sprengmittel „Iahnit " , welches laut des mit dem hierortigen Decrete vom 7 . Juli 1877,
Z . 20 .604 , Euerer Hochwohlgeboren intimirten hohen Ministerial -Erlasses vom 30 . Juni 1877,
Z . 8965 zur Erzeugung und zum allgemeinen Verkehr in Oesterreich zugelaffen worden ist,
in seiner derzeit verbesserten Methode erzeugt werde , wornach dasselbe , in Form und Aussehen
von dem ursprünglich zugelassenen Präparat abweichend, jetzt aus unregelmäßigen , mehr oder
weniger gerundeten Körnern von 1 bis 8 Mm . Größe , welche eine graue , mattglänzende Ober¬
fläche und eine der Sprengpulverdichte nahe kommende Dichte von 1 ' 574  besitzen, besteht.

Ferner wurde über gestelltes Ansuchen und mit Rücksicht auf den Umstand , daß bei
diesem neuen Fabricate das Verstauben in nicht höherem Maße als beim gewöhnlichen Schwarz¬
pulver auftritt , in theilweiser Aenderung der laut des obcitirten hohen Erlasses bezüglich der
Verpackung dieses Sprengmittels vorgeschriebenen Bedingungen gestattet , daß hinsichtlich der
äußeren Verpackung die Auskleidung der Fässer oder Kisten mit Papier (eventuell Pergament)
entfalle.

Was jedoch die innere Fülle anbelangt , so muß dieselbe aus Säcken von dichtem
Zwilch , analog dem Materiale der Pulversäcke , bestehen , wobei bemerkt wird , daß das vor¬
gelegte Zwilchmuster für solche Säcke nicht verwendbar erscheint.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den hierortigen Erlaß vom 7. Juli 1877,
Z . 20 .604 in die Kenntniß gesetzt.
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Erlaß der k. k. Finanz -Landesdirectton in Wien vom 21 . April 1880,
Z . 14.491 , M . Z . 107 .535,

an sämmtliche k. k. Steueradministrationen in Wien , k. k. Bezirkshauptmannschasten und Steuerämter in
Niederösterreich , an den Magistrat der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien und an den Stadtrath

der Städte Wr . Neustadt und Waidhofen a. d. Ibbs,

die Behandlung der nach Art . IV . des Finauzgefetzes vom 22 . Mai 1879 (R . G . Bl.
Nr . 68 ) für das Jahr 1879 von Gebäuden - welche im Ganzen oder theilweife aus dem
Titel der Bnusührung die Befreiung von der Hauszinssteucr genießen - zu entrichtenden Steuer

ats Realsteuer betreffend.

In Folge Erlasses des hohen k. k. Finanzministeriums vom 10 . April 1880 , Z . 10 .541,
wird unter Bezugnahme aus die h. o. Verordnung vom 4 . Juli 1879 , Z . 24 .493 , bekannt
gegeben, daß der k. k. oberste Gerichtshof laut der in Nr . 15 der „Allgemeinen österreichischen
Gerichts -Zeitung " vom Jahre 1880 mitgetheilten Entscheidung vom 28 . Jänner , bez. 5 . Fe¬
bruar 1880 , Z . 12 .995 , den in das oberstgerichtliche Civil -Judicatenbuch unter Nr . 137 ein¬
getragenen Rechtssatz ausgesprochen , hat , daß die nach Art . IV . des Finanzgesetzes vom
22 . Mai  1879 (R . G . Bl . Nr . 68 ) für das Jahr  1879 von Gebäuden , welche im
Ganzen oder theilweife aus dem Titel der Bauführung die Befreiung von
der Hauszins st euer genießen , zu entrichtende Steuer als eine Real st euer
zu betrachten  ist , welcher das in dem Hofdecrete vom 16 . September  1825,
Nr . 2132 , und im K. 31 der Concursordnung den von einem unbeweglichen
Gute zu entrichtenden Steuern eingeräumte gesetzliche Pfandrecht auf dieses
unbewegliche Gut zukommt.

In den Entscheidungsgründen wirb darauf hingewiesen , daß das bezogene Finanzgesetz
im Art . IV , Abs. 4 , die daselbst erwähnte Steuer im Gegensätze zu den Finanzgesetzen für
die Jahre 1868 bis 1878 nicht mehr als eine Einkommensteuer , sondern als eine solche be¬
zeichnet , welche von den aus dem Titel der Bauführung im Ganzen oder theilweife die
Befreiung von der Hauszinssteuer genießenden Gebäuden zu entrichten ist.

Es ist demnach in Hinkunft , wenn es sich um die Einbringung der 5A Steuer vom
Zinserträge der aus dem Titel der Bauführung von der Gebäudesteuer ganz oder theilweife
befreiten Gebäude für das Jahr 1879 handelt , vorkommenden Falls für dieselbe das den
Realsteuern in dem bezogenen Hofdecrete vom 16 . September 1825 , Z . 2132 und im Z. 31
der Concursordnung eingeräumte gesetzliche Pfandrecht auf das bezügliche Reale jederzeit in
Anspruch zu nehmen.

Bezüglich der für die Steuerjahre bis einschließlich 1878 bemessenen 5A Einkommen¬
steuer hat es bei den Bestimmungen des h. o. Erlasses vom 4 . Juli 1879 , Z . 24 .493 zu
verbleiben.

Die k. k. n . ö. Finanz -Procuratur wird hievon gleichzeitig verständigt.
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Zuschrift des k. k. n . ö. Statthalterei -Präsidiums vom 4 . Mat 1880,
Z . 2867/ki ., M . Z . 119 .325,

IN Betreff der Einziehung der k . u . k . Consularämter in Bosnien und der Herzegowina.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom
10 . März l. I . die Aufhebung der Consularämter in Bosnien und der Herzegowina und
die Uebertragung ihrer Agenden an die dortigen Landesbehörden zur Besorgung im eigenen
Wirkungskreise allergnädigst zu genehmigen geruht.

Im Sinne dieser Verfügungen sind die in den occupirten Ländern befindlichen k. u. k.
Consularämter beauftragt worden , ihre Wirksamkeit einzustellen und ihre Agenden den dortigen
Landesbehörden zur Besorgung im eigenen Wirkungskreise zu übergeben.

In Folge besten werden die österreichisch-ungarischen Staatsangehörigen nach erfolgter
Uebergabe der Consular -Agenden an die Landesbehörden in allen ihren Justiz - und politisch¬
administrativen Angelegenheiten gleich den Landesangehörigen nach den im Lande bestehenden
Vorschriften behandelt werden und die bosnische Landesregierung erhielt daher den Auftrag,
die bei den betreffenden Consularämtern anhängig verbliebenen Rechtssachen , Verlassenschaften,
Vormundschaften und etwaige unerledigt gebliebenen Geschäftsstücke den zu ihrer Besorgung
nunmehr competenten Behörden zu überweisen und die interessirten Parteien hievon entsprechend
zu verständigen.

Hievon beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren zu Folge Erlasses des Herrn k. k. Handels¬
ministers vom 24 . April l. I . Nr . 9374 , im Nachhange zu der hierämtlichen Mittheilung
vom 20 . März l. I ., Z . 1526/kr .*) in die Kenntniß zu setzen.

*) Verordn.-Blatt Nr . 2, Seite 38.
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II.

Gemeindernths-Beschlüsse.

Vom 27 . April 1880 , Z . 1968.

Nach dem Anträge des Magistrates und der Wasserversorgungscommiffion wird beschlossen,

daß unter den mit Gemeinderathsbeschluß vom 20 . Juni 1879 , Z . 3092 , festgestellten Bedin¬

gungen * ) auch im Jahre 1880 überschüssiges Wasser an Industrielle  zum Preise von

'/o kr. pr . Eimer und Tag auf Widerruf abgegeben werden darf.

Vom 27 . April 1880 , Z . 1972.

Nach dem Anträge des Magistrates und der Wasserversorgungs -Commission wird beschlossen,

daß im II . und III . Quartale 1880 , d. i. vom 1 . April bis 30 . September 1880 auf Widerruf
für den normalen  Haushaltsbedarf das sonst gebührende Ueberquantum auf  20 "/o

erhöht  und das gleiche Ueberquantum von 20 "/g auch für den außergewöhnlich en  Bedarf

bewilligt werde.

Vom 1 . Octover 1880 an , oder falls inzwischen wegen Abnahme des Wasserüberschusses

der Widerruf nothwendig werden sollte , nach Ablauf von 3 Tagen nach der Verlautbarung
desselben haben bezüglich des Ueberquantums wieder die bisherigen Bestimmungen in Wirk¬

samkeit zu treten.

Vom 27 . April 1880 , Z . 544.

Nach dem Magistratsantrage ertheilt der Gemeinderath die principielle Genehmigung,

daß den Schulleitern an den mit gewöhnlichen Zimmeröfen versehenen Communal - Volks-

schulen,  in welchen die Beheizungsauslagen von den Schulleitern aus den jeweilig bemessenen

Holzreluitionsgebühren  bestritten werden , für die vor - und nachmittägige Beheizung der

*) 1. Der Preis fieses überschüssigen Wassers wird mit '/ « kr. per Eimer und Tag berechnet.
2 . Sowohl der Commune als den betreffenden Industriellen steht das Recht zu , diesen Wasserbezug

derart zu widerrufen , daß drei Tage nach erfolgtem schriftlichem Widerrufe dieser Wasserbezug eingestellt wird.
3 . Für das auf diese Weise gelieferte überschüssige Hochquellenwaffer wird ein Ueberquantum nicht

zngestanden.
4 . Die Zahlung für das überschüssige Wasser wird vierteljährig zu den für den übrigen Wasser-

bezug der Kaiser Franz Josefs -Hochquellenleitung bestehenden Terminen geleistet.
5 . Der allfällig erhobene Mehrverbrauch ist mit 1 kr . Pr . Eimer zu bezahlen.
6 . Im Uebrigen haben die für die Wasserabgabe aus der Hochquellenleitung allgemein gütigen

Bestimmungen Anwendung zu finden.
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Schulbibliothekszimmer an einem Tage in jeder Woche die jährliche Gebühr von 1 Raummeter
hartem Holze auf 175 Kubikmeter Beheizungsraum vom Beginne des nächsten Schuljahres
l880/81 angefangen über specielles Ansuchen derselben und gegen dem angewiesen werden

darf , daß für das betreffende Locale ein Holzrelutum nicht schon anderweitig angewiesen ist.

Vom 27 . April 1880 , Z . 1462.

Nach dem Magistratsantrage wird gegen Verwendung des Iagdpachterträgniffes in
Simmering für Gemeindezwecke keine Einwendung erhoben und auf die Auszahlung des der
Commune Wien zukommenden Antheiles am Iagdpachtertrage von circa 1— 3 fl. verzichtet.

Bezüglich des der Commune Wien zustehenden Jagdrechtes im Gemeindegebiete
Kaiser - Ebersdorf  wird nach dem Magistratsantrage beschlossen:

1 . Daß auf die Auszahlung der auf die Centralfriedhofsgründe entfallenden Jagdpacht-
zinsantheile nicht zu bestehen und von der Inanspruchnahme der Jagd respective der selbstständigen
Verpachtung derselben auf den Friedhofsgründen Umgang zu nehmen ist.

2 . Die Antheile der Commune Wien am Jagdpachterträgnisse sind der Gemeinde Kaiser-
Ebersdorf zur Bestreitung von Gemeindeauslagen anstatt einer Erhöhung der Gemeindeumlagen
zu überlassen.

3 . Diese Zustimmung wird jedoch nicht für ganz unbestimmte Zeit , sondern nur auf
die Dauer des eben zu erneuernden Pachtvertrages mit dem Oberstjägeramte , das ist bis Ende
1885 , gegeben.

Vom 27 . April 1880 , Z . 1115.

Der Gemeinderath faßt bezüglich der Ordnung der von Fran Anna Kerner  in ihrem
Testamente ääo . 6 . März 1858 gegründeten 2 Stiftungen  folgende Beschlüsse:

1 . Vom Reinerträgnisse des Stiftungshauses Conscr .-Nr . 671 Stadt , ist — abgesehen
von dem vom Administrator jüngst abgeführten Betrage pr . 200 fl. — nur mehr ein Betrag
von 110 fl. zur Completirung des erforderlichen Stiftungscapitales beziehungsweise zum Rück¬
ersatze des diesfalls den eigenen Geldern entnommenen Betrages , zu verwenden ; weitershin
ist das Reinerträgniß genau nach den Bestimmungen des § . 12 des Testamentes „zu weiteren
Stiftplätzen für arme Individuen innerhalb der Linien Wiens per 50 fl. jährlich " zu ver¬
wenden und der Armenreferent anzuweisen , die Zuweisung dieser Beträge in Gemäßheit des
Stistbriefes vom 6 . November 1862 vorzunehmen.

2 . Zur Completirung des Stiftungscapitales der auf die 11 und 14 des Testamentes
sich gründenden Stiftung auf 23 .900 fl. Notenrente , ist von dem, nach der im März l . I.
stattfindenden Persolvirung der 19 besetzten Stiftplätze erübrigenden Betrage ( circa 793 fl.)
von dem jüngst erlegten Betrage von 200 fl. aus dem Hauserträgnisse und von dem, vorschuß¬
weise den eigenen Geldern entnommenen Betrage von beiläufig 110 fl ., Notenrente anzukaufen,
in der städtischen Hauptcaffa zu deponiren und sohin die Stiftung , welche aus dem Stiftungs-
capitale von 23 .900 fl. Notenrente mit 20 Stiftplätzen zu 50 fl. zu bestehen hat , abzuschließen
und abgesondert zu verrechnen und zur Persolvirung zu bringen.

3 . Nach Ankauf der zur Completirung des Stiftungscapitales erforderlichen Notenrente
ist unter specieller Bezeichnung der Effecten der Stiftbrief zu entwerfen und dem Gemeinderathe
vorzulegen.
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4 . Der 20 . Stiftplatz hat erst nach Ausfertigung des Stiftbriefes und erfolgtem Rück¬
ersatze des Vorschusses von beiläufig 110 fl. zur Besetzung zu gelangen.

5 . Der von der Gemeinde vorgeschosseue Betrag ist aus dem für die Persolvirung der

gegenwärtig bestehenden 19 Plätze nicht erforderlichen Erträgnißüberschusse der Notenrente und
aus dem Erträgnisse des Stiftungshauses zu refundiren.

6 . Den Stiftlingen ist in dem Verleihungsdecrete zu bedeuten , daß sie auf den jährlichen
Bezug von 50 fl. nur insoweit einen Anspruch haben , als in Folge gesetzlicher Bestimmungen
eine Schmälerung der Couponerträgnisfe nicht eintritt.

Vom 27 . April 1880.
Unter den Bedingungen des § . 18 der Geschäftsordnung für die Seclionen des Gemeinde-

rathes find folgende Agenden seitens der Bürgerspital - Wirthschaftscommiss ion
im eigenen Wirkungskreise  zu erledigen:

1. Alle Vermiethungen , wenn dieselben die in Wien übliche Miethzeik nicht überschreiten.
2 . Verpachtungen von Grundstücken , soferne sie nicht die ortsübliche Pachtzeit überschreiten.
3 . Die Bewirthschaftung der Fondswaldungen und Auen , innerhalb der von der bestan¬

denen Bürgerspital -Wirthschaftscommission genehmigten Systeme.
4 . Passirung von Verwaltungsauslagen bis zum Betrage von 500 fl.
5 . Beschlüsse über die Fructificirung der laufenden Gelder.
6 . Belastung von Provisionen und Stiftungsgenüssen für Bürgerspitalspsründner indem

Versorgungshause , dann des Interessengenusses von denselben angefallenen Capitalien , wenn
letztere nach dem Tode des Pfründners dem Bürgerspitalsfonde zufallen.

7. Aufnahme von Pensionären.
8 . Oberaufsicht über das Bürgerversorgungshaus und über alle sonstigen dem Fonde

gehörigen Objecte , Anordnung von Augenscheinen , Revisionen re.
9 . Die Genehmigung von Offertverhandlungen zur Beschaffung von Arbeitsleistungen

und Lieferungen , wenn die Summe der Kosten 2000 fl. nicht übersteigt.

Vom 30 . April 1880 , Z . 1173.
Nach dem Anträge des Magistrates und der Häuseraoministrationscommiffion wird die

Auflassung des Aufseherpostens im Cursalon  genehmigt.

Vom 30 . April 1880 , Z . 1802.
Heber das Ansuchen der Leiter der Wiener städtischen Volks - und Bürger¬

schulen  um Zuerkennung einer Zu läge zur Functionszulage  beschließt der Gemeinderath:
1 . Den Bürgerschuldirectoren wird eine jährliche Personalzulage von je 100 fl., und den

Directoren und Oberlehrern der städtischen Volksschulen eine jährliche Personalzulage von je
200 fl., welche in die Pension nicht einrechenbar ist, und zwar vom 16 . September 1880 an
gewährt.

2 . Jene Directoren oder Oberlehrer , welche bereits eine Personalzulage genießen , erhalten
im Sinne des vorstehenden Beschlusses nur jene Zulage , durch welche sie mit den Uebrigen
gleichgestellt werden.
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3 . Für den Fall , als durch ein Landesgesetz eine Erhöhung der Lehrergehalte eintreten
sollte, behält sich der Gemeinderath eine neuerliche Verfügung bezüglich der genehmigten Zu¬
lagen vor.

4 . Die Personalzulagen werden nur bei entsprechender Dienstleistung bewilligt.
5 . Den Provisoren der städtischen Volksschulen in der Freudenau und im II . Bezirke,

Sperlgasse Or .-Nr . 10 , wird unter den vorbezeichneten Bedingungen gleichfalls eine Personal¬
zulage von je 200 fl. jährlich bewilligt.

6 . Die diesfälligen Auslagen pro 1880 per circa 6000 fl. werden auf den Reservefond
verwiesen.

Vom 4 . Mai 1880 , Z . 1546.
Der Gemeinderath beschließt die Auflösung nachfolgender Commissionen:

Aus dem Plenum des G emeinderathes gewählte Commissionen:
Die Commissionen für Regelung des Assecuranzwesens , Donauregulirung , Finanzprogramm,

Hochquellenbrunnen , Rubrikenschema des Budgets , Vereinigung der Vororte.
Ebenso sind aufzulösen die Bibliotheks -, die Waffenmuseums - und die Rathhausmuseums-

Commission und werden die Agenden dieser Commissionen zugewiesen einer neuen , aus 7 , vom
Plenum des Gemeinderathes zu wählenden Mitgliedern bestehenden Commission , welche den
Titel führt : Commission für Archiv , Bibliothek und Sammlungen der Stadt Wien " .

Aufgelöst werden ferner die Steuerreformcommission und die Commission für Reform der
Verzehrungssteuer . Die Agenden dieser Commissionen werden zugewiesen der neuen Steuer¬
reformcommission , welche aus 15 vom Plenum des Gemeinderathes zu wählenden Mitgliedern
zu bestehen hat.

Ferner wird beschlossen, die Lagerhauscommission um 3 vom Plenum des Gemeinderathes
gewählte Mitglieder zu verstärken.

8 . Von den aus verschiedenen Sectionen gewählten sogenannten gemischten Com¬
missionen  werden aufgelöst:

Die Commissionen für die Armenfondsregelung , für die Reorganisirung des Armenwesens,
für die Revision der Wiener Bauordnung , für die Regulirung der Bauaugenscheinstaxen und
der Gebühren für die Handhabung des Gasleitungsregulativs , für die Verbauung der Ebers-
dorfer Gründe , für den Verkauf der Ebersdorfer Gründe , für die Donaubäder , für die Ver¬
wendung der Platzzinse von den Festzugstribünen , für die freiwillige Arbeitsanstalt , für die
Untersuchung der angeblichen Uebelstände in der Administration des Centralfriedhofes , für die
Hundesteuer , für Krankenhausangelegenheiten , für Localpolzei , für die Markthallenfrage , für
die Militärbequartierungsfrage , für die Erhaltung der Mittelschulen , für Pachtzinsregelung für
die städtischen Gründe , für die Präliminarüberwachung , für Ermittlung von Schulbau¬
plätzen, für die Ueberwachung des Schulbaues in der Holzhausergasse , des Baues eines Waisen¬
hauses im X . Bezirke, für die Prüfung der Schuleinrichtungsgegenstände , für die Regulirung
der Schwimmschulalleestraße , für die Ueberwachung des Bauzustandes der städtischen Versorgungs¬
anstalten , für Volksbäder , für Wienthalprojecte.

Die Gesuche um Nachsicht oder Herabsetzung der Hundesteuer  in besonders berück¬
sichtigungswürdigen Fällen , sowie die Bestimmung der Form und die Beschaffung der Hunde¬
marken wird dem Magistrate überlassen.

Endlich wird beschlossen, alle Sectionen und Commissionen des Gemeinderathes aufzu¬
fordern , die von ihnen gewählten und sich als entbehrlich darstellenden Subcomitö 's aufzulösen.

5
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Vom 11 . Mai 1880 . Z . 2430.
Der Gemeinderath genehmigt die Vertheilung der Einzahlung des von den Unterlehrern

(Unterlehrerinnen ) im Falle ihrer definitiven Bestellung nach dem Gemeinderathsbeschlusse vom
8 . 9uli 1870 , Z . 4567 , im ersten Jahre zu leistenden lOpercentigen  Beitrages zur
Lehrerpensionscassa auf 24 Monatsraten.

Unter Einem wird genehmigt , daß den provisorischen Unterlehrern (Unterlehrerinnen ) ,
wenn sie wegen Erkrankung oder Ablegung der Lehramtsprüfung den Schuldienst versäumen
müssen, im Falle ihre Substitution mit keinen Auslagen verbunden  ist , von
ihrer Remuneration keine Abzüge gemacht werden.

III.

Magistrats - Verordnungen und Verfügungen.

Decret vom 10 . April 1880 , Z . 67 .565 an das Stadtphysicat,
das Gewerbe der Zahntechniker betreffend.

In der Anlage erhält das Stadtphysicat drei Exemplare des h . Statthallerei -Erlasses
vom 4 . März d. I ., Z . 31 .174 *) zur Kenntnißnahme und Beachtung zugemittelt.

In Gemäßheit dieses hohen Erlasses wird nun bei Neuanmeldungen des freien Zahn¬
techniker-Gewerbes ganz nach den im h. Erlasse 8ud 1 und 3 gegebenen Anordnungen vor¬
gegangen werden.

Von diesen Gewerbsanmeldungen wird sohin das Stadtphysicat jedesmal verständigt
werden und wiro dasselbe in Hinblick auf den Punkt 2 des beiliegenden hohen Erlasses an¬
gewiesen, die bezüglichen Gewerbsleute in Evidenz zu nehmen , bei denselben in entsprechenden
Zeiträumen Nachschau zu halten und zu prüfen , ob der angemeldete Gewerbsbetrieb nicht als
Deckmantel unerlaubter Eingriffe in die zahnärztliche Praxis mißbraucht werde.

Desgleichen wird das Stadtphysicat im Sinne des Punktes 4 des beiliegenden h. Statt¬
halterei -Erlasses angewiesen , bei den schon dermalen selbstständig thätigen Zahntechnikern , welche
im mitfolgenden Verzeichnisse angegeben sind, wenn sie nicht zugleich berechtigte Zahnärzte sind,
ebenfalls periodische Nachschau zu halten und die Art ihres Geschäftsbetriebes zu prüfen.

Zu den bezüglichen Revisionen und Erhebungen , über welche sohin zu berichten sein
wird , sind die Organe des Marktcommissariates beizuziehen , welche bei den diesfälligen Local¬
commissionen unterstützend mitzuwirken und insbesonders in dem Falle , als eine sofortige
Beschlagnahme von Objecten erforderlich wäre , das entsprechende Amt zu handeln haben.

* ) Siehe oben Seite 48.
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Decret vom 12 . Mai 1880 , Z . 116 .325 , an das Stadtphysicat , die städt.
Aerzte und Armenärzte,

den Bezug non Impfstoff betreffend.

Laut h . Erlasses der k. k. n . ö. Statthalterei vom 1 . Mai 1880 , Z . 14 .369 , ist die

Anordnung getroffen worden , daß der für die öffentliche Impfung benöthigte trockene Impf¬
stoff, sowohl humanisirte als Kälber -Vaccine im Sanitäts -Departement der hohen k. k. Statt¬

halterei vorrälhig gehalten und von da aus direct den öffentlichen Impsärzten abgegeben wird.

Bezüglich des flüssigen Impfstoffes kann bei dem Umstande , als die Verwendung des¬

selben innerhalb 24 Stunden nach der Abnahme stattzufinden hat , ein Vorrath nicht gesammelt

werden und bleibt behufs des Bezuges dieser flüssigen Lymphe nichts anderes übrig , als daß
sich die öffentlichen Impfärzte im Wiener Polizeirayon im Wege des betreffenden Gemeinde-
amtes , resp . Polizeicomissariates , oder mit der ämtlichen Legitimirung versehen direct im

kurzen Wege an die n . ö. Landes -Findelanstalt , resp . an das Kälber -Impfinstitut des Herrn
Moriz Hay , IX ., Alserstraße 18 , um Anfangslymphe wenden.

Hiezu wird bemerkt , daß die Abnahme und Abgabe flüssiger Impflymphe in dem Impf¬

institute der n . ö . Landes -Findelanstalt jeden Dienstag und Freitag Nachmittags von 3 bis 4

Uhr stattfindet , während im Kälber -Impfinstitute des Herrn Hay flüssige Lymphe zu jeder
Tageszeit abgegeben wird.

Hievon werden daß Stadtphysicat , die städt . Aerzte und Armenärzte mit dem Beifügen

in die Kenntniß gesetzt , daß der flüssige Impfstoff , sei er vom Kinde oder Kalbe abgenommen,

längstens innerhalb 24 Stunden nach der Abnahme zur Verwendung zu kommen hat . Be¬
treffs Verwendung des trockenen Impfstoffes tritt selbstverständlich eine Terminsbeschränkung
nicht ein.

Auch bei der diesjährigen Impfung wird an dem Grundsätze festgehalten , daß der Be¬
darf an Impfstoff , der aus dem Impfinstitute der n . ö. Landes -Findelanstalt nicht bedeckt

werden kann , durch Abgabe von Kälber -Impfstoff bedeckt wird.

Die k. k. Polizei -Bezirksärzte und Functionäre erhalten die bezügliche Verständigung im
Wege der k. k. Polizei -Direction.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Druck von Larl Gerold 'S Sohn in Wien.
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Verordnungsblatt.

Herausgegeben vom

Magistrate der Reichst, „Ol-m,d Residenzstadt Wien.
^tlhrg . 1880 . (Ausgegeben und versendet am 7 . August 1880 .) Al - 4.

I.

Reichs - und Landesgesehe und Verordnungen.

Kundmachung der k. k. Regierung vom 3 . Juni 1880,

betreffend die Vereinbarung mit Belgien vom 12 . Jänner 1880 wegen wechselseitigen
Schutzes - er Handelsmarken.

(N . G . Bl . vom 16 . Juni 1880 , Nr . 61 .)

Die k. und k. österr .-ungar . Regierung hat die nachfolgende Vereinbarung mit Belgien,
betreffend den wechselseitigen Schutz der Handelsmarken , geschloffen:

Erklärung.

Da die k. und k. österr . -ungar . und die k. belgische Regierung der Industrie ihrer
wechselseitigen Unterthanen vollständigen und wirksamen Schutz zu sichern wünschen , haben die
hiezu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten die nachstehenden Bestimmungen vereinbart:

I.

Die österreichischen oder ungarischen Unterthanen in Belgien und die belgischen Unter¬
thanen in Oesterreich -Ungarn werden in allem , was die Marken der Maaren oder ihrer Um¬
schließungen , sowie die Fabriks - und Handelsmarken betrifft , denselben Schutz genießen , wie
die eigenen Staatsangehörigen.

II.

Die österreichischen oder ungarischen Unterthanen , welche sich in Belgien das Eigen¬
thumsrecht an einer Marke sichern wollen,  werden die diesbezüglich in Belgien geltenden
Gesetze und Verordnungen zu beobachten haben.

6
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Umgekehrt werden die belgischen Unterthanen ) welche sich in Oesterreich - Ungarn das
Eigenthumsrecht an einer Marke sichern wollen , gehalten sein , die Documente , welche nach
den in Oesterreich - Ungarn geltenden Gesetzen und Verordnungen erforderlich sind , bei der
Handelskammer zu Wien für Oesterreich , bei der Handelskammer zu Budapest für Ungarn zu
hinterlegen.

III.

Das gegenwärtige Uebereinkommen wird die Kraft und Geltung eines Vertrages haben
bis zu halbjähriger Kündigung von der einen oder andern Seite . Urkund dessen haben die
gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten die gegenwärtige Erklärung ausgestellt und derselben
ihre Siegel beigedrückt.

Geschehen in doppelter Ausfertigung zu Wien , 12 . Jänner 1880.

Baron Haymerle rn. p . Graf Ionghe d'Ardoye m. p.

Diese Vereinbarung wird aus Grund des Gesetzes vom 15 . Juni 1865 (R . G . Bl.
Nr . 45) für die im Neichsrathe vertretenen Königreiche und Länder vom Tage der Kund¬
machung beginnend , in Wirksamkeit gesetzt.

Wien,  3 . Juni 1880.

Taajfe rn. p. Korb rn. p.

Auszug aus der Handels - Couveutwn zwischen Oesterreich - Ungarn und dem
Deutschen Reiche vom 11 . April 1880.

(Geschlossen zu Berlin am 11 . April 1880 , von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät ratificirt zu
Prag am ö. Juni 1880 , in den beiderseitigen Ratificationen ausgetanscht zu Berlin am 9. Juni 1880 .)

(Reichsgesetzblatt vom 16 . Juni 1880 , Nr . 64 .)

Artikel  I.

Der Handelsvertrag vom 16 . December 1878 soll nebst dem dazu gehörigen Schluß¬
protokoll für die Zeit vom 30 . Juni 1880 bis 30 . Juni 1881 mit folgenden Maßgaben in
Wirksamkeit bleiben:

1 . Die durch die Erklärung vom 31 . December 1879 außer Kraft gesetzten Bestim¬
mungen im Artikel 6 des Vertrages , dann im Schlußprotokoll zu diesem Artikel Nt . und
8 , sowie die mittelst Noten vom 16 . December 1878 gegenseitig mitgetheilten Detailvor¬
schriften bleiben auch fernerhin außer Wirksamkeit.

2 . Die Vereinbarungen im Absatz 1 und 2 des Artikels 10 des Vertrages in dem
dem Vertrage als Anlage beigefügten Zollcartell und in den hierauf bezüglichen Erklä¬
rungen des Schlußprotokolles sollen auch während des Zeitraumes bis zum 30 . Juni 1881
insoweit zur Ausführung gelangen , als die bestehenden Gesetze nicht entgegenstehen.

3 . Die Bestimmung im zweiten Absätze des Artikels 15 des Vertrages , betreffend das
Verbot und die Bestrafung der Anwendung nicht publicirter Tarifsätze auf Eisenbahnen,
bleiben auch fernerhin unwirksam.

4 . Ebenso bleibt der zweite Absatz des Artikels 17 des Vertrages , betreffend das Verbot
der Beschlagnahme von Eisenbahn -Betriebsmitteln auch fernerhin außer Wirksamkeit.



65

Gesetz vom 13. Juni 1880,
bktlkssknd die Militsirinxe , dm Militärtarfond und die Unterstützung der hilfsbedürftigen

Familien von Mobilisirten.

(Reichsgesetzblatt vom 19 . Juni 1880 , Nr . 70 .)

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

l . Bestimmungen über die Militartare.

8 . 1.

Zur Zahlung einer Militärtaxe nach § . 55 des Wehrgesetzes sind verpflichtet:

1 . Diejenigen , welche wegen Nichttauglichkeit zum Kriegsdienste in der Stellungsliste
gelöscht , beziehungsweise in der letzten stellungspflichtigen Altersclasse oder nach dem Austritte
aus derselben zurückgestellt wurden;

2 . die in der letzten stellungspflichtigen Altersclasse oder nach dem Austritte aus der¬

selben auf Grund des § . 17  des Wehrgesetzes Befreiten oder nach § . 40 , lit e) des Wehr-
gesetzes Entlassenen;

3 . diejenigen , welche vor vollendeter Dienstpflicht wegen eingetretener Dienstuntaug¬
lichkeit aus dem Militärverbande entlassen wurden , in dem Falle , wenn das die Dienst¬
untauglichkeit begründende Gebrechen nicht durch die active Militärdienstleistnng herbeiaeführt
worden ist ; ^ /

4 . diejenigen Wehrpflichtigen , welche vor Ablauf der gesetzlichen Dauer der Wehrdienst-
Pflicht (§. 4 des Wehrgesetzes) aus der österreichisch-ungarischen Monarchie auswandern.

Für diejenigen , welche noch vor der Wirksamkeit dieses Gesetzes in eines der unter

Punkt 1 , 2 , 3 bezeichnten Verhältnisse getreten sind , beginnt die Verpflichtung zur Entrichtung

der Milltärtaxe mit demjenigen Jahre , in welchem dieses Gesetz zur Wirksamkeit gelangt.

8- 2.
Die Taxpflicht erstreckt sich:

rr) Bei den im § . 1 unter Punkt 1 und 3 bezeichnten Personen auf jedes der Wehr-
Pfllchtdienstjahre , welches der Betreffende in dem Falle noch zurückzulegen haben würde,

wenn er zur Zeit der Löschung aus der Stellungsliste , beziehungsweise in der letzten
stellungspfllchtigen Altersclasse , statt zurückgestellt , assentirt , oder wenn er nicht entlassen
worden wäre;

b) ber den Befreiten und den auf Grund des § . 40 lit . o) des Wehrgesetzes aus dem
Milrtarverbande Entlassenen auf jedes der Wehrpflichtvienstjahre , in welchem der Be-
freiungs -, beziehungsweise Entlassungstitel besteht;

e) bei den auswandernden Wehrpflichtigen (§ . 1, Punkt 4 ) auf jedes Jahr der Wehrdienst¬

pflicht , welches der Betreffende thatsächlich , oder wenn er kriegsdiensttauglich befunden
worden wäre , noch zurückzulegen haben würde.

8. 3.
Die jährliche Militärtaxe beträgt:

In der 1 . Classe .
k» » 2. .

»» 3 . „ . . .

» „ 5 » „ » . .

100 fl.
90

80 „
70 „
60 ..

6 '
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In der 6 . Classe . 50 fl.
.40 „

.30 „
. 20 ..

»»

f»

7.
8.
9.

. 10-
11.
12 .
13.

14.

kl

»»

»k

10 ..
5 „
3 ..
2 ..
1 ..

Die Bestimmung , nach welcher Classe die Militärtaxe zu entrichten ist , hat alljährlich

zu erfolgen , und zwar nach Maßgabe der Vermögens - und Erwerbsverhältnisse , sowie des
reinen Einkommens des Taxpflichtigen ( § . 1) , dann der ihm vorgeschriebenen Jahresschul-

digkeit an direkten Steuern.

Als alljährliche Militärtaxe haben den Betrag von Einem Gulden zu entrichten , die¬

jenigen Taxpflichtigen , deren Erwerb oder Einkommen den gewöhnlichen Taglohn erreicht , und
denen zugleich keine directe Steuer vorgeschrieben ist.

Hinsichtlich der Berücksichtigung , welche die Steuerschuldigkeit bei Bemessung der Mili¬

tärtaxe finden soll , hat in der Regel der zehnte Theil der Iahresschuldigkeit an direkten

Steuern sammt Staatszuschlägen , jedoch mit Ausschluß aller anderen Zuschläge in der Weise

als Anhaltspunkt zu dienen , daß jener Classensatz , welcher dieser Quote zunächst entspricht,

zur Grundlage der Bemessung zu nehmen ist . Die Einreihung kann jedoch nach Maßgabe der
gesammten übrigen zu berücksichtigenden Verhältnisse (Vermögen , Erwerb , reines Einkommen)
auch in eine höhere oder niedrigere Classe erfolgen.

Die Einreihung in eine niedrigere Classe kann auch deshalb erfolgen , weil der Tax-

pflichtige von Elementarereignissen , Mißernte oder anderen Unglücksfällen betroffen wurde.
Aus den gleichen Gründen kann in besonders berücksichtigenswerthen Fällen solchen Taxpflich-

tigen , welche in eine der vier letzten Classen einzureihen kämen , der Erlag der Militärtaxe
erlassen werden.

8 - 4.

Taxpflichtig sind außer den im § . 1 bezeichnten Wehrpflichtigen auch die Eltern —

beziehungsweise Großeltern , sowie die Wahleltern — dieser Wehrpflichtigen , und zwar nach
jener Reihenfolge , in welcher und insolange , als dieselben nach bürgerlichem Rechte für den
Unterhalt ihrer Kinder , beziehungsweise Enkel oder Wahlkinder , zu sorgen haben.

Diese Taxpflicht tritt jedoch nur in dem Falle und für solche Dauer ein , als die im

§ . 1 bezeichnten Taxverpflichteten kein zu ihrem Unterhalte ausreichendes Vermögen oder
Einkommen besitzen , und ihr Unterhalt ausschließlich oder doch zum größten Theile von einer

der im vorstehenden Absätze als taxpflichtig bezeichnten Personen bestritten wird . So lange

die Taxpflicht dieser Personen dauert , kann von den im § . 1 bezeichnten Taxpflichtigen keine

Taxe abverlangt werden.

Für die Bemessung der Militärtaxe , welche die im ersten Absätze bezeichnten Tax¬

pflichtigen zu entrichten haben , gelangen die im § . 3 aufgestellten Grundsätze mit der Ab¬

weichung zur Anwendung , daß der zehnte Theil der den Taxpflichtigen treffenden Jahres¬
schuldigkeit an direkten Steuern sammt Staatszuschlägen , jedoch mit Ausschluß aller anderen

Zuschläge noch durch die Anzahl der Kinder , beziehungsweise Enkel und Wahlkinder , für deren
Unterhalt der Taxpflichtige ausschließlich oder doch zum größten Theile sorgt , zu theilen ist.
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8 - 5.

Von der Entrichtung der Militärtaxe sind befreit:

1 . Jene , welche wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen außer Stande sind , sich

und jene Angehörigen zu erhalten , deren Unterhalt ihnen gesetzlich obliegt , und welche auch

kein hiezu ausreichendes Vermögen oder Einkommen haben;

2 . diejenigen , welche sich in der Armenversorgung befinden;

3 . die Wehrpflichtigen , welche vor dem Jahre 1875 wehrpflichtig geworden sind;

4 . die Wehrpflichtigen , welche nach Z . 18 des Wehrgesetzes und die Landsturmange¬

hörigen für dasjenige Jahr , in welchem sie zur Dienstleistung herangezogen wurden.

8 - 6.
Die Taxpflicht erlischt:

1 . Durch den Tod des Taxpflichtigen;

2 . wenn der Taxpflichtige in eines der im § . 5 , Punkt 1 und 2 , bezeichnten Ver¬

hältnisse tritt , für die Dauer ihres Bestandes;

3 . im Falle der Auswanderung aus einem Staatsgebiete der österreichisch - ungarischen

Monarchie in das andere in demjenigen Staatsgebiete , aus welchem er auswandert.

8 - 7.

Ist einer der im § . 1 bezeichnten Wehrpflichtigen von der Entrichtung der Militär¬

taxe befreit (Z . 5 ) oder ist die Taxpflicht rücksichtlich seiner erloschen (§ . 6 ) , so sind auch die

im Z . 4 bezeichnten Personen zur Entrichtung einer Taxe nicht verpflichtet.

8- 8.
Ob und nach welcher Classe die Militärtaxe zu entrichten ist , hierüber hat auf Grund

der unter Einvernehmung der Gemeindevorsteher (beziehungsweise der Vorsteher der Guts-

gebite ) durch die politische Bezirksbehörde der Heimatgemeinde des Taxpflichtigen zu pfle¬
genden Erhebungen in erster Instanz eine aus jedem Gerichtsbezirke zu bildende Commission

zu entscheiden , welche aus dem Vorstande der politischen Bezirksbehörde als Vorsitzenden und
vier Mitgliedern zu bestehen hat , von denen zwei durch den Vorsitzenden und zwei durch die
hiezu einberufenen Gemeindevorsteher des Gerichtsbezirkes , in jenen Ländern aber , in welchen

Bezirksvertretungen bestehen , durch deren Ausschüsse zu wählen sind . In Städten , welche
ein eigenes Gemeindeftatut besitzen , sind die zwei letzteren Mitglieder durch den Gemeinderath

zu wählen.

Die gemeindeweise verfaßten Verzeichnisse der Taxpflichtigen und ihre Einreihung in
die Taxclassen sind bei den Gemeindeämtern durch vierzehn Tage zur öffentlichen Einsicht

aufzulegen.

Gegen die Entscheidung der Commission steht dem Taxpflichtigen binnen einer dreißig¬

tägigen Präklusivfrist , vom Tage des ihm zugestellten Bemessungserkenntnisses an gerechnet,
die Berufung an die politische Landesstelle zu . Gegen zwei gleichlautende Entscheidungen ist

eine weitere Berufung au das Ministerium für Landesvertheidigung nicht zulässig.

8 - 9.

Der Erlag der Militärtaxe hat alljährlich Ende April für das Vorjahr zu geschehen.

Die im § . 1 unter Punkt 4 bezeichnten Taxpflichtigen haben die Militärtaxe vor der

Aussolgung der Auswanderungsbewilligung und für sämmtliche noch zurückzulegende Jahre

der gesetzlichen Wchizflichibaner (H. 2 , Punkt e) zu entrichten.
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§ . 10 .

Die Einhebung und Abfuhr der Militärtaxe haben jene Organe zu besorgen , welchen
die Einhebung der directen Steuern obliegt.

Rückständige Militärtaxen sind im Wege der politischen Execution einzubringen.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 18 . März 1878 , Z . 31 , R . G . Bl ., in Betreff
der Verjährung des Bemessungs - und des Einforderungsrechtes finden auf die Militärtaxe
sinngemäß Anwendung.

§ - 11 -

Aus den Erträgnissen der Militärtaxe , welche wie jede andere Abgabe in den jährlichen
Staatsvoranschlag einzustellen ist , wird zunächst ein besonderer , vom Finanzminister zu ver¬
waltender Fond — Militärtaxfond — mit der speciellen , im § . 13 bezeichnten Widmung
gebildet.

Diesem Fonde wird in den im Neichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern von
der zwischen beiden Reichshälften vereinbarten Hauptsumme jährlicher zwei Millionen Gulden
die nach dem jeweiligen Verhältnisse des Recrutencontingentes entfallende Jahresquote (der¬
malen 1,142 .530 fl.) nebst den zuwachsenden Zinsen zugeführt.

Der nach Abzug dieser Jahresquote aus den Erträgnissen der Militärtaxe sich ergebende
Rest wird als allgemeine Staatseinnahme behandelt , und übernimmt der Staat die im
III . Abschnitte dieses Gesetzes ausgesprochenen Verpflichtungen zur Unterstützung der hilfs¬
bedürftigen Familien von Mobilisirten.

8- 12.
Die im Zwecke der Bemessung der Militärtaxe verkommenden Erhebungen , Eingaben

und Berufungen , sowie die hiezu notwendigen Behelfe sind gebührenfrei.

II . Bestimmungen über den Militärtaxfond.

8 - 13.

Der Militärtaxfond ist bestimmt:

1 . Für die Aufbesserung der Jnvalidenversorgung;

2 . für die Versorgung der hilfsbedürftigen Witwen und Waisen von Gagisten und
Mannschaften des stehenden Heeres (Kriegsmarine ) und der Landwehr , welche vor dem Feinde
gefallen oder in Folge von Verwundungen oder von Kriegsstrapazen gestorben sind.

Die zu Dienstleistungen für Kriegszwecke nach § . 18 des Wehrgesetzes herangezogenen
Wehrpflichtigen , sowie die Angehörigen des aufgebotenen Landsturmes werden den zur activen
Dienstleistung im stehenden Heere (Kriegsmarine ) oder in der Landwehr Einberufenen gleich¬
gehalten.

8- 14 .

Das Verfügungsrecht über die aus dem Militärtaxfonde zur Verausgabung gelangenden
Beträge steht nach Maßgabe des vom Neichsrathe genehmigten Jahresprälimiuares dem Mi¬
nister für Landesvertheidigung im Einvernehmen mit dem Reichskriegsminister zu.

Ueber den Stand und die Gebarung des Fondes ist dem Neichsrathe jährlich der Rech¬
nungsabschluß zur Genehmigung vorzulegen.

Im Falle eines Krieges kann der Fond zu den in diesem Gesetze bestimmten Widmungen
bis zur Erschöpfung verwendet werden.
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§ . 15.

Die Aufbesserung der Invalidenversorgung findet statt:

1 . Bezüglich der während der Wirksamkeit des Gesetzes vom 27 . December 1875

(R . G . Bl . Nr . 158 ) in die Militärversorgung übernommenen und in dieselbe tretenden

Personen des Heeres , der Kriegsmarine , der Landwehr und des Landsturmes durch gnaden¬
weise Verleihung von Personalzulagen in jenen Fällen , wo die Folgen erlittener Verwun¬

dungen oder Kriegsstrapazen eine ganz besondere Berücksichtigung erheischen und insofern ihre

Versorgungsgenüsse , mit Ausschluß der Verwundungszulagen zwölfhundert Gulden jährlich
nicht übersteigen;

2 . bezüglich der bereits vor der Wirksamkeit des Gesetzes vom 27 . December 1875

(R . G . Bl . Nr . 158 ) in die Militärversorgung übernommenen Personen des Heeres , der

Kriegsmarine , der Landwehr oder des Landsturmes durch Percentualzuschüsse zu den bisherigen
Versorgungsgebühren , und zwar:

ri) bei den dem Patental - (beziehungsweise Vorbehalts -) Invalidenstande ungehörigen Unter-

officieren , Soldaten und diesen gleichgestellten Militärpersonen fünfzig Percent des ge-
bührlichen Patentalgehaltes;

d ) bei den Gagisten , deren bisherige nach den früheren Vorschriften bemessene Militär¬

pension Eintausend Gulden jährlich nicht erreicht , von Pensionen bis zu fünfhundert

Gulden zwanzig Percent , von fünfhundert Gulden bis achthundert Gulden fünfzehn
Percent und von achthundert Gulden bis Eintausend Gulden zehn Percent.

Es hat jedoch zu 2 k) «^ Grundsatz zu gelten , daß die aufgebesserte Pension einerseits
den Betrag von Eintausend Gulden , anderseits aber auch jenen Betrag in keinem Falle über¬
schreiten dürfe , welcher für die gleiche Charge in derselben Diätenclasse — bei den in keine

solche eingereihten Gagisten aber für die gleiche Gehaltskategorie — nach dem Gesetze vom

27 . December 1875 auf Grund der gegenwärtigen Gagesätze entfiele , wenngleich sich aus der
Percentenberechnung eine höhere Ziffer ergeben würde.

Pensionen der in Diätenclassen eingereihten Gagisten , welche den Betrag von 300 fl.

nicht erreichen , sind , wenn sich auch aus der Percentenberechnung eine geringere Ziffer ergibt
aus den Betrag von dreihundert Gulden auszubessern.

§ . 16.

Die Art der Versorgung der hilfsbedürftigen Witwen und Waisen von Gagisten und
Mannschaften des stehenden Heeres (Kriegsmarine ) , der Landwehr und des Landsturmes,

welche vor dem Feinde gefallen oder in Folge von Verwundungen oder von Kriegsstrapazen
gestorben sind , wird durch ein besonderes Gesetz geregelt.

III . Unterstützung der hifsbedürstigen Familien von Mobtilistrten.

§ . 17.

Den hilfsbedürftigen Familien der im Falle einer Mobilisirung einberufenen dauernd

Beurlaubten , Reserve - , Ersatzreserve - und Landwehrmänner , ferner der zu Dienstleistungen

für Kriegszwecke nach Z . 18 des Wehrgesetzes herangezogenen Wehrpflichtigen , sowie der An¬

gehörigen des aufgebotenen Landsturmes wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
aus Staatsmitteln Unterstützung gewährt.

18.

Hinsichtlich des Anspruches auf Unterstützung (§ . 17 ) werden als zur Familie gehörig
betrachtet:  die Ehefrau des zum Dienste Eingerückten und die Kinder desselben.
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Auch können dahin noch gerechnet werden Verwandte in aufsteigender Linie und Ge¬
schwister, insofern sie von dem zum Dienste Einberufenen erhalten werden.

Als unterstützungsbedürftig ist dasjenige Familienglied anzuerkennen , dessen nothwen-
digster Lebensunterhalt entweder ausschließlich oder doch zum größten Theile von dem per¬
sönlichen Erwerbe des zur activen Dienstleistung Einberufenen abhängig ist.

Die zur Constatirung der Unterstützungsbedürftigkeit nothwendigen Erhebungen sind von
der politischen Bezirksbehörde des Aufenthaltsortes der eine Unterstützung beanspruchenden
Familie unter Einvernehmung des Gemeindevorstandes zu pflegen.

8- 19-
Die Unterstützung besteht in einer Unterhaltsgebühr für jedes Familienglied (§ . 18 ) in

dem für die Militärdurchzugsverpflegung jeweilig per Kopf und Tag festgesetzten Betrage,
dann , wenn die Familie auf die Wohnungsmiethe angewiesen ist , einer Unterkunftsgebühr,
welche der Hälfte der Unterhaltsgebühr , gleichkommt.

Für Kinder unter acht Jahren hat die Unterstützung in der Hälfte des vorstehenden Aus¬
maßes zu bestehen.

Der Gesammtbetrag der einer Familie zu gewährenden Unterstützung hat den nach den
persönlichen (Erwerbs .) und localen Verhältnissen als durchschnittlicher Tagesverdienst des
Einberufenen anzunehmenden Betrag nicht zu überschreiten.

Die vom Staate gewährleistete Unterstützung erleidet durch anderweitige Unterstützungen,
welche vom Lande , von Gemeinden oder Privatpersonen geleistet werden , keine Schmälerung.

Z. 20.
In jedem der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder wird eine, nach Er¬

forderniß auch mehrere Unterstützungscommissionen zusammengesetzt.

Die Unterstützungscommissionen haben zu bestehen aus dem Chef der politischen Landes¬
behörde oder einem von demselben delegirten politischen Beamten als Vorsitzenden und je einem
Vertreter der Finanzlandesbehörde und des Landesausschusses.

Die Unterstützungscommission hat über die Unterstützungsbedürftigkeit der Familie auf
Grund der gepflogenen Erhebungen (Z. 18 ) zu entscheiden, den zu gewährenden Unterstützungs¬
betrag zu bestimmen und die Zahlungsanweisung und eventuell Einstellung zu verfügen.

Eine Berufung gegen die Entscheidung der Unterstützungscommission ist nicht zulässig.
Unterstützungsgesuche und deren Beilagen sind gebühren - und portofrei.

ß. 21.
Die von der Unterstützungscommission festgestellte Unterstützung ist in halbmonatlichen

Raten am 1. und 16 . jeden Monates vorhinein gegen ungestempelte Empfangsbestätigung bei
der dem Aufenthaltsorte nächstgelegenen Civilstaatscasse (Steueramt ) auszubezahlen.

Das Bezugsrecht beginnt mit dem Tage des Abmarsches des Einberufenen aus dem
Aufenthaltsorte in die Einrückungsstation und endigt in der Regel mit der Rückkehr des Ein¬
berufenen.

Eine Rückzahlung empfangener Unterstützungsraten findet unter keinen Umständen statt.

Durch eine unverschuldete Verzögerung der Rückkehr, sowie auch durch eine unverschuldete
Unterbrechung der activen Militärdienstleistung wird die Anspruchsberechtigung der Familie
auf die Unterstützung nicht behoben.
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§ - 22 .

Den Familien derjenigen , welche im Gefechte getödtet werden oder in Folge einer Be¬
schädigung im activen Militärdienste oder einer durch diese Dienstleistung veranlagen Krank¬
heit vor ihrer Entlassung in die Heimat sterben , wird die bislang genossene Unterstützung
noch durch sechs Monate vom Todestage an gerechnet, erfolgt . Wenn die Familie innerhalb
dieser sechs Monate der im Z. 16 bezeichnten Versorgung theilhaftig wird und diese Ver¬
sorgung dem Betrage nach geringer ist , als die nach ß . 19 gebührende Unterstützung , so ist
der Versorgungsbetrag für die Dauer der gedachten sechs Monate auf die Höhe dieser Unter¬
stützung zu ergänzen.

Z. 23.

Den Familien derjenigen , welche, während sie sich im activen Dienste befinden,
a) der Desertion sich schuldig machen oder
b) durch gerichtliches Erkenntniß zur schweren Kerkerstrafe oder zu einer härteren Strafe

verurtheilt wurden , wird , nachdem die Unterstützungscommission hievon Kenntniß erhalten
hat , die bewilligte Unterstützung nicht weiter gewährt.

§ . 24.

Mit dem Vollzüge dieses mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit tretenden
Gesetzes werden Mein Minister für Landesvertheidigung , welcher mit Meinem Reichskriegs¬
minister das Einvernehmen zu pflegen hat , und Mein Finanzminister betraut.

Schönbrunn,  am 13 . Juni 1880.

Franz Joseph m. p.

Taasse m . p . Horst ru . p . ProZnk m . p.

Verordnung des Jnsüzminlfterinms vom 16. Juni 1880,
betreffend die Zuweisung der Gemeinden Janowiee und Wroblowire gl dem Sprengel des

Itädtisch - delegirteu Bezirksgerichtes Tornow in Galizien.

(Reichsgesetzblatt vom 22 . Juni 1880 , Nr . 73 .)

Auf Grund der Gesetze vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) und 26 . April
1873 (N . G . Bl . Nr . 62 ) werden die Gemeinden Wröblowice und Ianowice mit Gierowa
und Podbrzezie aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Wojnicz und des Landesgerichtes
Krakau ausgeschieden und jenem des städtisch-delegirten Bezirksgerichtes , beziehungsweise Kreis¬
gerichtes Tarnow zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1880 in Wirksamkeit.

Stremayr in . p.
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Auszug aus dem Legalisirungsvertrage vom 25 . Februar 1880,
zwischen Bcsterreich -Angarn und dem Deutschen Reiche.

(Geschlossen zu Berlin am 25 . Februar 1880 , von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät am 11 . Juni
1880 ratificirt , die Ratificationsinstrumente zu Berlin am 18. Juni 1880 ausgewechselt.) s

(Reichsgesetzblatt vom 10 . Juli 1880 , Nr . 85 .)

Artikel  I.

Urkunden , welche von Civil - oder Militärgerichten in streitigen oder nicht streitigen
bürgerlichen Angelegenheiten und in Strafsachen ausgestellt werden , bedürfen , wenn sie mit
dem Amtssiegel versehen sind, keiner Beglaubigung.

Ausfertigungen deutscher kriegsstand - oder spruchgerichtlicher Erkenntnisse müssen durch
das zuständige Militärgericht beglaubigt werden.

Den gerichtlichen Urkunden stehen diejenigen gleich , welche von einer der folgenden
Behörden ausgestellt sind:

Im Deutschen Reiche:
a) vom Disciplinarhofe und den Disciplinarkammern des Deutschen Reiches;
b) vom Bundesamte für das Heimatwesen;
o) vom Patentamts;
ä) vom Oberseeamte und den Seeämtern;
v) von den Seemannsämtern;
k) von den mit der Negulirung gutsherrlicher und bäuerlicher Verhältnisse , dem Verfahren

in Auseinandersetzungen und Zusammenlegungen beauftragten General - und Special¬
commissionen , Ablösungsbehörden und Regierungsabtheilungen mit Inbegriff des
Revisionscollegiums für Landescultursachen in Berlin;

§) von den Universttätsgerichten , Gewerbegerichten und Verwaltungsgerichten;
ll) vom königlich preußischen Disciplinarhofe für nichtrichterliche Beamte und
i) von der Vormundschastsbehörde in Hamburg.

In Oesterreich:
a.) vom Reichsgerichte;
d) vom Verwaltungsgerichtshofe;
e) vom Staatsgerichtshofe;
6) von den, bei den politischen Landesbehörden und bei dem Ministerium des Innern zur

Durchführung der Grundentlastung , der Grundlastenablösung und Regulirung ; dann zur
Aufhebung des Propinations - und des Lehenverhältnisses bestellten Commissionen;

e) von den Gefällsgerichten;
k) von den Gewerbcgerichten;
ß) von den Landtafel - und Grundbuchsämtern , den Depositenämtern , den als Depositen¬

ämter verwendeten Steuerämtern und anderen gerichtlichen Hilfsämtern;
K) von den selbständigen Hypothekenämtern in Dalmatien.

In Ungarn:
u) von den geistlichen Ehegerichten;
d) von den Waisenbehörden (Waisenstühlen ) ;
o) von den Grundbuchsämtern und den als Deposttenämter verwendeten Steuerämtern.

Artikel II.

Die von Notaren , Gerichtsvollziehern und anderen gerichtlichen Hilfsbeamten , ferner die
im Deutschen Reiche von Standesbeamten , sowie von den Hypothekenbewahrern — soweit
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diese nicht zu den im Artikel I genannten Behörden gehören — ausgefertigten Urkunden be¬
dürfen der gerichtlichen Beglaubigung.

Diese ist als erfolgt anzusehen , wenn sie die Unterschrift und das Amtssiegel eines
Gerichtes des Staates trägt , in welchem der Aussteller seinen amtlichen Wohnsitz hat.

Wechselproteste , welche von Notaren , Gerichtsvollziehern oder Gerichtsschreibern aus¬
gestellt und mit deren Amtssiegel versehen sind, bedürfen keiner weiteren Beglaubigung.

Das Gleiche gilt von den mit einem Amtssiegel versehenen Ausfertigungen der in
Ungarn mit der Aufbewahrung von Privaturkunden gesetzlich betrauten Capitel - und Ordens-
Convente.

Artikel  III.

Auszüge aus den Kirchenbüchern , über Taufen , Trauungen oder Todesfälle , welche in
Deutschland unter dem Kirchensieget ertheilt werden , bedürfen der Beglaubigung durch das
für den betreffenden Sprengel zuständige Civilgericht und außerdem einer von diesem Gerichte
darüber auszustellenden Bescheinigung , daß der Aussteller des Auszuges zur Ertheilung des¬
selben befugt sei.

Werden dergleichen Auszüge von einem deutschen Militärgeistlichen ausgestellt , so ist
die Beglaubigung , sowie die Bescheinigung von dem Militärgerichte zu ertheilen.

In Oesterreich und Ungarn bedürfen die Auszüge aus den amtlichen Geburts -, Trau¬
rings - und Sterbematriken , soweit diese nicht durch eine politische Verwaltungsbehörde geführt
werden , der Beglaubigung durch die zur Beaufsichtigung des Matrikenführers berufene
politische Verwaltungsbehörde erster Instanz.

Wenn der Matrikenführer aber einer Militärbehörde untersteht , so ist die Beglaubigung
durch das Vorgesetzte Landesvertheidigungs -Ministerium , beziehungsweise Kriegsministerium
zu ertheilen.

Die den vorstehenden Bestimmungen gemäß beglaubigten Auszüge bedürfen keiner
weiteren Beglaubigung.

Artikel  IV.

Urkunden , welche von einer der obersten Verwaltungsbehörden des Deutschen Reiches
oder eines deutschen Bundesstaates oder den gemeinsamen obersten Verwaltungsbehörden der
Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie , oder der obersten Verwaltungsbehörden Oesterreichs oder
Ungarns oder von einer sonstigen staatlichen oder kirchlichen höheren Verwaltungsbehörde aus¬
gestellt oder beglaubigt sind, bedürfen keiner weiteren Beglaubigung.

Die beiden vertragenden Theile werden sich die hier in Betracht kommenden Behörden,
sowie die sich hierauf beziehenden Aenderungen der Behörden bekannt geben.

Die von einer anderen , als den eben aufgezählten Behörden ausgestellten oder beglau¬
bigten Urkunden bedürfen der Beglaubigung von Seiten derjenigen unter den genannten Be¬
hörden , welcher die ausstellende Behörde untergeordnet ist.

Jedoch behält es in Betreff der Reiselegitimationen bei den bisherigen Vorschriften sein
Bewenden ; auch werden die Erleichterungen nicht berührt , welche durch besondere Verein¬
barungen , namentlich für den Handelsverkehr und für das Zollverfahren gewährt sind.

Endlich ist für Urkunden , welche von den Finanzbehörden , einschließlich der Forstämter,
in den Grenzbezirken ausgestellt werden , keine weitere Beglaubigung erforderlich.

Artikel  V.

Die einer Privatmkunde von einer nach dieser Uebereinkunft zuständigen Behörde bei-
gefügte Beglaubigung bedarf keiner weiteren Beglaubigung.



74

Artikel  VI.

Gegenwärtiger Vertrag soll zehn Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft treten.
Derselbe kann von jedem der beiden hohen vertragenden Theile jederzeit gekündigt werden;
er bleibt jedoch nach erfolgter Kündigung noch drei Monate in Kraft.

Von deni Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Vertrages an , verlieren alle früher
zwischen einzelnen deutschen Bundesstaaten und Oesterreich -Ungarn abgeschlossenen Verein¬
barungen , insoweit solche die Beglaubigung der von öffentlichen Behörden ausgestellten oder
beglaubigten Urkunden znm Gegenstände haben , ihre Giltigkeit.

Im R . G . Bl . vom Jahre 1880 sind weiters enthalten:

unter Nr . 56 das Gesetz vom 25 . Mai 1660 , betreffend die Zugeständnisse
und Begünstigungen für Localbahnen;

unter Nr . 57 die Verordnung des Handelsministeriums vom 29 . Mai 1880 , womit
in theilweiser Abänderung der Verordnung vom 25 . Jänner 1879 (R . G . Bl . Nr . 19)
Erleichterungen hinsichtlich der Verfassung und commissionellen Behand¬
lung der Projecte für Localbahnen und Schleppbahnen eingeführt werden¬

unter Nr . 59 die Verordnung des Handelsministeriums vom 31 . Mai 1880 , betreffend
die Ertheilung der zur Flußschiffahrt auf der Donau vorgeschriebenen Legi¬
timationen an solche österreichische Unterthanen , welche im Auslande an¬
sässig sind;

unter Nr . 78 die Verordnung des Handelsministers vom 1 . Juli 1880 , betreffend die
Abänderung einiger Bestimmungen des  mit Verordnung vom 10 . Juni 1874
(R . G . Bl . Nr . 75 ) eingeführten Betriebs r eg lements für die Eisenbahnen der
im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder,  beziehungsweise der mit den
Verordnungen vom 25 . Juli 1877 ( R . G . Bl . Nr . 69 ), vom 20 . März 1878 ( R . G . Bl.
Nr . 21 ) und vom 1. November 1879 (R . G . Bl . Nr . 127 ) eingeführten neuen Fassung
des Z. 48 desselben nebst Anhang;

unter Nr . 79 die Verordnung des Handelsministers vom 1. Juli 1880 , betreffend die
Regelung des Transportes explodirbarer Artikel auf Eisenbahnen.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 2 . Mai 1880 , Z . 15 .244,

betreffend die Zutaffung des Sprengmittels ^ Kyhten - Futgurit " zum allgemeinen Verkehre.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 12 . April 1880,
Z . 4645 , im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium über Ansuchen der nord¬
ungarischen Hypothekar - und Industrie -Bank in Eperies und auf Grund der durch das tech¬
nische und administrative Militär -Comit « vorgenommenen Prüfung und Begutachtung das in
Ungarn zugelassene Sprengmittel „ Kohlen -Fulgurit ", welches in seiner Zusammensetzung und
Darstellung dem Staatsmonopole nicht unterliegt , und welches auch weder als verbotene
Munition , noch als Munition überhaupt nach dem Wasfenpatente vom 24 . October 1852 zu
betrachten ist, im Sinne der Sprengmittel - Verordnung vom 2 . Juli 1877 , R . G . Bl . Nr . 68,
innerhalb der im österreichischen Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder zum allge¬
meinen Verkehr , einschließlich des Eisenbahntransportes gegen Beobachtung der bestehenden oder
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noch zu gewärtigenden Sicherheitsvorschriften und unter nachstehenden besonderen Bedingungen
zuzulassen gefunden:

1 . Haben auf dieses Sprengmittel ausschließlich , aber auch vollinhaltlich die sicherheit-
lichen Bestimmungen der obcitirten Sprengmittel -Verordnung Anwendung zu finden , wobei
insbesondere darauf aufmerksam gemacht wird , daß in Gemäßheit der HZ . 70 und 72 der

Sprengmittel -Verordnung die Patronen in den Holzkisten entweder auf Unterlagen von Kiesel-
guhr oder Sägespänen zu betten , oder aber in derlei Kisten partienweise in Pappcartons

unterzubringen seien , und daß an der Außenseite eines jeden Verpackungsgefäßes und zwar
in der Nähe des Verschlusses auch eine kurze Belehrung über das Oeffnen und Schließen
der Gefäße in augenfälliger Weise anzubringen sein werde.

2 . Die Zulassung hat nur auf ein Präparat von der Zusammensetzung und Beschaffen¬

heit des geprüften Musters Geltung , und es ist insbesondere von jeder anderen Dotirung des
Kohlen - Fulgurits im Sinne der ZZ . 4 , 5 und 6 der Sprengmittel -Verordnung abzusehen.

3 . In Betreff des Eisenbahntransportes dieses Sprengmittels werden die im Z. 71 der
Sprengmittel -Verordnung vorgeschriebenen Erfordernisse , nämlich:

a) die genaue Bezeichnung des Präparates , die Firma des Erzeugers und das Datum
der Erzeugung,

l>) der Abdruck der ministeriellen Transportbewilligung , und

e) die Plomben -Abdrücke , und zwar in je 50 Exemplaren unmittelbar , an das k. k. Han¬

delsministerium zur Beteiligung der Eisenbahn -Verwaltungen vorzulegen sein , wobei

bemerkt wird , daß sämmtliche Aufschriften der Berpackungsgesäße des Sprengmittels,

sofern dieses in den österreichischen Verkehr übergehen soll , außer in der ungarischen auch
in deutscher Sprache auszufertigen sein werden.

Hievon wird der Magistrat hiermit in Kenntniß gesetzt.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthaltern vom 4 . Mai 1880 , Z . 14 .745,
M . Z . 140 .460,

in Betreff der Bestreitung der für diesseitige Staatsangehörige in ungarischen öffentlichen
Krankenanstalten und für ungarische Staatsangehörige in österreichischen öffentlichen

Krankenanstalten aufgelaufenen Verpslegskosten.

Das h . k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 15 . April 1880 , Z . 5473,

der königl . ungarischen Regierung die Motive mitgetheilt , aus welchen oie Landesausschüsse

der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder ein Eingehen aus die vorschußweise

Bestreitung der für diesseitige Staatsangehörige in ungarischen öffentlichen Krankenanstalten
aufgelaufenen Verpslegskosten aus den Landesfonden vor erwiesener Heimatszuständigkeit der

Verpflegten für unthunlich erachten und die Gründe dargelegt , welche für die Beibehaltung
des gegenwärtigen Vorganges geltend gemacht würden.

Gleichzeitig hat das h . Ministerium des Innern die königl . ungarische Regierung um

ihre Einwirkung ersucht , damit jene Uebelstände beseitigt werden , welche als die Hauptursachen

der beklagten Verzögerungen im bisherigen Verfahren sich fühlbar gemacht haben , um einen
befriedigenden Zustand in dieser Angelegenheit herbeizuführen.

In Erwiderung auf diese Mittheilung hat das königl . ungarische Ministerium des

Innern unterm 31 . März l . I ., Z . 12 .012 , eröffnet , daß nachdem die Verhandlungen zwischen
Oesterreich und Ungarn bezüglich Refundirung von Verpslegskosten an die diesseitigen Landes-
fonde nur auf Grund der vollsten Gegenseitigkeit erledigt werden können , es sämmtliche unter-



76

stehende Jurisdictionen und Behörden beauftragt habe , die für ungarische Staatsangehörige
in österreichischen öffentlichen Krankenanstalten aufgelaufenen Verpflegskosten in Hinkunft nicht

mehr vorschußweise , sondern erst nach erwiesener Heimathszuständigkeit an die betreffenden

diesseitigen Landesfonde zu vergüten.
Anbelangend die Beschwerden , welche von mehreren Landesausschüssen wegen Saum¬

seligkeit bei Rückvergütung von Verpflegskosten an österreichische Krankenanstalten gegen

ungarische Jurisdictionen erhoben worden sind , hat das königl . ungarische Ministerium des
Innern bemerkt , daß bei dem Umstande , als die Beschwerden nur im Allgemeinen ohne Nam¬

haftmachung der saumseligen Jurisdictionen betont werden , die betreffenden Landesausschüsse

aufzufordern wären , concrete Fälle unter Bezeichnung der Behörden , denen eure Saumseligkeit
zur Last gelegt werden kann , dem königl . ungarischen Ministerium des Innern direct bekannt

zu geben , und daß es in solchen Fällen nicht ermangeln werde , die geeigneten Verfügungen
zu treffen.

Hievon wird der Magistrat zur küustigeu Darnachachtung und weiteren Verfügung

eventuell Verständigung der betreffenden Krankenanstalten in die Kenntniß gesetzt.

Auszug aus dem Erlasse der k. k. u . ö. Statthalterei vom 17 . Mai 1880,
Z . 16 .860 , M . Z . 145 .129/XI1,

wegen strenger ärztlicher Untersuchung der in die Spitnlspstege Auszunehmettden.

.Der Wiener Magistrat wird sohin aufgefordert , „ die geeigneten Ver¬

fügungen zu treffen , damit die öffentlichen Krankenanstalten von Vaganten,  ob dieselben
nun der hierseitigen oder der anderen Reichshälfte angehören , nicht mißbraucht werden.

Von vorkommenden derartigen , ungarische Angehörige betreffenden Fällen ist behufs

Berichterstattung an das königl . ungarische Ministerium des Innern allsogleich anher die An¬

zeige zu erstatten " .

Note der k. k. Finanz -Bezirksdirection in Wien vom 26 . Mai 1880,
Z . 23 820/VI,

in Betreff des Vorganges bei ungenügend gestempelten Gesuchen.

In Erledigung der geschätzten Note vom 4 . April 1880 , Z . 78 .249 , beehrt man sich
behufs Vermeidung von Collisionen zu ersuchen , im Falle als über Eingaben , welche unge¬

nügend gestempelt waren , dortamts Befunde ausgenommen unv anher zur Amtshandlung über¬
mittelt worden sind , die nachträgliche Abforderung der fehlenden Stempel nicht mehr zu ver¬
anlassen , oder aber die nachträgliche Entrichtung der vollen Stempelgebühr anher bekanntgeben

zu wollen.
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Zuschrift des k. k. n . ö. Statthalterei -Präsidiums vom 28 . Mai 1880,
Z . 2908/ ? i'. , M . Z . 186 .473,

in Betreff der Einziehung der k. und k. Consularämter in Bosnien und der Herzegowina.

Im Nachhange zu meinen Mittheilungen vom 20 . März l . I . Z . 1526/kr . *) und
4 . Mai l. I ., Z . 2867/ ? r . **) , beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren die Abschrift eines von
dem k. und k. Generalconsulate für Bosnien zu Sarajewo anher gelangten Circulares zur
Kenntnißnahme mit dem Bemerken zu übermitteln , daß bei dem Umstande als die in Bosnien-
Herzegowina fungirenden kaiserlichen Gerichts - und politischen Behörden sämmtliche Agenden
der aufgelösten Consularämter übernommen haben , jeder weitere allfällige Amtsverkehr mit
diesen Consularämtern zu entfallen hat , daher auf die kaiserlichen Landesbehörden zu über¬
tragen sein wird.

Circulare
des k. und k. General -Consulates für Bosnien zu Sarajewo , vom 16 . April 1880.

Zufolge Auflösung der k. und k. Consularämter in Bosnien und der Herzegowina und
gänzlichen Ueberganges des denselben bis annoch im Occupationsgebiete zustehenden Wir¬
kungskreises an die gegenwärtigen Landesbehörden , wird am 1. Mai d. I . das Exhibiten-
Protokoll bei dem k. und k. General -Consulate zu Sarajewo , dem k. und k. Consulate zu
Mostar und den k. und k. Vice -Consulaten zu Bröka , Banjaluka und Livno geschlossen werden.

Von dem genannten Zeitpunkte an übergehen sämmtliche bis dahin bei den obbezeichneten
Consularämtern anhängigen Geschäfte , bestehenden Registraturen , Register und Inventarien
und zwar:

I . Bei dem k. und k. General - Consulate zu Sarajewo:
a) Das gesammte Archiv bis incl . des Jahres 1878 , sowie jener Theil der Registratur

pro 1879 und 1880 , welcher administrative oder politische Angelegenheiten , mit Ausnahme
von Steuerrequisitionen betrifft , nebst sämmtlichen Exhibiten -Protokollen , Jndices und sonstigen
Registern bis zum 1. Mai 1880 an die politische (I .) Abtheilung der Landesregierung in
Bosnien und der Herzegowina zu Sarajewo.

b) Sämmtliche in den Jahren 1879 und 1880 aufgenommenen , oder daselbst anhängig
gewesenen Angelegenheiten der Strafrechtspflege , Verlassenschaften und andere Acte der frei¬
willigen Gerichtsbarkeit , Concurse und Civilrechtsstreitigkeiten unter 500 fl. mit Ausnahme
der Wechselstreitigkeiten mit den hierauf bezüglichen Registraturen und Depositen au das Kreis-
gericht zu Sarajewo.

o) Acten und Depositen betreffs solcher in den Jahren 1879 und 1880 daselbst
anhängig gewesenen Civilrechtsstreitsachen im Streitobjectswerthe über 500 fl. und Wechsel¬
streitigkeiten , hinsichtlich deren das General -Consulat im Sinne der ZZ. 3 und 4 der h.
Ministerial -Verordnung vom 31 . März 1855 , R . G . Bl . Nr . 58 , als Civil - beziehungsweise
Wechselgericht I . Instanz fungirte : au das Obergericht für Bosnien und die Herzegowina zu
Sarajewo behufs Zuweisung an die künftighin in diesen Rechtsbelangen competenten Gerichts¬
instanzen des Landes.

ä) Sämmtliche Acten über in den Jahren 1879 und 1880 daselbst anhängig gemachte
Requisitionen k. k. österreichischer und königl . ungarischer Gerichtsbehörden an die Justiz¬
abtheilung (II .) der Landesregierung in Bosnien und der Herzegowina zu Sarajewo.

*) Verordn.-Blatt Nr . 2, Seite 38.
**) Verordn.. Blatt Nr . 3, Seite 55.
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e) Acten und Gelder , betreffend in den Jahren 1879 und 1880 anhängig gewesene

Requisitionen inländischer Steuerbehörden an die Finanzabtheiluug (III .) der Landesregierung
in Sarajewo.

II.  Bei dem k. und k. Consulate zu Mostar:
a ) Sämmtliche justiziellen Agenven , Registraturen und Depositen aus den Jahren 1879

und 1880 an das Kreisgericht zu Mostar.

d ) Alle übrigen Geschäfte , Acten und Depositen nebst dem Archive bis incl . des Jahres
1878 und den Exhibiten -Protokollen und Registern bis 1 . Mai 1880 an die Kreisbehörde

zu Mostar.
III.  Bei dem k. und k. Vice - Consulate zu Banjaluka.
a) Sämmtliche justiziellen Agenden , Registraturen und Depositen aus den Jahren 1879

und 1880 an das Kreisgericht zu Banjaluka.

d ) Alle übrigen Geschäfte , Acten und Depositen nebst dem Archive bis incl . des Jahres
1878 und den Exhibiten -Protokollen und Registern bis 1 . Mai 1880 an die Kreisbehörde

zu Banjaluka.
IV.  Bei dem k. uud k. Vice - Consulate zu BrLka.
Sämmtliche Agenden , Registraturen , Register und Depositen an die gemischte Bezirks¬

behörde zu Bröka.
V . Bei dem k. und k. Vice - Consulate zu Livno.

Sämmtliche Agenden , Registraturen , Register und Depositen an die gemischte Bezirks¬
behörde in Livno.

Die k. k. österreichischen und die königl . ungarischen Gerichte , sowie sämmtliche politisch-

administrativen und Finanzbehörden des Inlandes , wie auch die k. k. Militärbehörden und

die im Occupationsgebiete fungirenden kaiserl . Behörden werden ersucht , ihre Zuschriften jeder
Art in Zukunft nicht mehr an die genannten Consularämter , sondern nach Maßgabe des

Gegenstandes derselben , sei es an die im Occupationsgebiete bestehenden Kreisgerichte zu
Sarajewo , Mostar , Travnik , Banjaluka , Tuzla und Bihae , sei es beziehungsweise an die k. k.

Landesregierung in Bosnien und der Herzegowina zu Sarajewo und die derselben unterstehenden

im einzelnen Falle zuständigen politischen Behörden mit jeweiliger Berücksichtigung der , die
im Lande bestehenden Competenzen und Jnstanzenzüge regelnden Gesetze und Verordnungen

richten zu wollen.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 13 . Juni 1880 , Z . 21 .149,
M . Z . 157 .763,

an die Herren k. k. B ezirkshaup tmänner in Niederösterreich,

in Betreff des Vorganges bei Crtheilnng van Waffenpnffeu.

Es ist von Seite Jagdberechtigter beschwerdsam vorgebracht worden , daß in einigen

Gegenden des Landes unverhältnißmäßig viele und darunter nicht immer ganz unbedenkliche
Personen mit Jagdgewehren versehen sind , wodurch nicht blos die Jagdgerechtsame , sondern

nicht selten auch die öffentliche Sicherheit gefährdet erscheinen.
In Hinblick auf die uachtheiligen Folgen , welche daraus erwachsen , wenn bedenkliche

Individuen mit Waffen versehen sind , erinnere ich Euere Hochwohlgeboren , bei Ertheilung von

Waffenpässen strenge nach der Bestimmung des Z . 17 des Waffenpatentes vorzugehen , und
nur an vollkommen unbedenkliche Personen Waffenpässe auszufertigen . Erforderlichenfalls wird

von den Bestimmungen der ZK . 41 und 42 des Waffenpatentes Gebrauch zu machen , be¬

ziehungsweise werden die geeigneten Anträge anher zu stellen sein.
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Zuschrift des u. ö. Landes-Ausschusses vom 27 . Juni 1880 , Z . 7058,
in Betreff der Competenz des Landesnusschuffes zur Entscheidung eines Rekurses xto.

Entrichtung von Zins - und Schullrreuzern.

Die unterm 1 . April l . I . eingebrachte Berufung der Firma S . G . und Söhne gegen
den Plenarbeschluß des Gemeinderathes der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien,

Zto . 17 . October 1879 , Z . 4939 , womit der Zahlungsauftrag des Wiener Magistrates,
äto . 10 . Juli 1878 , Z . 60 .647 , ptc >. Entrichtung von Zins - und Schulkreuzern von dem in

dem Hause 1332 in der innern Stadt während der Zeit vom 1 . Mai 1874 bis 27 . Juni

1877 innegehabten Localitäten im Recurswege bestätigt wurde , wird wegen Jncompetenz des

Landesausschusses mit dem Beifügen zurückgewiesen , daß diese Zurückweisung für den Fall,

als die Berufung auch gegen den Bescheid der I . Section des Gemeinderathes der Stadt

Wien , äto . 10 . März 1880 , Z . 804 , gerichtet war , womit der bei dem Wiener Magistrate
unterm 13 . Jänner 1880 überreichte Recurs Mangels einer competenten Instanz höheren Orts

nicht vorgelegt , sondern zurückgestellt wurde , auch auf die Berufung gegen den letzterwähnten

Bescheid sich erstreckt . Zur Begründung wird Nachstehendes bemerkt : Dem Gemeindestatute für
Wien vom 20 . März 1850 , L. G . Bl . Nr . 21 , sind die Vorbedingungen , die Fristen , das

Recht und vor Allem die Instanzen für eine Berufung gegen eine im sogenannten „ natür¬

lichen " Wirkungskreise erlassene Entscheidung der Verwaltungsbehörden Wiens mit Ausnahme
der nicht in Frage kommenden Bestimmung des K. 86 des Statutes unbekannt . Die in dem

bezeichnten Wirkungskreise gefällten Entscheidungen des Wiener Gemeinderathes sind sonach
dermalen einem weiteren Jnstanzenzuge nicht unterworfen und können lediglich durch das im

erwähnten Sectionsbeschlusse , ckto. 10 . März 1880 , Z . 804 , angeführte Rechtsmittel der Be¬

schwerde an den k. k. Verwaltungsgerichtshof angefochten werden . Hiedurch wollte das Ge¬
meindestatut Rathsbeschlüsse durchaus nicht außer jede Controle stellen , da nach § . 107

desselben dem Statthalter bei Verletzung der Gesetze ohne Beschränkung auf den übertragenen

Wirkungskreis das Sistirungsrecht zusteht . Die Bescheide des k. k. Verwaltungsgerichtshofes,
äto . 8 . und 22 . März 1880 , Z . 416 und 555/V . G . H . , womit die gegen den Raths¬

beschluß vom 17 . October 1879 nach Weisung des mehrerwähnten Sectionsbeschlusses erhobene
Beschwerde der berufenden Firma nach den Hß . 5 und 21 des Gesetzes vom 22 . October
1875 , R . G . Bl . Nr . 36 , ohne weiteres Verfahren zurückgewiesen und der gefertigte Landes¬

ausschuß nach Art . XXIII und XXIV des Gesetzes vom 5 . März 1862 N . G . Bl . Nr . 18,
als Berufungsinstanz bezeichnet wurde , können vom Landesausschusse dermalen nicht als
Directiven angesehen werden , weil diese Bescheide formelle Erkenntnisse nickt enthalten , ohne

Anhörung des Landesausschusses und öffentliche Verhandlung ausgefertigt wurden . Der
Landesausschuß sieht in den citirten Artikeln des Gesetzes über die grundsätzlichen Bestim¬

mungen zur Regelung des Gemeindewesens keine Abänderung des Wiener Geineindestatuts.

Abgesehen vom Titel und Eingänge des Gesetzes vom 5 . März 1862 , N . G . Bl . Nr . 18,
erhellt insbesondere aus dem Art . XXII und XXVI , daß die grundsätzlichen Bestimmungen

des Gesetzes in die von der Landesgesetzgebung erst zu erlassenden Gemeindegesetze aufzu¬
nehmen wären.

Keinesfalls kann aber diesem Gesetze eine Rückwirkung auf die bereits erlassenen Ge¬

meindestatute eingeräumt werden . Sogar unter Voraussetzung dieser rückwirkenden Kraft wäre

die Anwendung der erstbezeichneten Artikel des Gesetzes nicht möglich . Art . XXIV weist der

Landesvertretung die Entscheidung über Berufungen gegen Beschlüsse der mit eigenen Statuten

versehenen Städte zu , normirt aber weder eine Berufungsfrist , noch löst er die Frage , ob den
landesbehördlichen Entscheidungen meritorische oder nur kassatorische Wirkung zukomme . Aus

dem Mangel einer Berufungsfrist ergibt sich, daß Rathsbeschlüsse von Städten , deren Statuten,
7
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Vom 21 . Mai 1880 , Z . 2794.

Alle jene Agenden , welche den Bezirksausschüssen des II . bis inclusive X . Bezirkes

zur Begutachtung übergeben werden , sind bezüglich der den I . Bezirk betreffenden

Agenden dem Gemeinderathsausschusse  für den I . Bezirk zur Begutachtung zu¬
zuweisen.

Vom 25 . Mai 1880 , Z . 1987.

Nach dem Magistratsantrage haben alle Wiener Bürger , Bürgersfrauen und Bürgers-
witwen im Wiener Versorgungshause  insolange zu verbleiben und sollen in kein aus¬

wärtiges Versorgungshaus transportirt werden , als sich diese Pfründner der Hausordnung

entsprechend aufführen und nicht auf eigenes Ersuchen in ein anderes Versorgungshaus über¬
setzt werden wollen.

Vom 20 . Mai 1880 , Z . 2382.

Das Ansuchen des Ortsschulrathes des I . Bezirkes , dahin gehend , daß in Hinkunft die
für die städtischen Volks - und Bürgerschulen dieses Bezirkes bestimmten Pauschalien  nicht
mehr an den Ortsschulrath erfolgt , sondern über Anweisung des letzteren den Schulleitern

von der städtischen Hauptcasse ausbezahlt werden sollen , wird nach dem Magistratsantrage
gegen dem genehmigt , daß in den Modalitäten der Anweisung und der Verrechnung der

Pauschalien eine Aenderung nicht eintritt , demnach diese Pauschalien nach vorausgegangener
buchhalterischer Adjustirung dem Ortsschulrathe des I . Bezirkes auch künftighin bei der städtischen

Hauptcasse angewiesen und von derselben in Ausgabe gestellt , sohin jedoch wieder durch die
städtische Hauptcasse bei den ephemeren Depositen in Empfang genommen und in Evidenz ge¬

halten werden , und daß die Erfolglassung der Theilbeträge der Pauschalien an die einzelnen

Schulleiter gegen von denselben beigebrachte Empfangsbestätigung , welche in Bezug auf die

Höhe des zu erfolgenden Betrages und der Person , an die der Betrag zu erfolgen ist , mit
der Passirung des Obmannes des Ortsschulrathes , in dessen Bureau die bezüglichen Rechnungs¬

belege übernommen und für die Iahresrechnung gesammelt werden , versehen sein muß , stattfindet.

Vom 28 . Mai 1880 , Z . 1941.

Die Vorspanngebühr  pro 1880 wird mit 10 kr. für jedes vorspannpflichtige Pferd
in Wien berechnet.

Vom 1 . Juni 1880 , Z . 6804.

In den städtischen Versorgungshäusern hat die effective sogenannte Naturalaus-

speisung  der Pfründner in eigener Regie  zu geschehen.

Außerdem erhält jeder arbeitsunfähige oder der arbeitsfähige Pfründner , welcher über

Anordnung der Verwaltung sich den Arbeiten unterzieht , welche er nach dem Ausspruche des
Arztes leisten kann,  per Tag einen Baarbetrag von 5 kr.

7 *
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Vom 7 . Juni 1880 , Z . 3127 (VII . Section ) .
Anläßlich eines speciellen Falles wird der Magistrat beauftragt , in Hinkunft bei bevor¬

stehenden Entlassungen von städtischen Beamten und Dienern , welche mit einem Gehalts¬
vorschüsse im Rückstände  sind , rechtzeitig  über solche Rückstände Anzeige zu erstatten.

Vom 8 . Juni 1880 , Z . 560.
Der Tramway -Gesellschaft wird gestattet , mit einspännigen  Wagen zu fahren.
Diese Wagen haben vorne und rückwärts auf der Plattform drei Sitze zu erhalten,

und es sind die Seitenfenster zum Oeffnen herzurichten.

Vom 8 . Juni 1880 , Z . 2164.

Nach dem Anträge des Magistrates , der V. und der VII . Section wird die Bestellung
einer aus wärtigen Kr an ken Wärterin  für die städtische Versorgungsanstalt in St . Andrä
gegen eine Entlohnung von 24 fl. per Monat genehmigt.

Vom 8 . Juni 1880 , Z . 804.

Der Gemeinderath genehmigt die Drucklegung des n achbezeichneten Form ulares für
Armuths- (Mittellosigkeits -) Zeugnisse zum Zwecke der Befreiung vom Schul¬
gelde an Commun al - M ittelschulen.

Das Zeugniß hat folgende Rubriken zu enthalten:
1. Name , Stand und Wohnort der Eltern des Schülers.
2 . Anzahl der Geschwister des Schülers mit Angabe ihres Alters , sowie des Umstandes,

ob welche und wie viele von ihnen versorgt sind.
3 . Jährliche Einnahme (Gehalt ), Betrag der Einkommensteuer der Eltern des Studirenden.
4 . Gewerbe (Handwerk , Industriezweig , Handel ) , Betrag der Erwerbesteuer der Eltern

des Studirenden.
5 . Haus - und Grundbesitz mit Angabe des dafür zu zahlenden Steuerbetrages der Eltern

des Studirenden.

6 . Die übrigen Umstände , welche zu Gunsten des Bittstellers sprechen.
Diese Rubriken sind untereinander  auf einem halben Bogen anzuordnen.
Außerdem hat das Zeugniß folgende „ Anmerkung " zu enthalten:
„Dieses Zeugniß ist vom Hauseigenthümer , vom Bezirksvorstände und vom Obmanne

des Armenrathes zu bestätigen ."

Vom 8 . Juni 1880 , Z . 2085.

In Betreff der Aufnahme von Kindern anderer Schulsprengel in den
Wiener Communal sch ulen,  beschließt der Gemeinderath:

Bis auf Weiteres findet sich der Gemeinderath nicht veranlaßt auszusprechen , daß Kinder,
deren Eltern , resp . Pflcgeeltern , oder deren Angehörige nicht im Wiener Gemeindegebiete
wohnen , von der Aufnahme an den Wiener Commnnalschulen principiell auszuschließen sind.
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Um aber eine Ueberfüllung der Schulen hintanzuhalten und die nicht unbedingt noth-
wendige Errichtung von Parallelklassen zu vermeiden , sind die Leiter der Communal -Volks-
und Bürgerschulen anzuweisen , die aus den Vororten zum Eintritte gemeldeten Kinder den
betreffenden Ortsschulräthen separat namhaft zu machen , und weiters die Ortsschulräthe zu
ersuchen, bei der Ein - und Ausschulung auf die verfügbaren Räumlichkeiten und deren Fafsungs-
raum Rücksicht zu nehmen und zunächst von den auf solche Art namhaft gemachten Schülern
(Schülerinnen ) nur solche zuzulassen , deren Eltern oder Angehörige , welche nicht in Wien
domiciliren , hierorts die Gemeindeangehörigkeit besitzen.

Vom 9 . Juni 1880 , Z . 1668.
Nach dem Magistrats - und Sectionsantrage wird den 12 Aufsehern derAquäduct-

st recke der Hochquellenleitung  zu ihrer bisherigen Montur  noch je ein Tuchrock und
eine Tuchhose , beide mit einjähriger Tragdauer , ferner ein jährliches Stiefelpauschale von je
12 fl. bewilligt und die Tragdauer der Mäntel auf 3 Jahre herabgesetzt . Für die Mäntel
ist im Falle keiner wesentlichen Preisdifferenz Loden zu verwenden.

Vom 9 . Juni 1880 , Z . 2955.
Nach dem Maqistratsantrage wird die Revision der Kupfergeschirre,  welche

bisher instructionsgemäß im I . Bezirke eine Obliegenheit der Stadtphysiker bildete und in
den Vorstädten den k. k. Polizei -Bezirksärzten zugewiesen war , in Hinkunft dem Markt-
Commissariate  allein übertragen.

Vom 11 . Juni 1880 , Z . 1101.
Nach dem Sectionsantrage wird beschlossen:
1 . Die Verordnung des Tragens des Maulkorbes für Bulldoggs und Ziehhunde ist zu

erneuern.

2 . Jenen Hunden , welche einmal wegen Bissigkeit angezeigt wurden , ist unbedingt der
Maulkorb anzulegen.

3 . Das Verbot , Hunde in 's Gasthaus oder Kaffeehaus mitzunehmen , ist neuerdings
bekannt zu geben, sowie überhaupt von den betreffenden Organen darauf gesehen werden soll,
daß die diesbezüglichen Verordnungen strenge eingehalten werden.

Vom 14 . Juni 1880 , Z . 2844 (VII . Section ) .
Anläßlich der Ausbezahlung der den Amtsärzten  hinsichtlich der Impfungen  er¬

wachsenen Auslagen wird der Magistrat beauftragt, ' künftighin von den Contolegern genauere
Ausweise und Belege ihrer Forderung zu verlangen.
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Vom 18 . Juni 1880 , Z . 2689.

In Angelegenheit der Versorgungshäuser - Neformirung  beschließt der Ge¬
meinderath :

Nachstehende Dienste und Arbeiten  sind von allen als arbeitsfähig erkannten
Pfründnern ohne Entgelt  zu leisten:

1. Gehilfen und Gehilfinnen auf den Gesundenzimmern.
2 . Vorbeter in der Kirche.
3 . Wäscheschreiber.
4 . Alle Kehrarbeiten in den Zimmern , Gängen , Höfen und Gärten der Anstalt.
5 . Gewöhnliche Reinigung im Hause.
6 . Einsäumen von Sack -, Hals -, Vor - und Handtüchern.
7 . Anfertigung von Compressen und Durchzügen.
8 . Charpiezupfen.
9 . Ausbessern der Kleidung.

10 . Ausbessern der Bett - und Leibwäsche.
11 . Reparatur von Schuhen.
12 . Ausbessern und Anstricken von Strümpfen.
13 . Kleine Dienstgänge im Hause wie in die nächste Nähe der Anstalt.
14 . Uhrenaufziehen in den Zimmern der Anstalt , wo keine Bestallung besteht.
15 . Verwendung bei Desinfection der Aborte.
16 . Der Badheizer und Herrichter bei Männern oder die Badheizerin und Herrichterin

bei Weibern hat die Arbeit unentgeltlich zu leisten.
17 . Die Aufsicht beim Ausbrennen der Kleidungen.
18 . Die Dienstleistung bei Pensionären.
Bezüglich der Dienst - und Arbeitsleistungen , die nach dem Magistratsantrage entlohnt

werden sollen und wobei der Grundsatz gilt , daß nur wirklich geleistete Dienste und Arbeiten
zu bezahlen und diese mit genauer Verzeichnung der namentlich ausgeführten Pfründen mit
Angabe nach Tagen , eventuell Stücken zu verrechnen sind , wurde Nachstehendes beschlossen:

^ .) Dienstzulagen . Es erhalten:
1 . Die Kanzleischreiber in allen Anstalten per Tag . 30 kr.
2 . Zimmervorsteher und Zimmervorsteherinnen auf den Gesundenzimmern per Tag 6 kr.
3 . Zimmervorsteher und Zimmervorsteherinnen ans den Siechen - und Maroden-

zimmern per Tag . 9 kr.
4 . Zimmervorsteher und Zimmervorsteherinnen auf den Zimmern der Kranken

und Epileptischen , wo keine auswärtigen Wärter sind, per Tag . . . 12 kr.
5 . Ein Zimmervorsteher und eine Zimmervorsteheriu auf den Corrections-

zimmern in Mauerbach per Tag . 15 kr.
6 . Gehilfen und Gehilfinnen auf den Siechen - und Marodezimmern per Tag 7 kr.
7 . Gehilfen und Gehilfinnen auf den Zimmern der Kranken und Epileptischen

per Tag . 7 kr.
8 . Ein Gehilfe und eine Gehilfin auf den Correctionszimmern in Mauerbach per Tag

10 kr.

9 . Wächter oder Nachtwächter per 12 Stunden . 10 kr.
10 . Thorsteher oder Thorhüter per Tag . 10 kr.
11 . Kanzleidiener für Wien per Tag . 12 kr.
12 . Kanzleidiener in allen anderen Anstalten per Tag . 6 kr.
13 . Kirchendiener , der zugleich das Aufziehen der Thurmuhr zu besorgen hat , in Wien

per Tag . 5 kr.
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14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.

Kirchendiener , der das Thurmuhraufziehen zu besorgen hat , in den auswär¬
tigen Anstalten per Tag.
Ministrant an Tagen , wo Gottesdienst gehalten wird
Gartenarbeiten in allen Anstalten per Tag.

Hausapothekendiener in der Versorgungsanstalt zu Mauerbach per Tag
Medizinträger in den anderen Anstalten per Tag.
Holz - , Kohlenträger und Zimmerheizer in einer Person im Parterre .
1 . und 2 . Stock.
3 . Stock (Wien ) . . . ^ .
per Tag.

Gaslaternenputzer und Gaslaternenanzünder in einer Person per Tag
Laternenputzer , Füller und Anzünder in einer Person per Tag . . .
Haustischler für alle Anstalten per Tag.
Wäscher per Tag.
Wäscherin per Tag.

Für Holzhacken oder schneiden (einmal schneiden ode< hacken).per vier Raummeter
Medizinträger in der Versorgungsanstalt zu St . Andrä erhält
Hausmaurer per Tag.
Anstreicher per Tag.

Tragen der Kranken in 's Bad oder Garten . In jedem einzelnen Falle
Für das Hinwegtragen einer Leiche jedem Träger in jedem vorkommenden Falle
Für das Wasche » einer Gratisleiche per Leiche.
Für die 4 Leichenträger bei einer Beerdigung in jedem vorkommenden Falle
per Person.

Leichenwächter und Diener bei Obductionen in Wien (zusammen ) per Tag
aber nur für jeden Tag der sactischen Verwendung.
Leichenwächter in den auswärtigen Versorgungshäusern für jeden Tag

der Verwendung.

Dienstleistungen bei Obductionen in den auswärtigen Anstalten für jeden
vorkommenden Fall.

5 kr.
3 kr.

10 kr.
7 kr.
5 kr.

12 kr.
15 kr.
20 kr.

5 kr.
5 kr.
9 kr.

10 kr.
15 kr.
24 kr.

7 kr.
6 kr.
6 kr.
6 kr.
5 kr.

10 kr.

10 kr.
10 kr.

10 kr.

10 kr.

Vom 22 . Juni 1880 , Z . 3031.

Anläßlich der Benennung  einer durch die Verbauung einer Baugruppe entstandenen
Gasse  beschließt der Gemeinderath , es sei in Zukunft bei derlei Referaten das Gutachten
der Bezirksausschüsse einzuholen.
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III.

Magistrats - Verordnungen und Verfügungen.

Decret der Maglstrats -Directwli vom 30 . Juni 1880, M . D . Z . 258,
in Betreff der Vergebung der Affignations -Zahlen an erwerbssteuerpflichtige Personen.

Nach der bisherigen Erfahrung kommt es nicht selten vor , daß ein und derselbe Con-
tribuent für ein erwerbsteuerpflichtiges Unternehmen zwei Afsignationszahlen erhält , oder daß

ein und dieselbe Assignationszahl an zwei verschiedene Contribuenten vergeben wird , welche

Unregelmäßigkeit vielfache Berichtigungen der Steuerbücher , Steuerscheine und Katasterblätter
der k. k. Steuer -Administrationen , sowie unleugbare Schwierigkeiten bei der Actenregistrirung

zur Folge hat.
Um diesem Uebelstande zu begegnen , wird nachstehende Verfügung getroffen:

1 . Die Berechtigung , Afsignationszahlen an erwerbssteuerpflichtige Personen zu vergeben,

steht nur dem Steuerkataster zu , und es ist die bisherige Gepflogenheit , die Conten der ver¬
storbenen Contribuenten an ihre Witwen zu vergeben , nur auf jene Fälle zu beschränken , wo
es sich um verkäufliche cessionarische oder Kammerhandel -Gewerbe handelt.

2 . In allen anderen Fällen ist für die erwerbssteuerpflichtige Partei eine Cassa-

anweisung auszufertigen , der Tag der Ausfertigung auf dem die Erwerbssteuerbemessung be¬
treffenden Referatsbogen ersichtlich zu machen , die Partei mit dieser Cassaanweisung an den
Steuerkataster zu weisen und die Beibringung der Amtsquittung am erwähnten Referats¬

bogen vorzumerken ; im Falle der unterbliebenen Nachweisung ist der fragliche Referatsbogen
an den Steuerkataster behufs Einsetzung der zugewiesenen Assignationszahl zu leiten.

3 . Das Steueramt wird angewiesen , nur definitiv abgeschriebene , vollständig saldirte

und mit keiner Bernfungs -Assignationszahl im Zusammenhang stehende Conten zur Weiter¬

vergebung und Acten - Scartirung anzuzeigen , und bei Vorschreibung von Anträgen auf den
Steuerconten immer den Grund dieser Anträge , nämlich bei Löschungen die Zurücklegung,

Verpachtung , Entziehung des Gewerbes , das Ableben oder den unbekannten Aufenthalt des
Contribuenten , bei Erwerbsteuer - Herabsetzungen den Minderbetrieb oder Nichtbetrieb genau

und kurz vorzuschreiben.

Revigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Druck von Earl Gerold 's sohu in Wien.



Verordnungsblatt.

Herausgegeben vom

Magistrate der Reich Haupt- und Residenzstadt Wien.

Zahrg . 1880 . (Ansgegeben und versendet am 4. Batober 1880.) ,;Ar . 5.

I.

Reichs - und Landesgesehe und Verordnungen.

Verordnung des Ministeriums für Landesvertheidigung und des Finanz¬
ministeriums vom 9 . Juli 1880,

betreffend die Bestreitung der Commisstonskosten aus Antast von Amtshandtungen ans
Grund des Cinguartierungsgesetzes vom 11 . Juni 1879 (R . G . Bl . 93 ) .

(Reichsgesetzblatt vom 30 . Juli 1880 , Nr . 96 .)

1 . Die aus Anlaß von Amtshandlungen auf Grund des Einquartierungsgesetzes vom
11 . Juni 1879 (R . G . Bl . Nr . 93 ) erwachsenden Commissionskosten sind aus dem Etat

jenes Verwaltungszweiges zu bestreiten , in dessen Vertretung die Intervenirung stattsindet.

2 . Die Kosten der , der Commission beizuziehenden Sachverständigen und Schätzleute

fallen dem Etat jenes , unter Punkt 1 bezeichneten Verwaltungszweiges zur Last , welcher die
Beiziehung derselben veranlaßt.

3 . In Beschwerdefällen , dann im Falle eines Verschuldens , oder wenn von Seite einer

Partei die Entsendung einer in den Vorschriften nicht begründeten Commission angesucht wird,

sind die Commissionskosten von den sachfälligen , beziehungsweise den schuldtragenden oder die
Entsendung der Commission freiwillig veranlassenden Parteien zu tragen.

Welsersheimb m. x . Dumjcws -Ki w . x.

8
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Erlaß des Ministers für Enltus und Unterricht vom 30 . Juni 1880,
womit die Bewerbung um ausländische Staatsstipendien Seitens österreichischer Studierender

überhaupt und die Annahme eines solchen Stipendiums ohne ausdrückliche zuvor zu
erwirkende Bewilligung der Negierung untersagt wird.

(Reichsgesetzblatt vom 6 . August 1880 , Nr . 98 .)

Da sich auS der Annahme eines ausländischen Staatsstipendiums Seitens eines öster¬
reichischen Staatsangehörigen möglicherweise Anlaß zu Conflicten mit den staatsbürgerlichen
Pflichten des Stipendiaten ergeben kann , so wird die Bewerbung um ausländische Staats¬
stipendien Seitens österreichischer Studierender überhaupt und die Annahme eines solchen
Stipendiums ohne ausdrückliche vorher zu erwirkende Bewilligung der Regierung , welche im
Wege des Vorstandes der Lehranstalt , welcher der Studierende angehört , bei der Landesstelle
anzusuchen ist, untersagt.

Diese Vorschrift hat auf Privatstipendien , sowie auf jene Staatsunterstütznngen , welche
diesseitigen Staatsangehörigen Seitens der ungarischen  Regierung verliehen werden sollten,
keine Anwendung zu finden.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.

Conrad - Eybesfetd m. p.

Verordnung des Justizministeriums vom 19 . Juli 1880,
betreffend die Zuweisung der Gemeinde Lrennenberg zu dem Sprenget des städtisch - dete-

girten Bezirksgerichtes Citti in Steiermark.

(Reichsgesetzblatt vom 6 . August 1880 , Nr . 99 .)

Auf Grund des tz. 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wird
die Gemeinde Trennenberg aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Gonobitz ausgeschieden
und jenem des städtisch-delegirten Bezirksgerichtes Cilli zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1. October 1880 in Wirksamkeit.

Streit m. x.

Verordnung des Justizministeriums vom 23 . Juli 1880,
betreffend die Zuweisung der Brtsgemeindc Rüschitz zu dem Sprenget des Bezirksgerichtes

Eggenburg in Niederösterreich.

(Reichsgesetzblatt vom 6 . August 1880 , Nr . 101 .)

Auf Grund der Gesetze vom 11 . Juni 1868 (N . G . Bl . Nr . 59 ) und 26 . April
1873 ( R . G . Bl . Nr . 62 ) wird die Ortsgemeinde Röschitz aus dem Sprengel des Bezirks¬
gerichtes Rötz , beziehungsweise des Kreisgerichtes Korneuburg ausgeschieden und dem Sprengel
des Bezirksgerichtes Eggenburg , beziehungsweise jenem des Kreisgerichtes Krems zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1 . October 1880 in Wirksamkeit.
Streit m. p.
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Verordnung des Justizministeriums vom 5 . August 1880,

betreffend Aenderungen in dem Gebietsumfange mehrerer Bezirksgerichte in Bstgatizien.
(Reichsgesetzblatt vom 15 . August 1880 , Nr . 104 .)

Aus Grund des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) werden

a.) aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Skalat  die Gemeinden Borki

wielkie, Dyczkow , Podsmykowce , Krasowka und Chodaczköw mit Konstantynowka;

d) aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Grzymalow  die Gemeinden
Turowka , Poznanka gnila und Sorocko mit Iozefowka und Mytnica;

e) aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Nowesiolo  die Gemeinden Pod-
woloczyska mit Staromiejszczyzna , Zadniszowka , Myslowa , Dorosijowka und Supra-
nowka ausgeschieden und die unter rr) genannten Gemeinden dem Sprengel des städtisch-
delegirten Bezirksgerichtes Tarnopol , und die unter b) und e) Genannten jenem des
Bezirksgerichtes Skalat zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1. Deceniber 1880 in Wirksamkeit.

Streit m. p.

Verordmlug des Justizministeriutns vom 12 . August 1880,

betreffend die Zuweisung der Gemeinde Hajow zu dem Sprenget des Bezirksgerichtes
Freiberg in Mähren?

(Reichsgesetzblatt vom 15 . August 1880 , Nr . 105 .)

Auf Grund des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) wird die Gemeinde
Hajow aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Mistek ausgeschieden und jenem des Bezirks¬

gerichtes Freiberg zugewiesen.
Diese Verordnung tritt mit 1 . October 1880 in Wirksamkeit.

Streit m. x.

Verordnung des Justizmiuisterlums vom 27 . August 1880,

betreffend die Zuweisung der Brtsgemeinde Honosttz zu dem Sprenget des Bezirksgerichtes
Staab in Bähmen.

sNeichsgesetzblatt vom 11 . September 1880 , Nr . 111 .̂ )

Auf Grund des § . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wird
die Ortsgemeinde Honosttz aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Bischofteinitz ausgeschieden
und jenem des Bezirksgerichtes Staab zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1. December 1880 in Wirksamkeit.
Streit m. x.

8 *
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Verordnung des Justizministeriums vom 27 . August 1880,

betreffend die Zuweisung der Brtsgemeinde Sotopisk zu dem Sprenget des städtisch-dete-
girten Bezirksgerichtes Kuttenberg in Böhmen.

(Reichsgesetzblatt vom 11 . September 1880 , Nr . 112 .)

Äus Grund des 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wirb

die Ortsgemeinde Solopisk aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Kaurim ausgeschieden und

jenem des städtisch -delegirten Bezirksgerichtes Kuttenberg zugewiesen.
Diese Verordnung tritt mit 1 . December 1880 in Wirksamkeit.

Streit w . p.

Verordnung des Justizministeriums vom 27 . August 1880,

betreffend die Zuweisung der Brtsgemeinden Iistebnic und DrahnStic zu dem Sprenget des
städtisch -delegirten Bezirksgerichtes Tabor in Böhmen.

(Rcichsgesetzblait vom 11 . September 1880 , Nr . 113 .)

Auf Grund des Z. 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) werden

die Ortsgemeinden Iistebnic und Drahnstic aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Sedlec

ausgeschieden und jenem des städtisch -delegirten Bezirksgerichtes Tabor zugewiesen.
Diese Verordnung tritt mit 1 . December 1880 in Wirksamkeit.

Streit w . p.

Verordnung des Justizministeriums vom 27 . August 1880,
betreffend die Zuweisung der Brtsgemeinde Menschtag zu dem Sprenget des Bezirks¬

gerichtes Kaptih in Böhmen.

(Reichsgesetzblatt vom 11 . September 1880 , Nr . 114 .)

Auf Grund des § . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wird

die Ortsgemeinde Ottenschlag aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Gratzen ausgeschieden

und jenem des Bezirksgerichtes Kaplitz zugewiesen.
Diese Verordnung tritt mit 1 . December 1880 in Wirksamkeit.

Streit m. p.

Verordnung des Justizministeriums vom 27 . August 1880,
betreffend die Zuweisung der Brtsgemeinde Nemetkan zu dein Sprenget des Bezirksgerichtes

Ktnttau in Böhmen.

(Reichsgesetzblatt vom 11 . September 1880 , Nr . 115 .)

Aus Grund des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) und 26 . April

1873 ( R . G . Bl . Nr . 62 ) wird die Ortsgemeinde Nemelkau aus dem Sprengel des Bezirks¬

gerichtes Schüttenhofen , beziehungsweise des Kreisgerichtes Pisek ausgeschieden und dem
Sprengel des Bezirksgerichtes Klattau , beziehungsweise jenem des Kreisgerichtes Pilsen zu-

gewiesen.
Diese Verordnung tritt mit 1 . December in Wirksamkeit.

Streit m. p.
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Verordnung des Justizministeriums vom 5 . September 1880,
betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes Zydaczow in Dst-Gatizien.

(Reichsgejetzblatt vom 11 . September 1880 , Nr . 116 .)

Auf Grund des § . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wird
im Sprengel des Kreisgerichtes Sambor für die Gemeinden:

I . DerSzäw , Demönka leäna , Demönka podniestrzanska , Zydaczöw , Folwarki zydaczowskie,
Turady , Iwanowce , Cuculowce , Pezaüy , Pokrowce , Hnizdyczow , Wola hnizdyczowska , Rogozno,
Bröeönica krolewska, Zurskow , Tejsaröw , Wolczniow,

II.  Hanowec , Miodzyrzece, Zablotowce, Ruda mit Kochawina, Iuseptycze und Lowczyce
ein Bezirksgericht mit dem Amtssitze zu Zydaczüw errichtet.
Mit dem Beginne der Amtswirksamkeit dieses Gerichtes , welcher nachträglich bestimmt

und bekannt gegeben werden wird , scheiden die unter I genannten Gemeinden aus dem Sprengel
des Bezirksgerichtes Mikolajow und die unter II genannten Gemeinden aus jenem des
Bezirksgerichtes Zurawno aus.

Streit m. x.

Im R . G . Bl . vom Jahre 1880 sind weiters erschienen:

unter Nr . 102 der Erlaß des Finanzministeriums vom 26 . Juli 1880 , betreffend die
Einbekennung des dem Gebühren - Aequivalente unterliegenden beweglichen
und unbeweglichen Vermögens für das vierte Decennium (die Jahre  1881
bis 1890 ) ;

unter Nr . 103 die Verordnung des Ministeriums des Innern vom 6 . August 1880,
betreffend die Vornahme der Volkszählung im Jahre 1881;

unter Nr . 110 die Verordnung der Ministerien des Innern , der Justiz , des Handels
und der Finanzen vom 18 . August 1880 , womit Bestimmungen für die Conces-
sionirung und staatliche Beaufsichtigung von Versicherungsanstalten kund¬
gemacht werden.

Kundmachung des k. k. Slatthalters im Erzherzogthume Oesterreich unter der
Enns vom 20 . Juli 1880 , Z . 26 .632,

betreffend die Ausscheidung der Brtsgemeinde Röschitz ans der Bezirkshauptmannschaft
Bberhottabrunn und deren Zuweisung zur Bezirkshauptmannschaft Horn.

(Landesgesetzblatt vom 31 . Juli 1880 , Nr . 12 .)

In Folge der von dem hohen k. k. Justizministerium verfügten Ausscheidung der Orts¬
gemeinde Röschitz aus dem Sprengel des k. k. Bezirksgerichtes Rötz , beziehungsweise des k. k.
Kreisgerichtes Korneuburg und deren Zuweisung zu dem Sprengel des k. k. Bezirksgerichtes
Eggenburg , beziehungsweise zu jenem des k. k. Kreisgerichtes in Krems , hat in Gemäßheit
des Z. 10 des Gesetzes vom 19 . Mai 1868 , R . G . Bl . Nr . 44 , auch eine Aenderung der
politischen Bezirkseintheilung einzutreten und wird hiernach die bisher zur k. k. Bezirkshaupt¬
mannschaft Ober - Hollabrunn gehörige Gemeinde Röschitz der k. k. Bezirkshauptmannschaft
Horn zugewiesen.

Diese Abänderung der politischen Territorialeintheilung wird in Folge Erlasses des hohen
k. k. Ministeriums des Innern vom 14 . Juli 1880 , Z . 3539M . 4 ., mit dem Beisatze be¬
kannt gemacht, daß dieselbe vom 1. October 1880 in Wirksamkeit zu treten hat.
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthafteres vom 24 . April 1880 , Z . 2653/ ? i . ,
M . Z . 106 .785,

die Erhebungen bezüglich der Eifenbuhnbcdienffeten bei Bildung der Geschwornen -Nrlisten
betreffend.

Zufolge Erlasses des Herrn k. k. Ministerpräsidenten als Leiters des k. k. Ministeriums
des Innern vom 18 . April 1880 , Z . 1828M 1 . wurde laut Mittheilung des k. k. Handels¬
ministeriums vom 11 . April 1880 , Z . 8782 , die k. k. General - Inspection der
österreichischen Eisenbahnen  zur Ertheilung der entsprechenden Aufklärung für den
Fall angewiesen , als sich bei Verfassung der Geschwornen -Urlisten Zweifel darüber ergeben
sollten , ob ein Eisenbahnbediensteter  nicht im Sinne des Z. 3 , Z . 5 des Gesetzes vom
23 . Mai 1873 , R . G . Bl . Nr . 121 , betreffend die Bildung der Geschwornenlisten , als beim
Eisenbahnbetriebe beschäftigt  anzusehen sei.

Ich beehre mich, Euer Hochwohlgeboren hievon im Nachhange zum hierämtlichen Schreiben
vom 29 . November 1875 , Z . 5977/ki ., zur gefälligen Kenntnißnahme und Darnachachtung
bei der Zusammenstellung der Geschwornenlisten zu verständigen.

Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Handels vom 14 . Mai 1880,
Z . 2479/4 ". N ., M . Z - 463,

betreffend die Behandlung der im Intande mittelst der Postanstalt versendeten Briefe und
anderen versiegelten Sendungen , von denen mit Grund vermuthet wird , daß diesetben

ungestempelte periodische Druckschriften (Zeitschriften ) enthalten.

Um den in letzterer Zeit ausfallend sich mehrenden Verkürzungen des Stempelgefälles,
welche bei ausländischen , ohne Entrichtung der Stempelgebühr im Inlande mittelst der Post¬
anstalt zur Versendung gelangenden Druckschriften (Zeitschriften ) Vorkommen, Einhalt zu thun,
wird im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium Nachstehendes angeordnet:

Im Inlande mittelst der k. k. Post zur Versendung gelangende Briefe und andere ver¬
siegelte Sendungen , in welchen der Stempelpflicht unterliegende , jedoch nicht gestempelte perio¬
dische Druckschriften (Zeitschriften ) wahrgenommen oder doch mit Grund vermuthet werden,
sind in Gemäßheit der Bestimmungen des Z. 48 der Briefpostordnung vom 6 . November 1838
von dem Postamte des Bestimmungsortes ungeöffnet an die nächst gelegene Finanzbehörde
(Finanz -Bezirksdirection , Finanzinspectorat , Grenzinspectorat , Zoll - oder Steueramt ) abzugeben
und gleichzeitig die Adressaten hievon mit der Aufforderung zu verständigen , sich wegen Be¬
hebung der Sendung an die betreffende Finanzbehörde ( Amt) zu wenden.

Die Uebergabe einer solchen Sendung an die Finanzbehörde (Amt ) hat von Seite des
k. k. Postamtes jederzeit im Geleite einer Zuschrift zu geschehen, in welcher ausdrücklich anzu¬
geben ist, daß wahrgenommen wurde , oder mit Grund vermuthet werde , die Seudung enthalte
stempelpflichtige jedoch nicht gestempelte Druckschriften (Zeitschriften ).

Die Finanzbehörde ( Amt ) , an welche ( welches) die Sendung gelangt , hat dieselbe,
nachdem sie von der zur Behebung berechtigten Person geöffnet worden ist, in Gegenwart
dieser Person der vorgeschriebenen gefällsämtlichen Prüfung zu unterziehen , und hiebei die
Bestimmungen des Z. 2 der Verordnung vom 6 . November 1874 , Z . 29 .258 ( V . Bl.
Nr . 34 ) , betreffend die zollämtliche Behandlung der aus dem Auslande einlangenden unter
Siegel gelegten Sendungen strenge zu beobachten.
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Den Postämtern und Finanzbehörden (Aemtern ) wird übrigens zur Pflicht gemacht , bei

der Vollziehung der gegenwärtigen Anordnung mit Umsicht vorzugehen , und sich jeder unnöthigen
Belästigung der Parteien zu enthalten.

Erlaß der k. k. n. o. Statthaltern vom 6. Juni 1880, Z . 16.760,
M. Z . 167.588,

betreffend die Aeberwachung des Verkaufes von Mineralwässern.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 3 . Mai 1880,
Z . 2210 , das Nachfolgende anher eröffnet:

„In neuerer Zeit kommt es vor , daß verschiedene ausländische und auch inländische

Unternehmungen unter dem Titel „ natürliche Säuerlinge " Mineralwässer in den österreichischen
Handel bringen , welche vor der Versendung gewissen , von den sonst üblichen abweichenden
Manipulationen unterworfen werden.

Um die betreffenden Mineralwässer kohlensäurehältiger zu machen , werden dieselben entweder

mit der Quelle entnommener , oder mit künstlich erzeugter Kohlensäure mittelst eigener Vor¬

richtungen übersättigt ; weiters wird , um der bei längerer Aufbewahrung möglichen Zersetzung

des in den bezüglichen Mineralwässern enthaltenen schwefelsauren Natrons vorzubeugen , dem
Quellwasser bei der Füllung Chlornatrium beigefügt.

Eine derartige Industrie ist geeignet , nicht nur unsere reell manipulirenden Versender

von Säuerlingen zu schädigen und das Publicum zu täuschen , sondern auch die native Wirk¬

samkeit der Wässer wesentlich zu alteriren und das Vertrauen der Aerzte und Laien auf die
natürlichen Säuerlinge zu erschüttern.

Die Mineralwässer sind im Ganzen als Heilmittel aufzufassen . Ihre Anwendung erfolgt
auf Grund ihrer bekannten natürlichen Zusammensetzung , welche ebensowenig willkürlich verändert

werden darf , wie die nach den Vorschriften der Pharmacopie in den Apotheken vorräthig gehal¬
tenen Präparate.

Wie diese in Bezug auf ihre Qualität und Zusammensetzung gesetzlich normirt und
beaufsichtigt sind , so unterliegen die Mineralwässer der staatlichen Ueberwachung . "

Der Magistrat wird hiemit beauftragt , den Verkauf von Mineralwässern in der angedeu¬

teten Richtung zu überwachen , und über bemerkenswerthe Wahrnehmungen anher zu berichten.

Erlaß der k. k. u, ö. Fmauz-Laades-Dirertwii in Wie» vom 3. Juli 1880,
Z . 1»33/? r.

betreffend die Besteuerung der von Wien in die Vororte überstedetnden Geschäftsteute.

Mit Beziehung auf den Bericht vom 14 . Mai 1880 , Z . 106 .462 über die Besteuerung
der von Wien in die Vororte übersiedelten Geschäftsleute wird der Magistrat beauftragt , in

jedem zur dortämtlichen Kenntniß gelangenden Uebersiedlungsfalle dem betreffenden Contri-
buenten , welcher nach § . 11 des Erwerbsteuer -Patentes für den neuen Betriebsort einen

Erwerbsteuerschein zu lösen hat , durch die Bezirkshauptmannschaft die Erklärung abzuverlangen,

ob er unter Zurücklegung des alten Erwerbsteuerscheines seine Gewerbeberechtigung für Wien
anh ei' msage , oder dieselbe ungeachtet der Besteuerung für den Geschäftsbetrieb im Vororte
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beibehalte , den zeitweiligen Nicht betrieb in Wien anmelde und für die Dauer desselben die
Herabsetzung der Erwerbsteuer anstrebe.

Auf der Einsendung dieser Erklärung , beziehungsweise des zurückgelegten Erwerbsteuer¬
scheines ist mit dem größten Nachdruck zu bestehen.

Die Wiener Steueradministrationen werden gleichzeitig angewiesen , die Einholung und
Einsendung der obbemerkten Erklärung anzuregen , wenn denselben bei den Einkommensteuer-
und sonstigen Verhandlungen Uebersiedlungsfälle zur Kenntniß kommen.

An die Bezirkshauptmannschaften in Sechshaus , Hernals und Bruck an der Leitha ergeht
unter Einem der Auftrag , den bezüglichen Requisitionen stets mit der größten Beschleunigung
nachzukommen.

Erlaß der k. k. n. ö. Slatthalterei vom 9. Juli 1880 , Z . 24 .775,
M . Z . 185 .765,

in Betreff der Frankirung der Correspondcnzen der österreichisch - ungarischen und der kön.
dänischen Localbehörden.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 30 . Juni 1880 , Z . 1312
hieher eröffnet, daß die königl. dänische Regierung einer Zuschrift des k. und k. Ministeriums
des Aeußern zu Folge aus Anlaß eines speciellen Falles das Ersuchen gestellt hat , daß die
Corresp o ndenz der österr . - ungar . und der königl . dänischen Localbehörden
in Hinkunft , um Weitern ngen und unnütze Kosten zu vermeiden , frankirt zu
expediren sei.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur weiteren Veranlassung in die Kenntniß gesetzt.

Erlaß der k. k. u. ö. Statthaltern vom 19 . Juli 1880 , Z . 4576/ ? i .,
M . Z . 183 .451,

betreffend die Einleitung von Sammlungen behufs Erbauung einer katholischen Kirche in
Sarajewo.

Seine kais. und kön. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom
27 . Juni 1880 den Herrn Neichsfinanzminister allergnädigst zu ermächtigen geruht , wegen
Einleitung einer Sammlung bei den katholischen Glaubensgenossen der
österr . - ungar . Monarchie , behufs Aufbringung der erforderlichen Mittel
zur Erbauung einer katholischen Kirche in Sarajewo  vorerst an die katholischen
Kirchenfürsten der Monarchie heranzutreten.

Der Herr Reichsfinanzminister hat daher die Bischöfe von Wien , Salzburg , Görz,
Prag , Olmütz , Lemberg , Zara , den Fürstbischof von Breslau , den Bischof von Krakau , den
griech. kath. Erzbischof von Lemberg und den armenisch -kath . Erzbischof dortselbst mit einem
vom 4 . Juli datirten Schreiben zur Veranstaltung von Sammlungen für den vorerwähnten
Zweck bei der Geistlichkeit und den Gläubigen in ihren Sprengeln eingeladen.

Hievon beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren zufolge Erlasses des hohen k. k. Mini¬
steriums des Innern vom 13 . Juli 1880 , Z . 3488M . ck., mit dem Bemerken in Kenntniß
zu setzen, daß behördlicherseits gegen die Vornahme der betreffenden Sammlungen kein Anstand
zu erheben ist.
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M . Z . 201 .744,

in Betreff der Berufung der Aichmeister zum Amte eines Gefchworuen.
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Mit Erlaß vom 11 . Juli 1880 , Z . 4732 , hat das hohe k. k. Handelsministerium im
Einvernehmen mit den k. k. Ministerien des Innern und der Justiz eröffnet , daß im Hinblicke
auf Z. 3 des Gesetzes vom 23 . Mai 1873 ( R . G . Bl . Nr . 121 ) die mit Vertrag be¬
stellten Aichmeister,  wenn dieselben überhaupt zufolge Z. 1 dieses Gesetzes zum Amte
als Geschworner befähigt sind, als von der Berufung zu diesem Amte aus¬
geschlossen nicht erachtet werden können,  da sie nicht wirklich dienende Staats¬
beamte sind und eine analoge Ausdehnung der in Ziffer 5 des Z. 3 angeführten öffentlichen
Dienstzweige auf den Aichdienst ausgeschloffe « ist, weil diese Bestimmung als Ausnahms¬
bestimmung strenge ausgelegt werden muß.

Hievon wird der Wiener Magistrat im Hinblick auf den Z. 10 des Gesetzes vom
23 . Mai 1873 , R . G . Bl . Nr . 121 , zur Wissenschaft und Darnachachtung in Kenntniß gesetzt.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 34 . Juli 1880 , Z . 4675/k 'i .,
Mag . Z . 188 .144,

in Betreff der Frankirung der Zuschriften und Dienstpackete an die k. u. k. Missionen
und Confularümter im Auslände.

Nach den bisherigen Bestimmungen haben die inländischen Behörden und Aemter ihre
Zuschriften und Dienstpackete an die k. k. Missionen und Consularämter im Anslande bei der
Aufgabe zu frankiren , und besteht eine Ausnahme nur bezüglich der Amtscorrespondenzen nach
Rumänien , Serbien und Egypten , wie jenen Orten der Türkei , wo k. und k. Postämter auf¬
gestellt sind. Nachdem dessenungeachtet von den k. und k. Missionen und Consularämtern im
Auslande fortwährend Anzeigen über nicht gehörige Frankirnng oder gänzliche Unterlassung
derselben einlaufen , beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren zu Folge Erlasses des hohen k. k.
Ministeriums des Innern vom 20 . Juli 1880 , Z . 3529M . I . und unter Bezugnahme auf
den hierämtlichen Normalerlaß vom 17 . Jänner 1873 , Z . 261/ ? r . , zu ersuchen , die Ver¬
anlassung zu treffen , daß die vorkommenden Zuschriften und Dienstpackete an die k. und k.
Missionen und Consularämter im Auslande mit Ausnahme der bezeichnten Amtscorrespon¬
denzen nach Rumänien , Serbien , Egypten und der Türkei regelmäßig frankirt werden.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 27 . Juli 1880 , Z . 26 .750,
Mag . Z . 197 .656,

in Betreff der Austragung der Verpflegskosten-Angetegenheiteu im Civitrechiswege.

Aus Aulaß des mit Bericht vom 16 . Juli l . I ., Z . 99 .524 , anher vorgelegten Re-
curses des I . 8eli . wird die Entscheidung des Magistrates vom 9 . April l . I . , Z . 46 .762,
mit welcher derselbe zur Bezahlung der für seinen Sohn 8 . 8vd . im k. k. allgemeinen Kranken¬
hause erwachsenen Ver pflegs kosten  mit 4 sl. 25 kr. verhalten wurde , wegen Incom-
svetenz aufgehoben , weil es sich im vorliegenden Falle um eine im Civil-
rechtswege auszutragende Angelegenheit handelt.
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Hievon hat der Magistrat den genannten Recurrenten zu verständigen.
Die diesfalls vorgelegten Verhandlungsacten folgen mit dem Bedeuten zurück , von dieser

Entscheidung die Verwaltung des k. k. allgemeinen Krankenhauses unter Anschluß der ein¬

schlägigen Beilagen , zur weiteren Amtshandlung in Kenntniß zu setzen.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 27 . Juli 1880 , Z . 26 .960,
Mag . Z . 205 .256,

betreffend die Vcrpslegstnxe in der öffentlichen Krankenanstalt in Znaim.

Die k. k. Statthalterei in Mähren hat laut Erlasses vom 16 . Juli d . I ., Z . 11 .205,

im Einvernehmen mit dem mährischen Landes -Ausschusse die Verpflegstaxe in der öffentlichen
Krankenanstalt in Znaim vom 1 . Juli 1880 ab

1 . für Zünftige mit . 45 kr .,

2 . für die übrigen Pfleglinge mit Ausnahme der Stadtarmen Znaims auf . 90 kr.
festgesetzt , wovon der Magistrat in Kenntniß gesetzt wird.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterel vom 10 . August 1880 , Z . 28 .727,
rückstchttich der Aufnahme irrsinniger russischer Staatsangehöriger in österreichischen Heil¬

anstalten.

Mit h . ä . Erlasse vom 15 . August 1874 , Zahl 23 .784 , wurden die in Rußland be¬

stehenden Normen über den Ersatz der für die Verpflegung russischer Staatsangehöriger im
Auslande erwachsenen Kosten mitgetheilt , nach welchen für die in Irrenanstalten untergebrachten

Personen der fragliche Kostenersatz unbedingt aus öffentlichen , der kais. russischen Regierung

unterstehenden Fonds geleistet wird.
Laut des vom k. u . k. Ministerium des Aeußern an das k. k. Ministerium des Innern

mitgetheilten Berichtes der k. u . k. Botschaft in St . Petersburg vom 26 . März (7 . April)
1880 , Nr . XXIV N . formuliren sich jedoch nach den in jüngster Zeit mit der kais . russischen

Regierung gepflogenen Verhandlungen die nunmehr rücksichtlich der Verpflegskosten für Irr¬
sinnige geltenden Grundsätze wie folgt:

Die russische Regierung anerkennt , was die eventuelle Ersatzpflicht von Verpflegskosten

betrifft , keinerlei Unterschied zwischen Irrsinn und physischen Krankheiten,

wegen welcher russische Unterthanen in ausländischen Heilanstalten Aufnahme und Verpflegung
gefunden haben.

Gleichwie sie bei den letzteren ihre Intervention darauf beschränkt , die betreffenden Cur-

kosten , sei es aus dem persönlichen Vermögen des Verpflegten , oder jenem seiner Verwandten,
oder eventuell von der Heimatsgemeinde desselben resnndiren zu lassen ( der letztere Fall tritt

übrigens nur selten und höchstens bei ganz kleinen Beträgen ein ) , ebenso hält sie sich auch in
Fällen , wo es sich um Cur - und Verpflegskosten für Irrsinnige handelt , nur verpflichtet , zur

Hereinbringung dieser Kosten in dem eben angedeuteten Maße behilflich zu sein . Eine directe
Haftpflicht lehnt die russische Regierung kategorisch ab und stellt der österreichischen Regierung

anheim , einen derlei Kranken , wenn besten russische Nationalität aus den bei ihm Vorgefun¬

denen Papieren erwiesen ist , sofort abzuschieben , in welchem Falle er russischerseits über¬
nommen würde.
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Dies Alles bezieht sich selbstverständlich nur auf solche Irrsinnige , deren Verwahrung

in einer Heilanstalt aus polizeilichen Gründen nothwendig geworden , die selbst mittellos sind
und die nicht von ihren eigenen Angehörigen daselbst untergebracht wurden.

Nur im Falle , wo ein russischer diplomatischer oder Consular -Beamter von feiner Vor¬

gesetzten russischen Behörde ermächtigt , resp . beauftragt worden ist , den Geisteszustand eines
im Auslande lebenden Russen untersuchen zu lassen und den Letzteren eventuell in einer aus¬

ländischen Heilanstalt unterzubringen , nur in diesem Falle haftet die russische Regierung auch
für die Kosten.

Die russische Negierung ist nämlich der Anschauung , daß , wenn ein russischer Unterthan
im Auslande in Irrsinn verfällt und demgemäß die Localbehörde in seinem eigenen und im

Interesse der öffentlichen Sicherheit dessen Unterbringung in einer Heilanstalt verfügt , die

daraus entstandenen Kosten gerade so zu beurtheilen sind wie jene , welche aus dem proviso¬

rischen Gewahrsam von Vagabunden erwachsen , für welche auch kein Ersatz von Staatswegen
beansprucht und geleistet wird.

Unter diesen Umständen wird es sich empfehlen , für die Zukunft bei Aufnahme russischer
Irrsinniger in österreichischen Heilanstalten die größte Vorsicht obwalten zu lassen und schon

im Momente der Ausnahme wo möglich aus eine Sicherstellung der Kosten Seitens der Ver¬

wandten bedacht zu sein , jedenfalls aber die Abschiebung des Kranken in seine Heimat mög¬
lichst rasch einzuleiten.

Hievon setze ich den Wiener Magistrat zu Folge Erlasses des h . k. k. Ministerium des

Innern vom 21 . Juli l . I ., Z . 6454 , mit Beziehung auf den citirten h. ä . Erlaß zur Wissen¬
schaft und weiteren Veranlassung in Kenntniß.

Entscheidung des Derwaltungs Gerichtshofes vom 17 . Juli 1880 , Z . 1373,
über die Beschwerde der Gemeinde Wien gegen das k . k . Ministerium des Innern anläßlich

der Entscheidung desselben vom 2 . April 1880 , Z . 1197/M . A , betreffend die Berechtigung

der Gemeinde Wien zur Einleitung der vom Gemeinderathe zu Gunsten der durch die

Ileberjchwrmmung verunglückten Bewohner von Niederösterreich angeordneten Haus - Sammlung.

Die Beschwerde wird als gesetzlich unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Der Wiener Gemeinderath hat in der vertraulichen Plenarsitzung vom 23 . d . I . den

Beschluß gefaßt , den Magistrat zur Einleitung einer Haussammlung zu Gunsten der damals

durch Ileberschwemmung verunglückten Bewohner von Nieder österreich zu beauftragen und sich
an dieser Sammlung mit einem Betrage von 2500 fl. zu betheiligen.

Durch diesen Beschluß sah sich der Herr Statthalter von Niederösterreich veranlaßt , an

den Herrn Bürgermeister von Wien den Erlaß vom 26 . Jänner d. I ., Z . 602/Pr -, zu richten,
in welchem er , unter anerkennender Würdigung des vom Gemeinderathe betätigten Wohl-

thätigkeitssinnes bemerkte , daß nach den gesetzlichen Bestimmungen die Bewilligung von

Sammlungen für wohlthätige Zwecke den politischen Behörden und zwar den politischen Behörden

erster Instanz für den Umfang der einzelnen Bezirke , den Landesstellen für den Umfang des
ganzen Kronlandes zustehe und daß sich diese Competenz nicht nur auf das Gebiet beziehe,
in welchem die Sammlung eingeleitet werden soll , sondern hauptsächlich auch in Hinsicht auf

das Gebiet , in welchem die Verunglückten sich befinden , gegeben , so daß als Grundsatz anzusehen

sei , daß für die in einem Bezirke Verunglückten innerhalb des Bezirkes die zuständige politische
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Behörde , für außerhalb des Bezirkes Verunglückte aber nur die höhere Behörde eine allgemeine
Sammlung in anderen Bezirken oder Verwaltungsgebieten bewilligen könne.

Aus diesem Grunde erklärte der Herr Statthalter , daß der Wiener Gemeinderath nicht
berechtigt gewesen sei , den erwähnten Beschluß auf Einleitung einer allgemeinen Sammlung
in den Häusern Wiens zu fassen.

Eine weitere Verfügung bezüglich dieses Beschlusses entfiel dadurch , daß mittlerweile
von der Statthalterei für die erwähnten Verunglückten die Einleitung einer allgemeinen Sammlung
in ganz Niederösterreich bewilligt worden war.

Der gegen den erwähnten Ausspruch des Herrn Statthalters von der Gemeinde Wien
ergriffenen Berufung wurde von dem Herrn Ministerpräsidenten als Leiter des Ministeriums
des Innern laut des Erlasses vom 2 . April 1880 , Z . 1197/M . I ., mit der Begründung
keine Folge gegeben, daß dieser Ausspruch des Statthalters mit Rücksicht auf das Hofkanzlei-
decret vom 3 . Juli 1833 , Z . 15 .776 (n .-ö. Prov .-Ges . S . Nr . 150 ) auf die Allerhöchsten
Bestimmungen vom 14 . September 1852 , R . G . Bl . Nr . 10 , ox 1853 , ^ A. 25 , 8 H. 32,
6 8 - 31 (resp. Ministerial -Verordnung vom 30 . August 1868 , R . G . Bl . 123 ) , sowie auf
den Paragraph 61 , Alinea 2 und 3 der prov . Gemeindeordnung für Wien , den Artikel V,
Alinea 1 des Gesetzes vom 5 . März 1862 , R . G . Bl . Nr . 18 und auf den Abschnitt IV
des Gesetzes vom 3 . December 1863 , R . G . Bl . Nr . 103 , für begründet erachtet werden müsse.

In der gegen diese Entscheidung von der Gemeinde Wien erhobenen Beschwerde wird zunächst
bestritten , daß es bei der in den citirten Allerhöchsten Bestimmungen vom Jahre 1852 nor-
mirten Competenz zur Bewilligung von Sammlungen aus das Gebiet ankomme , wo sich die
Verunglückten befinden.

Es wird zugleich auf eine , im Ministerial -Erlasse nicht citirte Ministerial -Verordnung
vom 23 . Mai 1870 , Z . 964/M . I ., hingewiesen , welche eine derartige Competenzbeschränkung
nur für den Fall einer Sammlung für Verunglückte im Auslande enthalte.

Es wird ferner behauptet , daß eine gesetzwidrige Ueberschreitung des Wirkungskreises
des Gemeinderathes im vorliegenden Falle sich weder aus dem § . 61 der Wiener Gemeinde¬
ordnung , noch aus dem vierten Abschnitte des Gesetzes vom 3 . December 1863 über das
Heimatrecht ableiten lasse, weil die Einleitung einer Sammlung im Gemeindegebiete zunächst
nur die Gemeindeglieder berühre und dem Gesammtwohl keinen Nachtheil zufüge (Wiener
Gemeindeordnung Z. 61 , Al . 2 und 3) und weil der vierte Abschnitt des Heimatgesetzes nur
die Verpflichtungen der Gemeinden gegen ihre verarmten Angehörigen regle , aber ein Verbot,
die öffentliche Wohlthätigkeit zu Gunsten Auswärtiger anzurufen , nicht enthalte.

Bezüglich des Hofkanzleidecretes vom 3 . Juli 1833 wird in der Beschwerde bemerkt,
daß sich dasselbe nur auf die Hintanhaltung von eigenmächtigen Sammlungen beziehe, daher
auf einer Voraussetzung beruhe , welche durch die in der Beschwerde behauptete Berechtigung
des Gemeinderathes ausgeschlossen sei.

Schließlich wird auf einige Präcedenzfälle hingewiesen , in welchen solche Sammlungen
für auswärtige Verunglückte vom Gemeinderathe eingeleitet , von den Behörden aber nicht
beanständet wurden.

Der Verwaltungsgerichtshof vermochte jedoch in der angefochtenen Entscheidung eine
Verletzung der Autonomie der Gemeinde und überhaupt eine Gesetzwidrigkeit nicht zu erkennen.

Der Wortlaut des Z . 61 der provisorischen Gemeindeordnung für Wien vom 20 . März
1850 , L. G . B . Nr . 21 , auf welchen sich die Beschwerde vorzugsweise stützt , spricht nicht
für die behauptete Competenz der Gemeinde , weil die Unterstützung von Verunglückten , die
sich außerhalb des Gemeindegebietes befinden , nicht als eine Maßregel betrachtet werden kann,
welche die Interessen der Gemeinde zunächst berührt.

Die Berechtigung der Gemeinde zur Einleitung einer solchen Sammlung kann aber für
den natürlichen Wirkungskreis der Gemeinde auch nicht aus dem Titel der Armenpflege in
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Anspruch genommen werden , weil nach den einschlägigen Gesetzen , insbesondere nach § . 68
der Wiener Gemeindeordnung selbst , dann nach Art . 5 , Ziffer 8 des Gesetzes vom 15 . März
1862 , R . G . Bl . Nr . 18 , und nach dem IV . Abschnitte des Gesetzes vom 3 . December

1863 , R . G . Bl . Nr . 105 , die dem natürlichen ( selbstständigen ) Wirkungskreise der Gemeinden

zugewiesene Armenpflege (Armenwesen , Armenversorgung ) , wozu auch die Unterstützung von
auswärtigen Hilfsbedürftigen gehört (KZ. 28 — 30 des Gesetzes vom 3 . December 1863 ) auf

die Sorge für Personen beschränkt ist , welche der Gemeinde angehören oder sich auf ihrem
Gebiete befinden.

Die Einleitungen von Sammlungen für Hilfsbedürftige , die sich außerhalb des Gemeinde¬

gebietes befinden , gehört vielmehr , wie auch aus den organischen Bestimmungen vom 14 . Sep¬
tember 1852 , Ministerial -Verordnung vom 19 . Jänner 1853 , G . -G .-B . Nr . 10 , hervorgeht,

zum Wirkungskreise der politischen Behörden , deren Competenz durch diese Bestimmungen ab¬

gegrenzt ist.
Daß bezüglich dieser Competenz nicht blos das Verwaltungsgebiet , in welchem die

Sammlung veranstaltet wird , sondern auch dasjenige , in welchem sich die Hilfsbedürftigen

befinden , maßgebend ist , ergibt sich aus § . 31 der organischen Bestimmungen , lil . 6 , wodurch
die Statthalterei ermächtigt wird , für die durch Elementarereig nisse beschädigten

Bewohner des Kronlandcs im Umfange desselben  Sammlungen einzuleiten . Daraus,
daß im § . 32 , Ilt . u, der Bestimmungen , der Kreisbehörde die Bewilligung von mild-

thätigen Sammlungen im Kreise ohne eine ausdrückliche Beschränkung bezüglich des Gebietes,
wo sich die Verunglückten befinden , zugewiesen ist, kann nicht gefolgert werden , daß die politischen

Bezirksbehörden , welche auf Grund der Ministerialverordnung vom 30 . August 1868 in den
Wirkungskreis der früheren Kreisbehörden eingetreten sind , in der angegebenen Richtung an

gar keine Beschränkung gebunden seien , weil die erwähnten organischen Bestimmungen im
Zusammenhänge aufgefaßt werden müssen und nicht in einer Weise ausgelegt werden dürfen,

wodurch die Umgehung der der Landesstelle vorbehaltenen Competenz ermöglicht , oder der

Unterbehörde ein größerer Wirkungskreis als der Oberbehörde eingeräumt würde.
In der Einleitung der Sammlung , um die es sich handelt , lag daher zugleich eine Ueber-

schreitung des dem Wiener Magistrate als politischer Bezirksbehörde zustehenden Wirkungskreises.
Die von der beschwerdeführenden Gemeinde aus einer Verordnung des Ministeriums

des Innern vom 23 . März 1870 , Z . 964/M . I ., gezogenen Folgerungen waren vom Ver¬

waltungsgerichtshofe nicht zu erörtern , weil diese Berufung , wie in der Gegenschrift dieses

Ministeriums dargelegt ist , auf einem Irrthume beruht ; es wird hierüber nur bemerkt , daß

die bezogenen Gesetze im Verordnungswege keinesfalls hätten abgeändert werden können.
Auf die in der Beschwerde angeführten Präcedenzfälle , in welchen gegen ähnliche,

von der Gemeinde Wien veranstaltete Sammlungen kein Anstand erhoben worden ist , war

vom Verwaltungsgerichtshofe nicht einzugehen , weil solche Unterlassungen gegen die richtige

Anwendung des Gesetzes in einem späteren Falle nicht geltend gemacht werden können . Die
Beschwerde mußte daher als gesetzlich unbegründet zurückgewiesen werden.
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II.

Gemeinderaths -Beschlüste.

Vom 6 . Juli 1880 , Z . 3470.
Die Gas -Commission wird ermächtigt , resp. beauftragt , mindestens einmal  im Jahre

im Sinne des Z. 11 des Gasvertrages eine Revision der Anlagen der Gasanstalten
der Imperial Continental Gas -Association vorzunehmen und hiezu die städtischen Organe und
eventuell , wenn es ihr als nothwendig erscheint, auch externe Sachverständige beizuziehen.

Vom 13 . Juli 1880 , Z . 4252 (vertraulich ) .
Die Commission für Bibliothek , Archiv und Sammlungen der Stadt Wien wird für

künftige Fälle ermächtigt , die leihweise Ueberlassung von Gegenständen der städti¬
schen Sammlungen an Corporationen  in ibrem eigenen Wirkungskreise  zu
bewilligen.

Vom 23 . Juli 1880 , Z . 2007.
Der Gemeinderath beschließt nach dem Anträge der Schulsection , es sei
1 . auch in Hinkunft mit Remunerations - Erhöhungen bei den Industrie-

Lehrerinnen  wie bisher nach dem Gemeinderaths -Beschlusse vom 8 . Juli 1870 , Z . 4567,
vorzugehen , und

2 . als Basis für die Berechnung des Viertels nur die Zahl derjenigen Industrie -Lehrerinnen
zu nehmen , welche sich ausschließlich mit dem Industrie -Unterrichte befassen, nicht aber zugleich
pädagogischen Unterricht ertheilen.

Vom 23 . Juli 1880 , Z . 2850.
In die städtischen Waisenhäuser  sind nur die doppelt verwaisten Kinder vom Ma¬

gistrate aufzunehmen , dagegen ist die Aufnahme von solchen Kindern , bei welchen noch eine
Mutter vorhanden ist, von der Waisen -Commission vorzunehmen.

Vom 23 . Juli 1880 , Z . 4438 , M . Z . 194 .497.
Der Gemeinderath anerkennt principiell , daß das Vorhandensein eines nach Z. 44 der

Aichordnung vom 19 . December 1872 , R . G . B . Nr . 171 , die Aichung nicht ausschließenden
Fehlers am Gasmesser von höchsten 2A im Zuviel oder Zuwenig kein Grund sei , um die
Verwendung eines solchen Gasmessers  nach Z. 30 des zwischen der Commune Wien und
der Imperial Continental Gas - Association abgeschlossenen Gasvertrages auszuschließen und
daß dem Worte „richtig"  im § . 30 dieses Vertrages keine andere Bedeutung unterzulegen
ist , als die „den gesetzlichen Bedingungen entsprechend " .
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Vom 30 . Juli 1880 , Z . 3437.
Nach dem Anträge der Bürgerspital -Wirthschaftscommission hat es bezüglich der Durch¬

führung streitiger Angelegenheiten des Bürgerspital fondes durch Ma¬
gistrats beamte  bei dem Gemeinderaths - Beschlüsse vom 13 . Mai 1880 , Z . 2312 , zu
verbleiben.

III.

Magistrats - Verordnungen und Verfügungen.

Decret an das städtische Marktcommiffariat vom 20 . August 1880,
Z . 189 .384/VIII,

in Betreff der periodischen Visitationen bei den Gewcrbsteuten , welche sich kupferner Koch-
und Speisegeschirre bedienen.

Die k. k. n. ö. Statthalterei hat mit h. Erlasse vom 14 . Juli 1880 , Z . 23 .413,
anher eröffnet , daß die mit h. o. Berichte vom 19 . Juni 1880 , Z . 268 .384 , in Anregung
gebrachte förmliche Uebertragung der Kupfergescbirr - Revisionen an das hiesige Markt - Com-
missariat um so weniger einem Anstande unterliegt , als die Revision der Kupfergeschirre ohne¬
hin nach § . 95 der Dienst -Instruction für die vereinigte Marktpolizei -Aufsichtsanstalt der Stadt
Wien , vom 10 . October 1839 , G . Z . 48 .556 , von dem städt . Marktaussichts -Personale vor¬
zunehmen ist.

Eine Abänderung der mit dem hohen Staatsministerial - Erlasse vöm 4 . Jänner 1864,
Z . 25 .041 , genehmigten Instruction für die provisorischen "Stadtphysiker in diesem Punkte
scheint nicht geboten , nachdem im § . 11  dieser Instruction die Stadtphysiker bei der ihnen
nach § . 10 der Instruction obliegenden Obsorge für den ordnungsmäßigen Zustand der zur
Bereitung und Aufbewahrung von Genußmitteln dienenden Geschirre an die Unterstützung
durch das Markt -Commissariat angewiesen sind, und es sich keineswegs darum handelt , daß
den Stadtphysikern die nöthige Jngerenz auf diesem wichtigen Zweige der Sanitätspolizei ent¬
zogen werde.

Diesem h. Statthalterei -Erlasse entsprechend , wird nun das städt . Markt -Commissariat
angewiesen , in Hinkunft die mit h. Regiernngsdecrete vom 6 . Februar 1818 , Z . 2195 , an¬
geordneten periodischen Visitationen bei den Gewerbsleuten , welche sich kupferner Koch- und
Speisegeschirre bedienen , ohne  Intervention des Stadtphysikates , beziehnngweise der Herren
Polizei -Bezirksärzte vorzunehmen und in Fällen mangelnder , nicht gehöriger oder schlechter
Verzinnung der Geschirre die Anzeigen zu erstatten.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate. Druck von Carl Gerold 's Sohn in Wien.





Verm dimngslüatt.

Hkrausgegebeu vom

Magistrate der Rcichshaupt- und Residenzstadt Wien.
Instrg . 1880 . (Ausgegeben und versendet NM 16. Deeember 1880.) Nr . 6.

I.

Reichs - und Landesgesehe und Verordnungen.

Kundmachung des Finanzministeriums vom 20 . August 1880,
betreffend die Errichtung eines Nebenzottamtes an der Schmitter -Rheinbrückc in

Vorarlberg.

(Reichsgesetzblatt vom 21 . September 1880 , Nr . 118 .)

An der Schmitter - Rheinbrücke in Vorarlberg ist ein Nebenzollamt II . Claffe errichtet

worden , das am 15 . August d. I . seine Amtsthätigkeit begonnen hat.

Demselben ist in Absicht auf den Veredlungsverkehr mit Stickwaaren die Competenz
I . Claffe eingeräumt.

Dunajewski m. p.

Verordnung des Justizministeriums vom 12 . September 1880,
betreffend die Zuweisung der Brtsgemeinde Steinteinih zu dem Sprenget des Bezirks¬

gerichtes Laun in Böhmen.

(Reichsgesetzblatt vom 21 . September 1880 , Nr . 119 . )

Auf Grund des § . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wird
die Ortsgemeinde Steinteinitz aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Bilin ausgeschieden und
jenem des Bezirksgerichtes Laun zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1 . Deeember 1880 in Wirksamkeit.

Streit m. x.

9
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Gesetz vom 21 . Juni 1880,
betreffend die Erzeugung und den Verkauf weinähulicher Getränke.

(Reichsgesetzblatt vom 30 . September 1880 , Nr . 120 .)

Mil Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde ich anzuorduen , wie folgt:

8. 1.
Die Erzeugung weinähnlicher Getränke (gewöhnlich Kunstwein genannt ) , desgleichen die

Erzeugung von Getränken aus Traubensaft durch eine Versetzung oder Vermischung desselben
mit anderen Stoffen , die nicht lediglich dazu dienen soll , die Beschaffenheit des Weines zu

verbessern oder ihn dauerhafter zu machen , sondern dazu dient , die Menge des weinhaltigen

Erzeugnisses zu vermehren , darf , wenn das Erzeugniß zum Verkaufe oder Ausschanke bestimmt
ist , nur als erwerb - und einkommenstenerpflichtiges Gewerbe betrieben werden und unterliegt

den Bestimmungen der Gewerbeordnung.
Hievon ausgenommen ist die Erzeugung von Tresterwein und via pleeol » (vinetto ) bei

einer aus Eigenbau und eigener Mostfechsung beschränkten Einkellerung.

8- 2.
Getränke , welche auf die im Z . 1 , Absatz 1 bezeichneten Arten erzeugt worden sind,

unterliegen wie bisher derselben Verzehrungssteuer wie Wein.

8. 3-

Die Verwendung von Stärkezucker zur Erzeugung der im 1 bezeichneten Getränke
ist verboten.

8 - 4.

Getränke , welche auf die im Z . 1 bezeichneten Arten erzeugt worden sind , dürfen unter

einer für Wein üblichen Bezeichnung weder angekündigt , noch feilgeboten , verkauft oder aus-
geschänkt werden.

8 - 5.

Uebertretungen der in den HZ- 3 und 4 dieses Gesetzes enthaltenen Vorschriften sind,

soweit sie nicht unter die Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzes fallen , von den Ge¬
werbebehörden mit Geld im Betrage von 25 bis 500 Gulden , im Falle der Uneinbring¬

lichkeit aber mit Arrest , einen Tag für je fünf Gulden gerechnet , zu bestrafen.

Auch haben die Gewerbebehörden die beanständeten Getränke , falls dieselben als gesund¬

heitsschädlich erkannt wurden , auf Kosten des Verurtheilten vernichten zu lassen.
Im Wiederholungsfälle ist neben der Geld - oder Arreststrafe noch der Verfall des

beanständeten Getränkes zu Gunsten des Armenfondes jener Gemeinde auszusprechen , in welcher

die Uebertretung begangen wurde und ist das Straserkenntniß in der Landeszeitung , sowie in
ortsüblicher Weise auf Kosten des Verurtheilten zu veröffentlichen.

8 - 6 .

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind die Minister des Innern , der Finanzen , des
Handels und des Ackerbaues beauftragt.

Schönbrunn , am 21 . Juni 1880.

Franz Joseph m. x>.
Taufst m. x. Kremerm. p. Dunnsewski w. p. Falkenhayn n>. x.
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Verordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen , des Handels und des
Ackerbaues vom 16 . September 1880 ,

Mm Gesetze vom 21 . Juni 1880 (R . G . Bl . Nr . 120 ) , betretend die Erzeugung und den
Verkauf weinnhnlicher Getränke.

(Reichsgesetzblatt vom 30 . September 1880 , Nr . 121 .)

§. 1.

Im Sinne des Gesetzes vom 21 . Juni 1880 (R . G . Bl . Nr . 120 ) sind — im

Gegensätze zum Naturweine,  d . h . zu dem durch die alkoholische Gähruug des Trauben¬

saftes gewonnenen und allenfalls nur zur Verbesserung seiner Qua lität  oder zur Erzielung
größerer Dauerhaftigkeit behandelten Weine — folgende Erzeugnisse zu unterscheiden:

1 . wemähnliche  Erzeugnisse (Kunstweine ) , welche ohne Traubensaft aus einer den Wein

nachahmenden Mischung verschiedener Stoffe (Wasser , Weingeist , Glycerin , Zucker,
Weinstein , Oenauthäther u . s . w .) hergestellt werden;

2 . weinhaltige  Erzeugnisse (Halbweine ) , welche durch künstliche Vermehrung des Mostes

oder Naturweines mittelst Hinzufügung von Wasser und anderen , zur Herstellung des

Weingeschmackes in der vermehrten Flüssigkeit dienlichen Stoffen (Zucker , Glycerin,

Weingeist u . s. w .) — oder in gleicher Weise aus den Trestern der bereits zur Most¬
erzeugung verwendeten Trauben oder aus Weingeläger gewonnen werden.

Hieher sack 2 ) gehören insbesondere jene Erzeugnisse , welche durch das sogenannte

Gallisiren (Verdünnung des Mostes mittelst Wasser und Zusatz von Alkohol oder Zucker)
oder durch Petiotisiren (Aufgießen unv Gährenlaffeu von Zuckerwasser auf den Trauben¬

rückständen nach Abtastung des Mostes oder Auslaugung dieser Rückstände durch verdünnten
Alkohol ) hergestellt werden.

§ - 2 .

Wenn die im Vorstehenden unter 1 und 2 bezeichneteu Kunst , beziehungsweise Halb¬
weine für den Verkauf oder Ausschank hergestellt werden , ist diese Herstellung laut Z . 1 des

Gesetzes (mit der hier unter H. 3 folgenden Ausnahme ) als ein Gewerbe zu betrachten und
unterliegt den Bestimmungen der Gewerbeordnung.

Auf Grund des Z. 30 der Gewerbeordnung wird dieses Gewerbe der Erzeugung von
Kunst - oder Halbweinen Hiemit als ein concessionirte  s Gewerbe erklärt , zu dessen Er¬

langung nebst den Erfordernissen für concessionirte Gewerbe überhaupt ( erstes Alinea , Z . 18

der Gewerbeordnung ) weiters verlangt wird , daß das beabsichtigte Verfahren zur Erzeugung
des Kunst - oder Halbweines vom Concessionswerber dargelegt und seitens der Gewerbebehörde

in sanirätspolizeilicher Beziehung als unbedenklich erkannt und daß die Betriebsstätte der
sanitätspolizeilichen Aufsicht stets zugänglich gehalten werde.

Z. 3.

Von der Bestimmung des vorstehenden Z . 2 in Betreff der gewerblichen Eigenschaft
der Erzeugung von Halbmeinen tritt im Sinne des zweiten alinea des Z . 1 des Gesetzes

eine Ausnahme zu Gunsten der Erzeugung von Tresterwein und vin piceolo (viustto ) ein.
Die Erzeugung dieser Halbweine bleibt nämlich von der Unterordnung unter die Gewerbe¬

ordnung ausgeschlossen und ist somit nach Art . V , l!t . a ) des Einführungspatentes zu der¬

selben als freie landwirthschaftliche Production zu betrachten , ohne Rücksicht , ob das Erzeugnis;

zum Verkaufe oder Auvschauke bestimmt ist oder nicht — vorausgesetzt , daß die Erzeugung
dieser Halbweine bei einer auf Eigenbau und eigener  Mostfechsung beschränkten Einkelle¬
rung geschehe.

9»
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Wenn aber diese letztere Voraussetzung nicht zutrisft , d . h . wenn nicht ausschließlich die

Verwerthung der Trester der eigenen  Fechsung beabsichtigt wird , sondern zur Erzeugung
dieser Halbweine fremde Trester aufgekauft werden , sinvet obige Ausnahme nicht mehr statt;

es gelangt dann die Regel des vorstehenden A. 2 in Betreff der gewerblichen Eigenschaft zur

Anwendung und hat daher der Erzeuger um die Concessionirung des Gewerbes einzuschreiten.

§. 4.
Im Sinne des A. 2 des Gesetzes ist auch künftighin bei der Einhebung der Verzeh¬

rungssteuer zwischen dem Naturweine und den Kunst - und Halbweinen kein  Unterschied zu
machen . Demnach ist von den Kunst - und Halbweinen die Verzehrungssteuer in denselben
Fällen und in demselben Ausmaße  zu entrichten , wie dies für den Wein im Allge¬

meinen angeordnet ist.
§ . 5.

Laut ß . 3 des Gesetzes darf zur Erzeugung der Kunst - oder Halbweine Stärkezucker

aus stärkemehlhaltigen Fruchtarten . Samen oder Knollen gewonnener Zucker oder Syrup,

auch Trauben - oder Kartoffelzucker genannt ) nicht verwendet werden.

Auf dieses Verbot ist daher auch bei der im obigen § . 2 erwähnten Prüfung des

beabsichtigten Erzeugungsverfahrens und bei dessen Beaufsichtigung besondere Rücksicht zu

nehmen.
§ . 6.

Kunst - und Halbweine dürfen gemäß A. 4 des Gesetzes unter einer für Wein  üblichen

Bezeichnung weder angekündigt , noch feilgeboten , verkauft oder ausgeschänkt werden.
Als eine für Wein übliche Bezeichnung wird insbesondere jene anzusehen sein , welche

ganz allgemein gehalten ist (wie z. B . „ Tischwein " oder die Bezeichnung lediglich durch eine
Jahreszahl ) , oder welche die Herkunft des Getränkes aus einer mehr oder minder bestimmten

Gegend oder Lage (z. B . „ Gebirgswein " oder nach einem Lande oder Orte ) oder eine be¬
sondere Qualität des Getränkes (z. B . „ Schiller " , „ Rothwein " , „ Dessertwein " u . s. w .)

angibt , ohne  zugleich durch einen entsprechenden Zusatz die etwaige Eigenschaft des Getränkes
als Kunst - oder Halbwein anzuzeigen.

§. 7-

Die Gewerbebehörden haben im Sinne des Gesetzes das Strafverfahren einzuleiten:

1 . bei Uebertretungen des A. 1 des Gesetzes , beziehungsweise der dort berufenen Bestim¬

mungen der Gewerbeordnung , insbesondere also bei Ausübung des Gewerbes der

Erzeugung von Kunst - oder Halbweinen ohne  die erforderliche Concession — nach den

einschlägigen Bestimmungen der Gewerbeordnung;

2 . bei Uebertretungen der AZ. 3 und 4 des Gesetzes — nach den Bestimmungen des

A. 5 des Gesetzes.
Beim Zusammentreffen der Uebertretung der nicht concessionirten Erzeugung von Kunst¬

oder Halbweinen mit der Uebertretung der ZA. 3 oder 4 des Specialgesetzes ist nach A. 5

dieses letzteren vorzugehen.
§. 8.

Wenn sich im Verlaufe der Strafamtshandlung eine sachverständige Prüfung des bean¬

ständeten Getränkes — Mangels eines Geständnisses des Erzeugers oder Verschleißers oder eines

sonstigen , vollkommen zureichenden Beweises über die Art und Weise der tatsächlichen Her¬

stellung des Getränkes — als nothwendig erweist , hat sich die Gewerbebehörde hiezu des

nächsten jener Sachverständigen in diesem besonderen Zweige der Weinchemie zu bedienen,

deren Verzeichniß ihr mttgetheilt wird.
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Bis zur Mittheilung dieses Verzeichnisses ist in jedem einzelnen Falle eine Probe des

beanständeten Getränkes , wo möglich im Ausmaße von wenigstens 0 ' 5 Liter , unter amtlichem
Verschluß dem Ackerbauministerium zur Veranlassung der Prüfung einzusenden.

§ . 9.

Die Gewerbebehörden und die Organe der Sarütäts - und Marktpolizei haben auch von

Amtswegen die Einhaltung der Vorschriften des in Rede stehenden Gesetzes zu überwachen.
Diese Organe können in den ihrer Aufsicht unterliegenden Verkaufslocalen gegen Ent¬

richtung des entsprechenden Kauf - oder Schankpreises Weine , Kunst - und Halbweine sich aus¬

folgen lassen , haben dieselben sofort im Beisein des Verkäufers oder eines geeigneten Stell¬

vertreters mit ihrem Amtssiegel zu verschließen und mit einer entsprechenden Relation der

Behörde zur weiteren Veranlassung zu übergeben.

8 - 10 .

Bis aus weitere Anordnung haben die Gewerbebehörden die zur Erzeugung von Kunst¬

oder Halbweinen ertheilten Concessionen fallweise — und die eingeleiteteu Strasamts-

handlungen mit ihren Resultaten für jedes Halbjahr  der politischen Landesbehörde anzu¬

zeigen , welch ' letztere die eingelangten Anzeigen an das Ackerbauministerium zu leiten hat.
Fehlanzeigen sind nicht zu erstatten.

Taaffe m . p . Kremer na. p . Dunajewski ?in . p . Falkenhayn m . p.

Gejetz vom 12 . September 1880,

betreffend die Bewilligung eines fixen Jahresbeitrages zur Erhaltung der vom Lande
Niederösterreich übernommenen ärarischen Strafien.

(Reichsgesetzblatt vom 8 . October 1880 , Nr . 126 .)

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

§. 1.
Die Regierung wird ermächtigt , dem Lande Niederösterreich zur Erhaltung der im Jahre

1869 aus der Verwaltung des Staates in die Obsorge des Landes übergegangenen ärarischen

Straßen vom Jahre 1875 angefangen anstatt der bisherigen veränderlichen Beiträge einen

unveränderlichen Jahresbeitrag von 50 .000 fl . zu leisten.

§ . 2 .

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist der Minister des Innern im Einvernehmen mit

dem Finanzminister beauftragt.

Lemberg , 12 . September 1880.

Franz Joseph w. x».

Taaffe w . p. Dunagrwski rn . x.
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Verordnung des Ministeriums des Innern vom 2 . Oktober 1880,
betreffend die Errichtung einer neuen Bezirkshauptmaniischast zu Metkovio in Dalmatien.

(Reichsgesetzblatt vom 8 . October 1880 , Nr . 127 .)

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 30 . Jänner
l. I . in iheilweiser Aenderung der mit Verordnung des Ministers des Innern vom 10 . Juli
1868 (R . G . Bl . Nr . 101 ) kundgemachten administrativen Eintheilung des Königreiches
Dalmatien die Theilung des dermaligen politischen Amtsbezirkes Makarska in die zwei Bezirke
Makarska und Metkovie , und zwar in der Art allergnädigst zu genehmigen geruht , daß der
Gerichtsbezirk Metkovie für sich allein eine Bezirkshauptmannschaft mit dem Amtssitze in
Metkovie zu bilden hat , dagegen die Gerichtsbezirke Makarska und Vergorae bei der der¬
maligen Bezirkshauptmannschaft in Makarska verbleiben.

Die Bezirkshaupttnannschaft Metkovie hat ihre Amtswirksamkeit am 1. November 1880
zu beginnen . Taaffe m. x.

Verordnung des Finanzministeriums vom 5 . October 1880,

womit die mit dem Erlnffe des Finanzministeriums vom 26 . August 1879 (R . G . Bt.
Nr . 111 ) kundgemachten Bestimmungen in Betreff des Nachlasses an der Atkoholausbeute
für gewisse nach der Leistungsfähigkeit des Maischraumcs pauschalirtc tandwirthschasttiche

Brennereien theilweise abgeändert werden.

(Reichsgesetzblatt vom 15 . October 1880 , Nr . 131 .)

Im Einvernehmen mit dem kön. ung . Finanzministerium werden die mit der Verordnung
des k. k. Finanzministeriums vom 26 . August 1879 ( R . G . Bl . Nr . 111 ) kundgemachten
Bestimmungen wegen Vollziehung des H. 27 des Branntweinsteuergesetzes vom 27 . Juni
1878 (R . G . Bl . Nr . 72 ) abgeändert , wie folgt:

1. Eine Brennerei kann auch dann noch als eine landwirthschaftliche im Sinne des
Absatzes I der obigen Verordnung betrachtet werden , wenn sie blos in Folge einer Mißernte
die Branntweinerzeugungsstoffe weder ausschließlich noch größtenteils von der Landwirtschaft,
mit der sie in Verbindung steht, erhalten kann, sowie auch in dem weiteren Falle , wenn das
Mastvieh in den Stallungen dieser Landwirtschaft mittelst der Schlempe weder für Rechnung
des Brennereiunternehmers noch für Rechnung des Unternehmers der Landwirtschaft , sondern
für fremde Rechnung gefüttert wird , aber der von diesem Maftviehe herrührende Dünger
der bezeichnten Landwirtschaft zukommt.

2 . Die durch Zusatz II Z . 2 der berufenen Verordnung festgesetzte weiteste Entfernung
der Brennerei von den Viehstallungen der Landwirtschaft , mit der sie in Verbindung steht,
wird von fünf auf siebeneinhalb Kilometer erhöht.

3 . An die Stelle der Bestimmungen des Punktes II 6 hat die nachstehende Bestimmung
zu treten:

Von den in Einem landwirtschaftlichen Betriebe vereinigten Grundstücken (Aecker,
Wiesen und Weiden ) , deren Flächenraum angerechnet werden soll, muß ein Theil , der wenig¬
stens die Hälfte des erforderlichen Flächenraumes hat , zu dem durch einen Grundbuchsauszug
ausgewiesenen Besitzstände einer bestimmten Landwirtschaft gehören , und der Rest an diesen
Besitzstand unmittelbar angrenzen oder doch in derselben Katastralgemeinde , wie dieser Besitz¬
stand, oder in einer an dieselbe unmittelbar angrenzenden liegen.

Diese Bestimmungen haben von der Erzenguugsperiode 1880/1 angefangen zu gelten.
Dunafewski w . p.
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Im Reichsgesetzblatte von 1880 sind weiters erschienen:

unter Nr . 124 die Concessionsnrkunde vom 28 . August 1880 für die Locomotiv -Eisenbahn von

der Station Rasch itz der priv . Eisenbahn Pilsen -Priesen (Komotan ) nach Schönhof;
unter Nr . 125 die Concessionsnrkunde vorn 28 . August 1880 für die Locomotiv - Eisenbahn

von der Station Peeek nach Jasmuck  mit Abzweigungen;

unter Nr . 128 die Concessionsurkunde vom 28 . August 1880 für die Locomotiv - Eisenbahn

von Smidar nach Hoch wessely;

unter Nr . 129 die Concessionsurkunde vom 8 . September 1880 für die Locomotiv -Eisen-
bahn von der Station Chadan nach Neudek;

unter Nr . 130 die Concessionsurkunde vom 7 . September 1880 für die Locomotiv - Eisen-
bahn von Zauchtl nach Neu titschein.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 23 . Mai 1880 , Z . 10 .786,
betreffend die Bekanntgabe des Statutes für die allgemeine Poliklinik in Wien.

Das Statut für die allgemeine Poliklinik in Wien wird mit dem Bemerken bekannt

gegeben , daß die darin enthaltenen , auf den Unterricht sich beziehenden Bestimmungen mit dem
h . Erlasse des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 5 . Mai 1880 , Z . 4358,

genehmigt worden sind.

Verfügung des n . ö. Landesausschusses vom 4 . August 1880 , M . Z . 223 .769,
betreffend die Uebcrnahme der Drucksorten von der k. k. Hos- und Staatsdrnckerci seitens

der bestellenden Behörden.

Laut Zuschrift an die Direction der k. k. Hof - und Staatsdruckerei vom 4 . August 1880

hat der n . ö. Landesausschuß die Verfügung getroffen , daß von Seite der die Impfdrucksorten

bestellenden Behörden die Uebernahme der bestellten Drucksorteu aus der betreffenden Rechnung

bestätigt , und diese sohin an die Direction der k. k. Hof - und Staatsdruckerei zurückgemittelt werde.

Erlaß der k. k. u. ö. Statthalterei vom 23 . August 1880 , M . Z . 218 .845,
betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe erster Ctnffe im vr . Heidrich ' schen Krnnkenhause

zu Lroppau.

Laut Mittheilung der k. k. schlesischen Landesregierung vom 12 . August l . I ., Z . 7081,

hat der schlesische Landtag in seiner am 7 . Juli d. I . abgehaltenen 20 . Sitzung die Verpflegs-

taxe erster Classe im vr . Heidrich ' schen Krankenhause zu Troppau vom 1 . Jänner 1881

angefangen von 1 fl. 75 kr. auf 2 fl. 50 kr. österr . Währ , zu erhöhen beschlossen.
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Erlaß der k. k. n. ö. Statthalters vom Ltt. August 1880 , Z . 26 .340,

M . Z . 207 .357,
betreffend die Anzeige bei Veränderungen der Fahrtaren und Fuhrlöhne.

Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 30 . Juni 1880,
Z . 3141 , wurde der Magistrat aufgefordert , die Veränderungen der Fahrtaxen und orts¬

üblichen Fuhrlöhne unverzüglich , jedenfalls jedoch vor Schluß eines jeden Jahres der h. k. k.

n . ö. Statthalterei anzuzeigen.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 27 . August 1880 , Z . 30 .787,
M . Z . 222 .121,

betreffend die Vorarbeiten für die nächste Einhebung der Militärtaxe.

Aus Anlaß der von einer politischen Landesbehörde gestellten Anfrage hat das k. k.
Ministerium für Landesvertheidigung mit Erlaß vom 11 . August l . I . , Z . 11 .789 II anzu¬

ordnen befunden , daß die Vorarbeiten für die nächste Einhebung der Militärtaxe sofort auf
Grund der diesfalls ausreichenden Bestimmungen des Gesetzes vom 13 . Juni 1880 , R . G . Bl.

Nr . 70 , vorgenommen werden.

Die Vorarbeiten haben zu bestehen:

g.) in der nach den einzelnen Gemeinden gesonderten Verzeichnung Derjenigen , welche sich
in einem nach ß . 1 (Punkte 1 , 2 , 3 ) des Gesetzes die Taxpflicht begründenden Verhältnisse

befinden;

b) in der Constituirung der Bemessungs -Commissionen (H. 8 ) ;

o) in der Vornahme der nach Z . 8 des Gesetzes von der politischen Bezirksbehörde zu
pflegenden Erhebung der für die Entscheidung über die Taxpflicht und für die Bemessung der
Militärtaxe nach Hß . 3 , 4 und 5 des Gesetzes maßgebenden Verhältnisse.

Das gemeindeweise und in zweifacher Ausfertigung pro 1880 zusammenzustellende Ver¬

zeichniß , auf welchem vor Allem ersichtlich zu machen ist , für welche Gemeinde  in dem

ebenfalls zu bezeichnenden politischen Bezirke und Verwaltungsgebiete und daß für das Jahr
1880 das Verzeichniß zu gelten habe , hat folgende Rubriken zu enthalten:

1 . Laufende Zahl
2 . Familien - und Vorname

3 . Geburtsjahr

4 . Erwerb (Beschäftigung , Realbesitz)
5 . Aufenthaltsort , Gemeindebezirk und Land

6 . Beschluß der Commission

3.) betreffend die Taxpflicht,

K) betreffend das Ausmaß der Militärtaxe;
7 . Entscheidung der politischen Landesbehörde;
8 . Anmerkung.

aä 1 . Die laufende Zahl hat die Reihenfolge und die Anzahl der in jeder Gemeinde

Verzeichnten zu bezeichnen.
In jedem Gemeindeverzeichnisse ist mit dem ältesten Jahrgange , d . i. mit den im Jahre

1875 wehrpflichtig Gewordenen , sonach mit den im Jahre 1855 Gebornen , zu beginnen.

des Taxpflichtigen,
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Denselben sind die im Jahre 1856 Gebornen und so fort die in den Jahren 1857,
1858 , 1859 und 1860 Gebornen anzureihen.

Von den beiden letzten Geburts -Jahrgängen können nur Diejenigen verzeichnet werden,

welche in der ersten und beziehungsweise in der zweiten Altersclasse gelöscht  worden sind.

aä 4 . Im Falle eines verschiedenartigen Erwerbes oder eines mehrfachen Realbesitzes
ist jeder Einzelne nach Gattung und Standort genau anzugeben.

aä 6 . a ) Der Beschluß der Commission wird einfach dahin zu lauten haben , ob der
Betreffende nach Z . 1 , Punkt 1 , 2 oder 3 taxpflichtig,  oder nach H. 5 , Punkt 1 oder 2
von der Taxpflicht befreit  ist.

Da die Bemessung und Einhebung der Militärtaxe von den auswandernden Wehr-

pflichtigen (K. 1 , 4 und 8 - 9 ) fallweise erfolgt , so ist diese Kategorie von Taxpflichtigen in
das oben erwähnte Verzeichniß nicht aufzunehmen.

Die nach K. 8 zu pflegende Erhebung , welche jedoch erst mit Ablauf des Jahres 1880
vorzunehmen ist , weil bis dahin eine die Befreiung der Taxpflicht begründende oder auf das

Ausmaß der Taxe Einfluß nehmende Veränderung der Verhältnisse eintreten kann , hat sich
auf alle maßgebenden Familien - , Erwerbs - , Vermögens - und Besitz -Verhältnisse , jedoch mit

Vermeidung jedweder Vexation zu erstrecken , und ist deren Ergebniß kurzgefaßt , aber vollständig
in einem Referate zum Amtsgebrauche für die Commission zusammenzustellen.

Behufs einer Controle werden den politischen Bezirksbehörden über die nach 8 - 1,
Punkt 3 , des Gesetzes Taxpflichtigen von den zuständigen Ergänzungsbezirks -Commanden Aus¬
weise zukommen , welche Ausweise sich auf die in den Jahren 1855 , 1856 , 1857 und 1858

gebornen Wehrpflichtigen beschränken werden , weil die älteren derartigen Wehrpflichtigen nach
H. 5 , Punkt 3 von der Taxpflicht befreit sind , die in den Jahren 1859 und 1860 Gebornen
aber im Jahre 1881 noch stellungspflichtig sind.

Insolange die ständige Bemessungs -Commission im Sinne des § . 8 des Gesetzes vom

13 . Juni 1880 nicht zusammengesetzt ist , erübrigt nichts Anderes , als daß die Bemessung
der von auswandernden Wehrpflichtigen nach § . 1, Punkt 4 und H. 2 e) desselben Gesetzes zu
entrichtende Militärtaxe von einer a,<1 boo zusammenzusetzenden Commission vorgenommen werde.

Die Erfolgung des Certificates über die Entlassung aus dem österreichischen Staats-

verbande ist von dem Erläge der Militärtaxe , dieselbe möge unbedingt nach Verzichtleistung
auf das Recursrecht oder bedingt mit Vorbehalt des Recurses erfolgen , abhängig.

Ueber die bei der Durchführung der Vorarbeiten für die erste Einhebung der Militärtaxe
etwa sich ergebenden Anstände oder Zweifel ist Bericht zu erstatten.

Erlaß der k, k. n . ö. Statthalterei vom !>. September 1880 , Z . 5711,
Mag . Z . 228 .764,

womit dem Magistrate die Normen behufs Erlangung der altfättig erforderlichen Intervention
von auswärtigen Gesandtschaften bekannt gegeben werden.

Eine politische Bezirksbehörde hat sich in einer Angelegenheit österreichischer , im Auslande

wohnhafter Staatsangehöriger unmittelbar an die in Wien residirende Gesandtschaft des

betreffenden auswärtigen Staates gewendet , und zugleich ein Schriftstück beigeschlossen , welches

in einer in Oesterreich landesüblichen , jedoch der auswärtigen Gesandtschaft der Natur d̂er
Sache nach unverständlichen Sprache verfaßt war . Auch wurde weder eine Uebersetzung dieses

Schriftstückes beigegeben , noch der Inhalt desselben in der Zuschrift der Bezirkshauptmannschast
auch nur auszugsweise mitgetheilt.
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Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 1 . September 1880,

Z . 13 .332 , wird der Magistrat ausgefordert , in jenen Fällen , wo derselbe die Intervention
von auswärtigen Gesandtschaften für nothwendig erachtet , im Wege der k. k. Statthalterei
um diese Intervention anzusuchen und , insoferne Urkunden , deren Kenntniß der auswärtigen

Gesandischaft nothwendig ist , in einer landesüblichen Sprache beigeschlossen werden müßten,
deren Verständniß bei der Gesandtschaft nicht vorausgesetzt werden kann , den wesentlichen

Inhalt dieser Urkunden im Berichte anzuführen , nach Erforderniß aber eine ämtliche Ueber-

setzung derselben in deutscher Sprache beizuschließen.

Erlaß der k. k. Finanz -Landes -Direction vom 26 . September 1880 , Z . 29 .326,
M . Z . 251 .266,

betreffend die Tabelle , welche bei der Vorlage von Steuerzufristungsgesuchen in Anwendung
zu kommen hat.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 2 . August 1880 , Z . 37 .097,

zur Erzielung eines einheitlichen und beschleunigten Verfahrens bezüglich der Beamtshandlung
der Steuerzufristungsgesuche das beifolgende Formulare (Tabelle ) eingeführt , welches von nun
au bei der Behandlung von Steuerzufristungsgesuchen in Anwendung zu kommen hat , und in
welche Tabelle auch Gebührenrückstände in dem Falle aufzunehmen sind , wenn deren Aufrüstung

gleichzeitig mit der Aufrüstung der directen Steuern angesucht wird.
In Bezug auf die Ausfüllung der Rubriken wird Nachstehendes angeordnet:
Vor Allem ist in der zur Aeußerung des Steueramtes , beziehungsweise Magistrates,

Stadtrathes , dann der Bezirkshauptmannschaft oder Steueradministration bestimmten Rubrik (3)

der Tag des Ein lange ns des Gesuches,  beziehungsweise der instruirten Tabelle und
die Zahl des Geschäftsprotokolles  einzusetzcn.

In der Rubrik 1 ist der Rückstand anzugeben , um dessen Auflistung angesucht wird,

oder wenn derselbe im Gesuche nicht bezeichnet ist, der zur Zeit der Einbringung des Gesuches
bei dem Bittsteller aushaftet.

Hat der Letztere bei oder seit der Einbringung des Gesuches auf den Rückstand eine

Zahlung geleistet , so ist diese und der noch verbleibende Rest unter dem Rückstände ersichtlich

zu machen.
Im Falle eines gleichzeitig zuzufristenden Gebührenrückstandes ist bei jeder Gebührenpost

auch das Datum und die Reg .-Zahl des betreffenden Zahlungsauftrages , sowie das Datum

der Zustellung desselben anzugeben.
Bei der Aeußerung über die Zahlungswillfährigkeit des Fristwerbers ist auch die letzte

Einzahlung vor Einbringung des Fristgesuches , dann ob demselben schon früher Fristen oder
Ratenzahlungen gewährt wurden , zur Darstellung zu bringen.

Ein besonderes Gewicht muß auf die Nachweisung gelegt werden , ob und in welcher

Weise die Einbringung des Rückstandes gesichert ist , daher dies jedesmal unter Anschluß der

bezüglichen Sicherstellungsacten anzugeben ist.
Um eine rasche Abfertigung der Zufristungsgesuche zu erzielen , hat das hohe k. k. Finanz¬

ministerium angeordnet , daß die Abfertigung dieser Zufristungstabellen von den betheiligten

Stellen längstens binnen drei Tagen zu erfolgen habe.
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8
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kung . Tag der
Verständigung der
Partei , dann Tag

des Einlangens
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im Steuereinzah-

lungs -(Conto -)
Buche
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthalters vom 1. Oetober 1880 , Z . 35 .788,
M . Z . 253 .896,

enthaltend die bei Ausnahme russischer Staatsangehöriger in die n . ö. Landesirrenanftntten
zu beobachtenden besonderen Vorschriften.

Anläßlich des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 21 . Juli d . I .,

Z . 6454 ( intimirt mit h . ä . Erlasse vom 10 . August 1880 , Z . 28 .727 ) , hat der n . ö.
Landesaussckuß laut Mittheilung vom 16 . September d. I . , Z . 17 .136 , seine Amtsorgane
in den n . ö. Landesirrenanstalten zu Wien , Ybbs und Klosterneuburg zur äußersten Vorsicht

bei der Aufnahme russischer Staatsangehöriger in die benannten Anstalten aufgefordert,

und denselben noch Folgendes bedeutet : „ Insbesondere wird bezüglich jener Kranken , für

welche die Verpflichtung , die ganze Verpflegsgebühr zu ersetzen , durck die Angehörigen
übernommen wird , aus die im A. 8 , Punkt 4 des Anstaltsstatutes bedungene Bürgschaft eines

Inländers genau zu achten sein , und ist die im Z. 9 , Punkt d und e enthaltene Aufnahme
einer anderen Kategorie von Kranken , wenn sie russische Staatsangehörige sind , stets von der

specietten Bewilligung des n . ö. Landesausschusses abhängig zu machen ; demnach werden
bezüglich der Russen die 1 , II . Absatz , und 9 , Punkt e) im vollsten Ausmaße zur

Geltung zu kommen haben , und sind daher russische Staatsangehörige der im Z. 9 o) bezeichnten
Kategorie nur mehr nach vorausgegangener Intervention der k. k. Statthalterei über aus¬
drücklichen Auftrag des n . ö. Landesausschusses aufzunehmen , weshalb die aus Dringlichkeits¬

gründen usuell gewordene Aufnahme über Intervention der Polizei oder der k. k. Bezirks¬

hauptmannschaften bezüglich der Aufnahmswerber russischer Nationalität nunmehr in den Fällen
unabweisbarer Nothwendigkeit stattzufinden hat.

Jede solche wegen äußerster Gefahr erfolgte Aufnahme ist jedoch sofort dem Landes-

ausschusse zur Kenntniß zu bringen.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 7 . Oetober 1880 , Z . 36 .708,
M . Z . 257 535,

betreffend die im Berufungsmege erfolgte Abweisung des Gesuches der Trödtergenoffenschast
um Bewilligung einer Kaufhalle für die Trödler und Hausirer.

Mit dem Erlasse vom 30 . September 1880 , Z . 12 .728 , hat das k. k. Ministerium

des Innern im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium über den Recurs der Wiener
Hallentrödler -Gesellschaft gegen die Statthalterei - Entscheidung vom 2 . Februar 1880 , Z . 42 .700,

betreffend das Project der Genossenschaft der Trödler in Wien wegen Errichtung einer Kauf¬
halle für Trövler und Hausirer , die gedachte Statthalterei -Entscheidnng zu beheben , und die

bezügliche Entscheidung des Magistrates vom 25 . November 1878 , Z . 167 .837 , mit welcher

dem Ansuchen der letztgenannten Genossenschaft um Bewilligung zur Errichtung der bezeichnten
Kaufhalle keine Folge gegeben wurde , wieder in Kraft zu setzen befunden.

Diese Entscheidung der gedachten h . Ministerien ist mit Nachstehendem begründet:

„Die Ansicht der Statthalterei , daß die Berechtigung der Genossenschaft der Trödler zur
Gründung dieser Kaufhalle aus dem § . 114 der Gewerbeordnung abzuleiten sei , kann nicht

getheilt werden , denn es handelt sich bei dem beabsichtigten Unternehmen keineswegs um einen
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ausschließlichen Genossenschaftszweck , indem das Institut nach dem vorgelegten bezüglichen
Statutenentwurfe vielmehr auch von außerhalb der Genossenschaft stehenden auswärtigen
Trödlern und außerdem von Hausirern benützt werden soll.

„Aber selbst abgesehen von diesem Umstande ging es nicht an , diese „ Kaufhalle " im
Sinne des Statutenentwurfes als einen „ integrirenden Bestandtheil " der Wiener Trödler-

Genossenschaft zu behandeln , weil es nach Z . 126 der Gewerbeordnung , außer dem Falle
einer aus öffentlichen Rücksichten getroffenen behördlichen Anordnung , unzulässig ist , die Mit¬

glieder der Genossenschaft zu gewerblichen Geschäflsunteruehmungen auf gemeinschaftliche Rech¬

nung oder zur Herstellung von gewerblichen Anlagen zur gemeinschaftlichen Benützung wider
ihren Willen heranzuziehen , und in dem vorliegenden Falle nicht einmal die in der Genossen¬
schaftsversammlung gegenwärtigen Mitglieder der Genossenschaft mit dem Projekte ausnahmslos
einverstanden sind.

„Die projectirte Kaufhalle kann hiernach nur als eine allgemeine Verkehrseinrichtung zur

Regelung der Handelsbeziehungen zweier selbstständiger getrennter Erwerbszweige aufgefaßt

werden , gegen deren Genehmigung jedoch nachstehende weitere Bedenken obwalten:
„Die Rücksichten für oie öffentliche Sanität lassen eine Concentrirung des Verkehrs mit

Gegenständen so zweifelhafter Provenienz in einem geschlossenen Raume bedenklich erscheinen,
wie dies schon aus den Schwierigkeiten bei der bisherigen Auffindung eines geeigneten Locales

hervorgeht.
„Da der Straßenverkehr vorzugsweise von den unbefugten Händlern , die nach dem

Statutenentwurfe auch von der fraglichen Kaufhalle ausgeschlossen wären , geübt wird , könnte

die angestrebte Beseitigung des öffentlichen Straßenhandels durch die Errichtung dieser Anstalt
nicht erreicht werden.

„Sollte diese Anstalt aber nur auf die Benützung seitens der befugten Hausirer beschränkt

werden , so mangelt zur Errichtung einer solchen Kaufhalle mit Rücksicht auf die verhältniß-

mäßig sehr geringe Anzahl von befugten Hausirern mit alten Kleidern jedes Bedürfniß.
„Endlich muß aber hervorgehoben werden , daß durch die Herbeiziehung der Hausirer als

eines wesentlichen Elementes der projectirten Einrichtung , soweit es den Verkauf der Hausirer

in der fraglichen Halle , also in einer bestimmten Verkaufsstätte berrifft , dem Hausirhandel
eine Richtung gegeben würde , welche mit dem Begriffe des Hausirhandels nach den dermal
in Oesterreich geltenden Gesetzen (Z . 1 des Hausirpatentes und Z . 51 der Gewerbeordnung)
im Widerspruche stände , und stellt sich schon aus diesem Grunde das in Rede stehende Project
im Hinblick auf den vorliegenden Statutenentwurf als gesetzlich unzulässig dar . "

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 6 . November 1880 , Z . 7024,
M . Z . 277,698,

betreffend die Beischlirstung von Abschriften der Entscheidungen der ersten Instanz bei
Actenvortage an das Ministerium für Cuttus und Unterricht.

Nachdem der mit dem hierämtlichen Erlasse vom 21 . März 1876 , Nr . 1308/ ? . bekannt¬

gegebenen Anordnung des hohen k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 9 . März
1876 , Nr . 3727 , swornach in allen in das Ressort des genannten Ministeriums gehörigen

verwaltungsrechtlichen Streitsachen , welche zur Entscheidung in dritter Instanz gelangen,

Abschriften der Entscheidungen erster Instanz für den Gebrauch des Ministeriums den Acten,

beziehungsweise den betreffenden Vorlagen beizuschließen sind , nicht immer entsprochen wird,
so sehe ich mich veranlaßt , die erwähnte Anordnung zur genauen Darnachachtung in Erinne¬

rung zu bringen.
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II.

Gemeinderaths -Beschlüsse.

Vom 6 . August 1880 , Z . 4515.

Der Gemeinderath beschließt dem deutschen Schulvereine mit einem Jahresbeiträge von
1000 fl. als Mitglied beizutreten.

Vom 6 . August 1880 , Z . 3018.

Der Gemeinderath beschließt, die von dem k. k. Kriegsministeral -Kanzlisten Victor Edlen
von Engel angeordnete Stiftung per 20 .000 fl. zur Errichtung eines monumentalen Brunnens
im IV . Bezirke anzunehmen.

Vom 6 . August 1880 , Z . 3088.

Der Gemeinderath beschließt, die von Heinrich Lustig angeordnete Stiftung von 30 .000
Francs zur Errichtung und Dotirung von Humanitätsanstalten anzunehmen.

Vom 6 . August 1880 , Z . 3337 und Z . 3379.

Der Gemeinderath beschließt die Uebernahme der nachbenannten Stiftungen in die Ver¬
waltung der Commune und genehmigt die diesfälligen vom Magistrate vorgelegten Stift¬
briefentwürfe:

Die Stiftung der Katharina und des Lazar Gotthold Goldstein  für hilfs-
bedürftige Witwen per 25 .000 fl. Notenrente;

Die Stiftung des Adolf Dietz von Weidenberg  für nach Wien zuständige , arme
Witwen christlicher Confession per 25 .800 fl.

Vom 6 . August 1880 , Z . 3617.

Der Gemeinderath beschließt, die von dem Stadtsequester Buresch  angeordnete Stiftung
von 25 .000 fl. zur Errichtung von fünf Stipendien L 300 fl. anzunehmen und den Magistrat
mit der Verwaltung des Stiftungsvermögens , Leitung der Stiftungsangelegenheiten und allen,
die Verleihung vorbereitenden Schritten zu betrauen.
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Vom 6. August 1880 , Z . 3976.

Nach dem Magistratsantrage wird die Grabstiftung  für das Grab des am 5 . April
1879 verstorbenen Carl Blech schmidt,  Kirchendirectors bei St . Elisabeth auf der Land¬
straße , angenommen.

Vom 6 . August 1880 , Z . 4507.

Nach dem Magistratsantrage wird dem Vorschläge , daß sich die Schillerstiftung wegen
Zahlung der Versorgungsfondgebühren für die durch die Aufführung Grillparzer ' scher Theater¬
stücke von ihr eingenommenen Tantiemen mit dem Magistrate ins Einvernehmen zu setzen
hat , die Zustimmung ertheilt , und hat die Abrechnung alljährlich stattzufinden , welche immer
für das abgelaufene Jahr zu gelten hat.

Vom 13 . August 1880 , Z . 4824.

Als Post 6 des Normallehrmittelverzeichnisses  sind die neuen Bilder der Natur¬
geschichte von Gerold  einzustellen.

Vom 13 . August 1880 , Z . 4486.

Nach dem Anträge des Bezirksschulrates der Hl . und der VII . Section wird die
Errichtung einer 6 . Classe an der Knabenschule , II . Bezirk , Pazmanitengasse
Nr . 17 , genehmigt.

Vom 13 . August 1880 , Z . 3893.

Die Erhaltung des Grabes der zu Klosterneuburg verstorbenen Frau Anna Marie
Schittler aus den Capitalserträgnissen ihrer Stiftung wird principiell genehmigt und hat der
Magistrat wegen dieser Grabeserhaltung mit den Legataren behufs allfälliger Beitragsleistung
die Erzielung eines Einverständnisses anzustreben.

Vom 13 . August 1880 , Z . 3995.

Nach dem Magistratsantrage wird der Magistrat angewiesen , gleich bei der Uebernahme
der Findlinge auf die zur Eruirung der Zuständigkeit nöthigen Daten von Seite des Landes¬
ausschusses zu dringen und Alles festzustellen , was zur Constatirung der ' Heimatsbehörde
nöthig ist^ und nicht erst das Cumulativ -Verzeichniß abzuwarten.

Vom 13 . August 1880 , Z . 3492.

Nach dem Anträge der Wasserversorgungs -Commission wird gegen die Einbauung deS
von dem Ingenieur Jacob Munk vorgelegten Druckregulators bei den Privat -Wasserleitungs-
ausläufen der Hochquellenleitung keine Einwendung erhoben , jedoch ist vor jeder Einbauung
dem Stadtbauamte Anzeige zu erstatten.
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Vom 13 . August 1880 , Z . 3498.

Nach dem Anträge der Wafseroersorgungs - Commission wird über das Ansuchen der

Firma Holldorf und Brückner um Gestattung der Anwendung ihrer Hähne und Ventile bei
den Wasserleitungen in den Häusern  beschlossen:

1 . Fünf Stück Brunnenventile behufs weiterer Beobachtung ihrer Function bei öffent¬
lichen Auslaufbrunnen um 9 fl. per Stück anzukaufen;

2 . die Anwendung des selbstschließendenClosettventiles bei denWafferleitungsabzweigungen
in den Häusern und

3 . des Hofauslaufbrunnens mit Selbstschlußventil und des Auslaufhahnes für Haus¬
leitungen in einem Kasten aus Holz oder Eisenblech oder in einer Nische bei den Hof -, respective
Corridorausläufen zu gestatten , bei dem Closettventile unter der Bedingung , daß die Firma
vor der Einbauung eines solchen Ventiles dem Stadtbauamte die Anzeige erstattet.

Vom 20 . August 1880 , Z . 4922.

Der Statthalterei - Erlaß vom 6 . Juli 1880 , Z . 22 .595 , in Betreff der Betriebs¬
bewilligung für das zweite Tramwaygeleise in der Strecke von der Elisabethbrücke bis zum
Adlerplatze und von der Paulanerkirche bis zur Mayerhofgasse , sowie des einfachen Geleises
in der Paulanergasse und Ablenkung des schweren Fuhrwerkes von den engen Theilen der
Wiedner Hauptstraße zwischen der Paulanerkirche und dem Arlerplatze wird zur Kenntniß
genommen und wird über Antrag der Commission beschlossen, die Erweiterung der Gußhaus¬
straße anzustreben.

Vom 20 . August 1880 , Z . 4499.

Das Stadtbauamt wird beauftragt , Vorsorge zu treffen , daß bei Reinigung und

Weiß igung der Schullocalitäten  die Emrichtungsgegenstände (etwa durch Bedecken mit
Sackleinwand oder dergl .) bestmöglich geschont werden , um deren vorzeitige Abnützung durch
das sonst nothwendige starke Scheuern zu verhindern.

Vom 27 . August 1880 , Z . 5051.
Der Magistrat erhält den Auftrag , gleich bei der Uebernahme der Findlinge auf die

zur Eruirung der Zuständigkeit nöthigen Daten von Seite des Landesausschufses zu dringen
und Alles festzustellen, was zur Constatirung der Heimatsbehörde nöthig ist und nicht erst das
Cumulativ -Verzeichniß abzuwarten.

Vom 3 . September 1880 , Z . 5243.
Der Magistrat wird angewiesen , die Schulleiter aufzufordern , die Gebrechen an den

Schullocalitäten rechtzeitig  anzuzeigen , damit von Seite des Bauamtes , der Buchhaltung
und des Magistrates die nöthigen Vorarbeiten zu einer Zeit gemacht werden können , wo
die bezüglichen Arbeiten in den Schulen mit Beginn der Schulferien in Angriff genommen
werden können.
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Vom 3 . September 1880 , Z . 5349.
Der Gemeinderathsbeschluß vom 8 . Juli l. I . , Z . 2085 , die Aufnahme von

Kindern anderer Schulsprengel in den Wiener Communalschulen  betreffend,
wird aufrecht erhalten ; weiters beschließt der Gemeinderath , es sollen Schüler (Schülerinnen)
aus den Vororten , welche die hiesigen städtischen Schulen nicht fleißig besuchen, unterm Jahre
ausgeschult werden.

Vom 10 . September 1880 , Z . 5519.

Die vom Magistrate vorgelegten Marktordnungen für die vier neuen Detail¬
markthallen werden genehmigt  und wird nach dem Magistratsantrage beschlossen:

1 . Die Gebühren für die Zellen der ersten Gruppe sind nicht vierteljährig , sondern
monatlich zu entrichten;

2 . die in den Entwürfen der Marktordnungen enthaltenen Gebühren werden mit Aus¬
nahme der Gebühren für die Kühlräume genehmigt;

3 . die Frage wegen Füllung der Eiskeller wird vorläufig in suspenso gelassen und
der Zins für die Kühlräume vorläufig mit 2 , respective 3 kr. per Quadratmeter Kühlraum
und per Tag fixirt.

Zugleich wird der Magistrat ermächtigt , auf Grund der genehmigten Marktordnung für
die bestehenden Detailmarkthallen und der vorliegenden Entwürfe eine „Marktordnung für die
Detailmarkthallen in Wien " , welche auch für die bereits im Betriebe befindlichen zwei Hallen
(in der Zedlitzgasse und im VI . Bezirk) zu gelten hat , auszufertigen und der h. k. k. Statt¬
halterei zur Genehmigung vorzulegen.

Vom 17 . September 1880 , Z . 5502.

Nach dem Magistratsantrage beschließt der Gemeinderath über die Bestimmung der Ein-
und Ausladestationen für Wiederkäuer an den Eisenbahnen , über die Anstellung von Beschau¬
organen und Einhebung von Beschaugebühren an diesen Stationen:

1 . Daß die in dem Wiener Stadtgebiete bestehenden Bahnen als Ein - und Auslade¬
stationen zu bestimmen wären;

2 . daß bei der gegenwärtigen Handhabung der Viehbeschau auf den genannten Bahn¬
höfen und auf dem Centralviehmarkte durch die Organe der Commune auch fernerhin es zu
verbleiben habe;

3 . daß von der Einhebung von Beschaugebühren im Wiener Stadtgebiete für den
Staatsschatz Umgang zu nehmen wäre , und

4 . daß auch auf die Einführung von Befchaugebühren zu Gunsten der Commune Wien
Verzicht geleistet werde.

Vom 17 . September 1880 , Z . 2979.

Von der mit Beschluß vom 19 . October 1872 , Z . 5381 , den Directoren der städtischen
Mittelschulen aufgstragenen Vorlage der Anzeigen über die im Laufe eines Schuljahres in
Aussicht stehenden Dienstesalterszulagen der Professoren wird nach dem Magistratsantrage in
Hinkunft abgesehen.
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Vom 21 . September 1880 , Z . 5429.

Nach dem Sectionsantrage wird beschlossen , die Zusicherung zu ertheilen , daß die von

Frau Magdalena Trzebitzky dem Fonde für verunglückte Feuerwehrmänner und den städtischen
Waisenhäusern zugedachten Legate von zusammen 30 .000 fl . als Stiftungen behandelt werden.
Diese Legate sind in die Administration der Gemeinde Wien zu übernehmen und die mit den

Erbenvertreter vereinbarten Stiftbriefentwürfe dem Gemeinderathe vorzulegen.

Vom 21 . September 1880 , Z . 5056.

Die Buchhaltung wird angewiesen , in Hinkunft systematisch vorzugehen , nämlich zwar

die Rückstandsausweise so lange wie im Vorjahre und im laufenden Jahre ( Mitte August)
bei sich zu behalten , dann aber zu constatiren , was im I . Semester  eingezahlt wurde , so
daß jederzeit Vergleiche gleich langer Perioden  gemacht werden können.

Vom 25 . September 1880 , Z . 5154.

Der Gemeinderath beschließt , daß künftighin bei Verleihung von definitiven oder

provisorischenAnstellungen  unter gleichen Verhältnissen Oesterreicher in erster  Linie
zu berücksichtigen sind.

Vom 28 . September 1880 , Z . 2187.

Der Gemeinderath hat über die Abzweigungen der Kaiser Franz Josef -Hochquellenwaffer-
leitung in die Häuser in Wien Nachstehendes beschlossen:

1 . Es wird ausdrücklich bestimmt und ist bei der nächsten Revision der Kundmachung
über die Wasserabgabe aus der Kaiser Franz Josefs -Hochquellenwasserleitung am Schluffe des
§ . 4 beizufügen:

„Die durch die Organe der Commune ausgeführte Abzweigung vom Hauptrohre bis

zum Wassermesser geht mit dem Beginne der Benützung derselben in das Eigenthum des
Hauseigenthümers oder desjenigen Wasserabnehmers über , welcher die Ausführung derselben
auf seine Kosten bei der Anmeldung des Wasserbedarfes bestellt hat.

Für die sachgemäße Ausführung dieser Abzweigung bis zum Wassermesser haftet die
Commune durch drei Jahre vom Tage der Fertigstellung an gerechnet.

Treten nach Ablauf dieser Haftzeit Gebrechen an einer solchen Abzweigung ein , so
werden dieselben von den Organen der Commune auf Rechnung des Eigenthümers der Ab¬

zweigung behoben und sind die Auslagen für solche Reparaturen längstens 14 Tage nach
Zustellung der Rechnung an die städtische Hauptcassa rückzuvergüten . "

2 . Diese Bestimmung ist auch in das Formulare für die von der städtischen Buch¬

haltung über die Kosten der hergestellten Abzweigung auszufertigenden Rechnungen auf¬
zunehmen.

3 . Ist daran festzuhalten , daß bei Gebrechen an Abzweigungen von dem Eigenthümer

derselben vor der Vornahme der Reparatur eine Erklärung folgenden Inhaltes abverlangt werde:

„Ich ersuche die für das Haus ^onscr .^ Nr. .gaffe , . . Bezirk (für den

industriellen Bedarf im Hause . gaffe , . . Bezirk ) , bestehende und
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schadhaft gewordene Abzweigung von der Kaiser Franz Josefs - Hochquellenwasserleitung auf
meine Kosten durch die Organe der Commune wieder in ordentlichen Stand setzen zu lassen
und verpflichte mich , an die Commune die diesfälligen Auslagen binnen 14 Tagen nach
Zustellung der Rechnung bei der städtischen Hauptcafsa rückzuvergüten.

Wien,  am . 188 .

4 . Die im Punkte 1 erwähnte dreijährige  Haftung für die Abzweigung bis zum
Wassermesser vom Tage der Fertigstellung an gerechnet wird vom Tage dieses Beschlusses,
somit vom 28 . September 1880 an übernommen . Diese neue Haftungsdauer tritt sonach
nur bezüglich jener Abzweigungen in Wirksamkeit , welche am 28 . September 1880 oder später
fertig gestellt worden sind.

Vom 28 . September 1880 , Z . 5736.
Nach dem Anträge des Magistrates beschließt der Gemeinderalh bezüglich der von

mehreren Gewölbsinhabern beabsichtigten Beleuchtung der Schaufenster während der
Nachtstunden:

1. Bewilligungen , Gewölbsschaufenster in allen Bezirken Wiens auch in den Nacht¬
stunden ohne Balkenverschluß beleuchtet offen halten zu dürfen , sind nur von Fall zu Fall
zu ertherlen und immer nur unter den vom Stadtbauamle aus feuerpolizeilichen Gründen
geforderten Bedingungen und wären die an die k. k. Polizeidirectiou einlaufenden Gesuche dieser
Art stets vor Ertheilung der Bewilligung dem Wiener Magistrate behufs stävtvauämtlicher
Begutachtung wegen etwaiger Feuergefährlichkeit zur Äußerung zu übermitteln.

2 . Aus Sicherheitspolizeirücksichten ist jedoch vorzuschreiben , daß bei Gewölbsauslagen
bezüglich welcher die nächtliche Beleuchtung beabsichtiget wird , immer Spiegelglasscheiben,
welche wegen ihrer größeren Dicke gegen absichtliche Zertrümmerung widerstandsfähiger sind,
in Verwendung genommen werden und ebenso ist aus Sittlichkeitsgründen diese Bewilligung
nur an sittlich unbedenkliche Personen zu ertheilen.

Vom 1. October 1880 , Z . 4986.
Bezüglich der Carl Diehl ' schen Stiftungsschule  fast der Gemeinderatb Beschlüsse,

denen zu Folge die Dauer der Schulzeit , die Anzahl der Schülerinnen , der Miethzins für die
Schullocaiitäten , sowie der Lehrplan festgesetzt wird.

Vom 5 . October 1880 , Z . 4389.

Der Gemeinderath spricht seine Geneigtheit aus , Wärmestuben , wenn sie von Privaten
in 's Leben gerufen würden , durch Subventionirungen zu unterstützen.

Vom 5 . October 1880 , Z . 5532.

Nach dem Sectionsantrage wird beschlossen, den Magistrat und die Buchhaltung an¬
zuweisen, in Zukunft den im § . 111 der Dienstpragmatik festgesetzten Quiescenstermin von
drei Jahren genau zu überwachen und nach Ablauf dieses Termines sofort und ohne erst
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ein Pensionsgesuch abzuwarten wegen Versetzung der Betreffenden in den bleibenden Ruhe¬
stand das Entsprechende einzuleiten.

Unter Einem wird principiell ausgesprochen , daß für den Bezug der Ruhegenüffe auch
bei quiescirten Beamten stets der Tag des Beschlusses, womit die Pensionirung ausgesprochen
wurde , maßgebend ist.

Nom 5 . October 1880 , Z . 4210.
Nach dem Commissionsantrage wird beschlossen, daß Kinder , welche die Commune

zu verpflegen hat,  nicht mehr in die Vororte in Kost gegeben werden , sondern in die
Bezirke, wo sie durch die Waisenväter besser überwacht werden können.

Vom 8 . October 1880 , Z . 5468.

1. Der Gemeinderathsbeschluß vom 8 . November 1879 , Z . 5376 , womit der Handel
mit Gräberblumenkörben , mit Grabkreuzen und Grabsteinen seitens der Todtengräber außer¬
halb des Friedhofes gestattet wurde , wird aufgehoben.

2 . Den Todtengräbern wird auch der Handel mit Blumenkränzen nicht gestattet.
3 . Den Todtengräbern wird unter keiner Bedingung gestattet , die Rückseite der Zettel,

auf welchen die Grabnummern verzeichnet sind , als Annoncen mit Angabe der Geschäfts-
adreffe zu benützen.

4 . Den Todtengräbern ist nicht gestattet , ihre Bureaux in solchen Localen aufzuschlagen,
wo mit Gräberausschmückungsgegenständen gehandelt wird.

Vom 12 . October 1880 , Z . 6371.

Dem Archivsdirector wird die Bewilligung ertheilt , in dringenden Fällen mit nach¬
träglicher  Bewilligung der Bibliothekscommission , jedoch selbstverständlich mit Rück¬
sichtnahme auf die gewährte Dotation,  antiquarische Werke ankaufen zu dürfen.

Vom 19 . October 1880 , Z . 3917.

Nach dem Commissionsantrage wird nachstehender Preistarif für die  Aus¬
schmückung und Beleuchtung der Gräber und Grüfte  im Wiener Centralfriedhose
genehmigt:

Allgemeine Bestimmungen:

1. Den Parteien steht es frei , die Ausschmückung der Gräber und Grüfte im Wiener
Centralfriedhofe mit Blumen und Zierpflanzen , sowie die übliche Beleuchtung dieser Gräber
und Grüfte den Todtengräbern zu übertragen , sie können diese Arbeit auch selbst besorgen
oder durch andere Bestellte besorgen lassen , wobei die diesbezüglichen Bestimmungen der
Begräbniß - und Gräberordnung genau zu beobachten sind.

2 . Wird den Todtengräbern die Ausschmückung und Beleuchtung übertragen , so sind
dieselben verpflichtet , die tarifmäßig übernommenen Arbeiten und Lieferungen genau in dem
bezeichneten Umfange und in solider Weise zu leisten , und die in diesem Tarife eingestellten
Preise , insoferne mit den Parteien nicht ein besonderes Uebereinkommen getroffen worden ist,
genau einzuhalten.
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Ist das Letztere der Fall , und wurden zwischen der Partei und den Todtengräberu in

Absicht auf eine etwaige außergewöhnliche , reichere und kostspieligere Ausschmückung oder
Beleuchtung besondere Vereinbarungen getroffen , so sind diese für beide Theile bindend.

3 . Die Todtengräber haben die Verpflichtung , den Parteien sowohl die tarifmäßig , als

auch die aus Grund eines allfälligen speciellen Uebereinkommens übernommenen Leistungen
unter möglichst genauer Bezeichnung der Gattung der Blumen und Zierpflanzen und der Art

der Beleuchtung zu specificiren und denselben sohin eine schriftliche Bestätigung auszuhändigen,
welche aufzubewabren ist.

4 . Die Todtengräber übernehmen keine Haftung für Elementarschäden , d. h. zerstörende
Fröste und Hagelschlag.

Auf Verlangen der Parteien haben die Todtengräber bei eingetretenen Elementarschäden
die Pflicht , gegen Zahlung eines Drittels der für die Ausschmückung der Gräber bestimmten

Preise die Gräber mit dem Blumenschmuck wieder gehörig in Stand zu setzen.

5 . Allfällige Beschwerden über die Arbeitsleistungen der Todtengräber sind in der Ver¬

waltungskanzlei des Centralsriedhofes rechtzeitig einzubringeu.

Hiernach sind den Todtengräberu folgende Preise zu entrichten:

Post-Nr. I . Ausschmückung der Grüfte und Einzetngräber : fl. kr.

1 Für das Aussetzen von Blumen uud Zierpflanzen aus einer einfachen Gruft
sammt sorgfältiger Pflege , während der sechs Sommermonate , d. i. vom
15 . Mai bis 3 . November . 8 —

2 ddo . auf einer Doppelgruft . 10 —

3 für die einmalige Herrichtung eines Einzelngrabes mit feingesiebter Erde ohne
irgend welche Anpflanzung . — 90

4 für das einmalige Aussetzen gewöhnlicher Blumen und Zierpflanzen auf einem
Einzelngrabe ohne Pflege desselben . . 1 80

5 für die Herrichtung eines Einzelngrabes durch Rasenbelag an den Seiten des
Grabhügels ohne Pflege . 3 —

6 für die Herrichtung eines Einzelngrabes durch Rasenbelag an den Seiten

des Grabhügels sammt Ausschmückung mit Blumen auf der ganzen
ebenen Fläche desselben und sorgfältiger Pflege während der sechs
Sommermonate , d . i. vom 15 . Mai bis 3 . November . 7 50

7 ddo . ohne Rasenbelag im übrigen wie Post 6 . 5 50

8 für die Anpflanzung zweier Stück Thujen in der Stammhöhe von 20 Centi-
meter neben dem Grabdenkmale , zusammen . — 40

9 für die Ausschmückung eines Einzelngrabes mit den üblichen Herbstblumen
während der Allerheiligentage . 2 50

II . Für die Ausschmückung der gemeinsamen Gräber,

d . i. für die Ausschmückung einer Grabstelle ans den gemeinsamen Gräbern,

die Hälfte der Preise der vorbezeichneten Posten 4 , 6 und 8.

III . Für die Beleuchtung der Grüfte , Einzetngräber und der gemein¬
samen Gräber , und zwar:

1 Für die Benützung je einer von den Todtengräberu zur Beleuchtung einer

Gruft , eines Einzelngrabes oder einer Grabstelle auf den gemeisamen
Gräbern beigestellten zierlichen Metallgrablaterne sammt dem Lichte
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Post -Nr . fl. kr.
während der Allerheiligentage oder eines anderen dem Andenken des

Verstorbenen gewidmeten Gedenktages einschließlich der Beaufsichtigung

per Tag . 1 50

2 ddo . einer Holzlaterne per Tag . 1 20
3 für die Besorgung der Beleuchtung sammt Beigabe des Lichtes und Beauf¬

sichtigung , im Falle die Laterne von der Partei beigestellt wird . 1 —

4 für die Benützung einer bei den Todtengräbern entlehnten zierlichen Metall¬

grablaterne ohne Beigabe des Lichtes per Tag . 1 —
5 für die Aufbewahrung einer den Todtengräbern übergebenen Grablaterne und

deren Reinigung nach gemachtem Gebrauche per Jahr , wobei von den

Todtengräbern die Haftung für den guten Zustand der anvertrauten
Laterne übernommen wird . 2 —

Vom 19 . October 1880 , Z . 4443

Der Erlaß des k. k. n . ö. Landesschulrathes vom 23 . Juni l . I . , Z . 3839 , wonach

der Herr Minister für Cultus und Unterricht mit hohem Erlaß vom 1 . Juni d. I ., Z . 8153,

eröffnete , daß er mit besonderer Befriedigung entnommen habe , daß der Gemeinderath der
Stadt Wien die Com munal - Unterrealschule im VI . Bezirk  in Wien vom Schul¬

jahre 1880/81 ab successive zu einer Oberrealschule  auf Kosten der Commune zu ver¬
vollständigen  beschlossen habe , daß er hiefür dem Wiener Gemeinderathe seine volle
Anerkennung ausspreche und im Vertrauen darauf , daß bei Einrichtung und Verwaltung auch
der erweiterten Anstalt die maßgebenden Normen Anwendung finden werden , keinen Anstand

nehme , die Vervollständigung  der genannten Com munal - Lehranstalt zu

genehmigen und zugleich das dieser S ch u l e v e r l i e h e n e Recht zur Aus¬

stellung staatsgiltiger Zeugnisse auf die Oberclassen auszn dehnen , wird

zur Kenn tniß genommen.

Vom 19 . October 1880 , Z . 6340.

Nach dem Magistratsantrage wird den , den Journaldienst in den neuen Arresten im

städtischen Polizeigefangenhause vom 14 . Juli d . I . an versehenden Amlsdienern aus nnbe

stimmte Zeit ( im Sinne des ß . 98 der Dienstpragmatik ) ein Kostgeld von 50 kr. per Kops

für jeden Journaltag , also für die täglich das Journal versehenden zwei Amtsdiener zusammen

ein Kostgeld von Einem Gulden ö. W . bewilligt ; dasselbe ist den Percipienten monatlich
verfallen gegen von der Leitung der magistratischen Polizeiabtheilung vidirte Quittung durch

die städtische Hauptcaffe zu erfolgen.

Vom 22 . October 1880 , Z . 6493.

Der Gemeinderath bestimmt , daß die Todtengräber verpflichtet sind , in ihrem Bestell¬

locale in der Stadt Blumenkränze , welche ihnen daselbst von Parteien an Gedenktagen oder

für einen anderen bestimmten Zweck behufs Ausschmückung eines Grabdenkmales oder Grab-
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kreuzes eines verstorbenen Verwandten oder Freundes freiwillig übergeben wurden , gegen eine

Entlohnung von 30 kr. ö . W . per Blumenkranz zu übernehmen , selbe mit aller Sorgfalt nach
dem Centralsriedhofe zu überführen und dort am betreffenden Grabmonumente oder Grad¬

kreuze haltbar befestigen zu lassen . Diese Obliegenheit ist im Ausnahmslocale der Todten-

gräber in Wien mittelst einer Ankündigung ersichtlich zu machen.

Vom 22 . October 1880 , Z . 3833.

Nach dem Magistratsantrage wird in theilweiser Abänderung des Gemeinderaths¬
beschlusses vom 15 - Juni 1878 , Z . 2954 , die Erlaubniß zum Befahren des Rathhausparkes
mit Kinderwagen ertheilt ; jedoch darf eine Aufstellung derselben nur in den beiden Rondeaux
nächst dem neuen Rathhause erfolgen.

Vom 22 . October 1880 , Z . 5428.

Der Gemeinderath beschließt , das Stadtbauamt sei anzuweisen , die im städtischen Preis¬

tarife entstehenden Lücken durch die Aufnahme neu hinzuwachsender Arbeiten und Lieferungen
alljährlich zu ergänzen , um auf diese Weise auch ein Offeriren auf diese Arbeiten und Liefe¬
rungen zu ermöglichen.

Vom 3 . November 1880 , Z . 4927.

Nach dem Sectionsantrage beschließt der Gemeinderath bezüglich der Mittel zur
Behebung der Fleischtheuerung  Nachfolgendes:

1 . Die Art und Weise des Verkaufes auf dem Wiener Schlachtviehmarkte ist dem Ueber-

einkommen der Käufer und Verkäufer überlassen . Der Verkauf des Schlachtviehes in ganzen
Partien ( Bandeln ) zum Behufs der Vertheilung der Thiere nach Losen , wovon eines derselben

zur Probeschlachtung bestimmt wird , um durch das Schlachtgewicht des ganzen Loses das Durch¬

schnittsgewicht zu ermitteln , nach welchem das Gewicht jedes einzelnen Thieres der gesammten

Partie zu bestimmen ist, ist untersagt . Zur Bequemlichkeit der Käufer und Verkäufer und zur

leichteren Abwicklung der Geschäfte sind an geeigneten Stellen eine entsprechende Anzahl Waagen
aufzustellen.

Es sind dermalen nur zwei Waagen aufzustellen , welche im Falle des Bedarfes auf
vier vermehrt werden können.

2 . Bei der ämtlicheu Ermittlung der Preise ist der bisherige Vorgang beizubehalten;
bei dem Verkaufe nach Lebendgewicht sind die Preise nach den drei verschiedenen Racen,

nämlich der deutschen , ungarischen und galizischen Race zu erheben , die niedrigsten und höchsten

Preise mit der Angabe der Stückzahl der zu den einzelnen Preisen verkauften Thiere , sowie

der aus der Zusammenstellung resultirende Durchschnittspreis zu verzeichnen.

3 . Das bisherige Institut der Commissionäre ist als entsprechend beizubehalten.

Zur Sicherheit des Verkehres sind vier beeidete Vermittler zu bestellen , und ist zu
diesem Ende ein Concurs sofort auszuschreiben.

Die Errichtung einer Fleischcassa durch die Commune wird abgelehnt , es ist jedoch den

Banken und sonstigen Privatinstitnten freigestellt , mit ihren Capitalien den Viehhandel in
jeder erlaubten Art zu unterstützen.

4 . Der Wiener Schlachtviehmarkt ist auf Grund der von den Experte » dargelegten
Motive außerhalb der Verzehrungssteuerlinie gelegen zu behandeln.
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5 . Bis zum Herablangen einer gesetzlichen Bestimmung , daß die Verzehrungssteuer nach
Gewichtskategorien der Schlachithiere eingehoben wird , soll die bisherige Verzehrungssteuer
nach der Stückzahl beibehalten werden.

Die zwischen Wien und den Vororten bestehende Verzehrungssteuer ist sofort zu regu-
liren und em gemeinsames Verzehrungssteuergebiet herzustellen.

6 . Der derzeitige facultative Fleischverkauf nach Qualitäten ist beizubehalten und der
Verkaufsmodus nach Qualitäten , wobei die Knochen dem Fleische nicht zugewogen werden
dürfen , sondern eine besondere Qualität bilden , ist anzustreben.

7 . Die Probeschlachtungen , bei welchen durch die Schlachtung aus einer ausgelosten
Anzahl Thiere das Gewicht der einzelnen Thiere bestimmt wird , sind untersagt.

8 . Die mi Auslande übliche Schlachtungsmethode ist durch die Vereinbarung zwischen
dem Käufer und Verkäufer unter Mitwirkung des Magistrates anzubahnen und bei allseitigem
Einverständnisse durchzuführen.

9 . Die Errichtung von Großschlächtereien in Wien ist im Interesse der kleineren Ge-
werbsleute und der Approvisionirung zu empfehlen.

10 . Es steht jedem Vieheigenthümer frei , seine Thiere selbst zu schlachten und zu ver-
werthen.

11 . Der Verkaufsmodus nach Schlachtgewicht ist beizubehalten ; über jene Theile , welche
dem Fleische nicht zugewogen werden dürfen , ist eine Norm vom Magistrate zu erlassen, und
ist dieselbe in den beiden Schlachthäusern ersichtlich zu machen.

12 . Die Errichtung eines täglichen Fleischmarktes auf dem Schlachtviehmarkte wird ab¬
gelehnt und sind für den Verkauf des importirten Fleisches und zur Belebung des Handels
mit demselben geeignete Lokalitäten bei der Großmarkthalle allenfalls durch Schaffung eines
Provisoriums auf dem Eislaufplatze herzustellen.

Der Magistrat wird über Antrag des Gemeinderathes Steudel beauftragt , diesbezüglich
mit Beschleunigung Vorschläge zu erstatten.

13 . Zugleich mit der Eröffnung der neuen Rinderhalle soll an zwei Tagen der Woche,
und zwar Montag und Donnerstag , der Schlachtviehmarkt abgehalten werden.

14 . Der Magistrat wird beauftragt , sich an das Handelsministerium zu wenden mit
dem Ersuchen , dahin zu wirken, daß die Bahnverwaltungen den Transport der Thiere schneller
und billiger besorgen als jetzt , und daß dieselben für die Desinficirung der Waggons nicht
doppelte Gebühren berechnen, was auf die Vertheuerung der Lebensmittel Einfluß nimmt.

Vom 3 . November 1880 , Z . 5783.
Der Gemeinderath beschließt, die Post 4 des mit Plenarbeschluß vom 16 . Mai 1879,

Z . 4722 ox 1878 genehmigten Normal - Lehrmittelverzeichnisses dahin abzu¬
ändern,  daß an Stelle des Zifferblattes mit beweglichen Zeigern um den Preis von 2 fl.
50 kr. die Karlsteiner Uhr mit dem Preise von  3 fl. einzusetzen ist.

Vom 3 . November 1880 , Z . 907/79.
Der Gemeinderath beschließt über Antrag der I . und der VII . Section , die Bezirksvorsteher

anzuweisen , sich bei Begebung kleinerer Arbeiten in den betreffenden Bezirken die „Vorschrift
über die Bestellung ständiger städtischer Contrahenten für die currenten Arbeiten und Liefe¬
rungen bei der Wiener Gemeindeverwaltung " , insbesondere den H. 16 derselben gegenwärtig
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zu halten und demnach von der ihnen zustehenden Befugniß , derlei Arbeiten auch an andere
Professionisten zu vergeben , nur ausnahmsweise und in wirklich dringenden Fällen

Gebrauch zu  machen.

Vom 3 . November 1880 , Z . 6362.

Die Entscheidung des Ministeriums des Innern vom 7 . Juni 1880 , Z . 1590 , in

Betreff der Ablehnung der im Recurswege von verschiedenen Seiten angestrebten Fristverlän¬

gerung für die Benützung der Grüfte auf den alten Wiener Friedhöfen und die in derselben

getroffene Entscheidung , daß der 1 . November  1879 als jener Tag anzusehen ist , von

welchem an Leichenbestattungen in den alten fünf Wiener Friedhöfen nicht mehr vorgenommen

werden und von wo an auch der Zeitraum für die gänzliche  Auflassung dieser Friedhöfe zu

rechnen sein wird , wird zur Kenntniß genommen.

Vom 5 . November 1880 , Z . 6466.

Nach dem Sectionsantrage wird der Verkauf  von Arbeitsmateriale der Carl Diehl ' schen

Stiftungsschule an die Schülerinnen derselben nicht gestattet.

Vom 5 . November 1880 , Z . 3651.

Bezüglich der dem Stadtphysiker aus den sanitätspolizeilichen Amtshandlungen des
Leichenwesens zufließenden Gebühren wird beschlossen , daß bei Exhumirungen zum Zwecke der

Uebertragung der Leichen von den alten Friedhöfen auf den Centralfriedhof die Gebühr für

den Stadtphysiker mit je 5 fl. ( fünf Gulden ) und für die Intervention des Stadtphysikers
oder eines städtischen Arztes bei Leichentransporten die Gebühr gleichsfalls mit je 5 Gulden

(fünf Gulden ) bemessen wird.
In beiden Fällen ist die Gebühr durch die städtische Hauptcasse einzuheben , die Ge¬

bühren sind dem Stadtphysicus zuzuweisen und hat jede weitere Honorirung des Stavtphysicus

durch die Parteien zu entfallen.
Die übrigen Gebühren werden so belassen wie bisher.

Vom 9 . November 1880 , Z . 6917.

Behufs Sicherstellung der Dienstkleidung der städtischen Bediensteten ist in Hinkunft eine

allgemeine Offertverhandlung unter specieller Verständigung renommirter Firmen auszuschreiben.
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III.

Magistrals - Verordnungen und Verfügungen.

Currende vom 28 . October 1880 , Z . 191 .926,

betreffend die Verständigung des k. k. Hanptpuneirungsamtes von der Verleihung der Ge-
werbsbcrechtigung zur Erzeugung oder zum Vertriebe von echten Gold - und Sitberwaren.

Der Magistrat hat laut Rathsbeschlusses vom heutigen Tage dem Ansuchen des

k. k. Hauptpuncirungsamtes in der Art zu entsprechen beschlossen , daß diesem Amte von der

Ausfertigung des Gewerbsscheines zur Erzeugung und zum Verschleiße von echten Gold - und
Silberwaren , beziehungsweise von Verleihung einer auf derlei Waren lautenden Trödler-

Concession die Mittheilung gemacht und die betreffenden Geschäftsleute — jedoch nur im

Allgemeinen — auf die Bestimmungen des Gesetzes über den Feingehalt der Gold - und
Silberwaren vom 19 . August 1865 ( R . G . Bl . Nr . 75 vom Jahre 1866 ) und auf die

aus der Nichtbeachtung desselben resultirenden und darin ausgesprochenen nachtheiligen Folgen

aufmerksam gemacht werden.

Currende des Magistratsdirectors vom 17 . November 1880 , M . D . Z . 302,

betreffend die Aushebung der zum Amtsgebranche nothwendigen Varacten aus der städtischen
Registratur.

Ueber Antrag der Registratursdirection und im Sinne der hierüber gepflogenen weiteren

Verhandlungen finde ich mich bestimmt — in Anbetracht der von Jahr zu Iabr steigenden
Zahl der Ausbebungen , zur Vereinfachung des Geschäftsganges , sowie zur Ersparung von

Zeit und Mühe — bezüglich der Aushebung der Voracten aus der städtischen Regi¬
stratur  nachfolgende Bestimmungen zu treffen , respective Ausdehnungen eintreten zu lassen:

Zur selbstständigen Aushebung , rücksichtlich Empfangnahme der zum Amtsgebrauche
erforderlichen Voracten aus der städtischen Registratur sind in Hinkunft berechtigt:

1 . Alle städtischen Conceptsbeamten , mit alleiniger Ausnahme der Conceptspraktikanten.

2 . Die Mitglieder der Amtsvorstehungen der städtischen Hilfs - und Nebenämter.
3 . Die Amtsvorsteher , Rechnungsräthe , der Registrator und die Revidenten der städtischen

Buchhaltung.
4 . Die Stadtphysiker.

5 . Die Liquidatoren , Cassiere und Liquidaturs -Adjuncten der städtischen Hauptcasse und
des städtischen Steueramtes.

6 . Der Amtsleiter der Steuerexecutions -Abtheilung.

7 . Die Oberingenieure , Ingenieure , Ingenieur -Adjuncten und Ingenieur -Assistenten des
Stadtbauamtes.

8 . Die Commissäre des städtischen Conscriptionsamtes.
9 . Die städtischen Marktcommissäre.
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10 . Die als Kanzleidirectoren in den Bezirken verwendeten Beamten , insoferne sie nicht

ohnehin ihrer amtlichen Stellung nach zu den vorbenannten zur Aushebung berechtigten Per¬
sönlichkeiten gehören.

Wenn ein zur Aushebung nicht berechtigter Communalbediensteter einen Voract zu einer

Amtshandlung für sich requirirt , so muß das von ihm producirte Recepisse von einer zur
Aushebung berechtigten Persönlichkeit (Punkt 1— 10 ) seines Bureaus , Depar¬
tements oder Amtes mitgefertigt sein.

Die Ausfolgung eines Registratursactes darf nur gegen dem stattfinden , daß:

u.) nicht nur die Geschäftszahl des Actes , zu welchem  der Voract benöthigt wird , sondern

auch das Departement oder Amt , für welches die Priora ausgehoben werden , genau
angegeben , und auch auf dem einzulegenden Recepisse von dem den Act Requiriren-
den  vorgemerkt werden;

b) wenn die Angabe der Geschäftszahl des Actenstückes , zu welchem die Voracten begehrt
werden , aus was immer für einer Ursache nicht möglich ist, diese Ursache (z. B . „ lediglich

zur Einsicht " , oder „ noch nicht Protokolls " u . dgl .) auf dem Recepisse ersichtlich gemacht
werde;

e) endlich Name und Charakter  der den Voract übernehmenden Person auf dem Recepisse
deutlich und leserlich  unterfertigt werde , widrigenfalls der Registratursbedienstete

nicht nur berechtigt , sondern verpflichtet  wäre , das Recepisse zurückzuweisen.
Ferner muß ich es als nothwendig und unerläßlich bezeichnen , daß die eine Acten-

aushebung verlangenden Persönlichkeiten bei den Recepissen , welche sie zu diesem Behufe in
die Registratur senden , darauf Rücksicht nehmen , nicht nur die Geschäftszahl und die

Jahreszahl des gewünschten Actenstückes — falls ihnen dieselbe bekannt ist , oder

leicht von ihnen eruirt werden kann — in das Recepisse (erste und zweite Colonne

links ) einzusetzen , sondern auch in der vorgedruckten Rubrik „ Gegenstand"

den Gegenstand auch wirklich genau und erschöpfend zu bezeichnen,  respective
vorzuschreiben , und zwar weil:

3) wenn die angegebene Geschäftszahl oder das Jahr gefehlt  ist — was nicht selten
vorkommt — die Auffindung des Actes nur nach seinem Gegenstände  möglich ist;

d) wenn der Voract zwar bereits in der Behandlung sich befindet , aber noch nicht im Elenchus

durchgeführt ist , man bei einem aus mehreren Hilfskräften zusammengesetzten Regi¬
straturs -Departement , bei zweifelloser Angabe des Gegenstandes auch sofort weiß , bei
wem das requirirte Geschäftsstück sich befinden muß;

e) wenn die Geschäftszahl oder das Jahr nicht bekannt  ist , der Act sohin in den

Repertorien der nach Materien eingetheilten Registratur ausgesucht werden muß , und

daher nur dann sicher und leicht zu Stande gebracht werden kann , wenn der Gegenstand
deutlich ersichtlich erscheint ; endlich

ll) überhaupt ein Voract um so schneller herbeigeschafft , somit Zeit und Mühe dem reguiriren-

den , sowie dem aufsnchenden Beamten erspart wird , wenn die hierzu erforderlichen Daten,
soweit sie bekannt und eruirbar sind , genau an die Hand gegeben werden.

Obige Anordnung bezüglich der genauen Ausfüllung der Recepisse (mit Geschäfts - und

Jahreszahl , dann mir dem Gegenstand ) ist von den requirirenden Beamten selbstverständlich

auch dann zu beobachten , wenn dieselben , anstatt die Recepisse zu schicken, die Voracten per¬
sönlich verlangen und übernehmen.

Ferner finde ich mich bei diesem Anlasse bestimmt , zur Darnachachtung in Erinnerung
zu bringen:

1 . Daß es bereits mit Currende vom 6 . November  1871 , M . D . Z . 122 , als
unstatthaft  bezeichnet worden ist , wenn aus den Bureaux die um Auskünfte ansuchenden
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Parteien  in die Registratur gesendet werden , mit der Weisung , den auf ihr Anliegen Bezug
habenden Boract daselbst einzusehen , oder denselben zu requiriren und in das betreffende
Bureau zu bringen , indem die Bediensteten der städtischen Registratur instructionsgemäß einer
Partei die daselbst aufbewahrten Geschäftsstücke weder einsehen lassen noch ausfolgen
dürfen,  und eine Extradirung von Voracten nur den zur Empfangnahme berechtigten
Beamten gegenüber , gegen Einlegung eines ordnungsmäßig ausgefüllten Recepisfes , statt-
finden kann.

2 . Als Ausnahme hiervon kann fremden Personen  die Einsicht von Voracten nur
dann gestattet werden , und bei fremden Behörden und Corporationen  die Einsicht
und Ausfolgung von Voracten nur dann stattfinden , wenn der Herr Bürgermeister,  oder
dessen Herren Stellvertreter,  oder der Magistratsdirector  oder Magistrats-
Vicedirector,  dann im Falle der Verhinderung der Genannten der Herr Leiter des
Präsidial - Bureaus von Fall zu Fall  hierzu die Genehmigung ertheilen , und bei
Actenausfolgungen an fremde Behörden oder Corporationen überdies daS betreffende
Recepisse contrasigniren.

3 . Im Interesse des geordneten Geschäftsganges ist von Seite der Empfänger der Vor¬
acten ferner gewissenhaft dafür Sorge zu tragen , daß die ausgehobenen Voracten nach gemachtem
Gebrauche der Registratur ehemöglichst  complet und in geordnetem Zustande  wieder
zurückgemittelt werden.

Schließlich werden die in der städtischen Registratur in Verwendung befindlichen Herren
Beamten und Praktikanten , sowie auch die Amtsdiener hiermit aufgefordert , diese Weisungen
beim Aushebungsgeschäfte sich stets vor Augen zu halten , und dieselben strenge und gewissenhaft
zu befolgen.

Sollte sich in Hinkunft bei Aushebungen von Voracten irgend ein Anstand oder Zweifel
ergeben, welcher eine Abweichung von dieser Vorschrift nach sich ziehen würde,
so ist die Ausfolgung des verlangten Geschäftsstückes in einem solchen Falle zu unterlassen
und unverzüglich die Anzeige hiervon an die Registraturs -Direction zu erstatten.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Druck von Carl Gerold ' s Sohn in Wien.
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